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1 Einleitung 

„While people in the rich world are talking about Inde-
pendent Living and improved services we are talking 
about survival.“ 
(Barnes/Mercer 1995:38). 

Diese Worte von Joshua Malinga aus Simbabwe, dem ehemaligen Präsidenten 
der internationalen Selbstvertretungsorganisation Disabled People’s Internatio-
nal (DPI), liegen zwar mittlerweile 30 Jahre zurück, haben aber von ihrer Aktu-
alität nichts eingebüßt.  

Mit dem erstmalig im Jahr 2011 veröffentlichten „World Report on Disabi-
lity“ wurde der Anteil der Menschen, die mit einer Behinderung leben, von zehn 
Prozent (United Nations 2006:1) auf 15 Prozent der Weltbevölkerung nach oben 
korrigiert (WHO/The World Bank 2011). 2011 waren dies eine Milliarde Men-
schen, wovon ca. 80 Prozent in Ländern des Globalen Südens lebten. Mit dem 
kontinuierlichen Anstieg der Weltbevölkerung, den Folgen von kriegerischen 
Auseinandersetzungen, die überwiegend in den Ländern des Globalen Südens 
stattfinden, eine sich dadurch und auch durch den Klimawandel verschärfende 
Ernährungssituation, ist anzunehmen, dass sich diese Zahl mittlerweile ebenfalls 
erhöht hat. Mit dem „World Report on Disability“ wurde eine höhere Prävalenz 
von Menschen mit Behinderungen, die in Armut leben, bestätigt. Absolute Ar-
mut ist eine Ausprägung, die im Wesentlichen in den Ländern des Globalen Sü-
dens vorkommt und je nach Situation im Land unterschiedlich ausgebildet sein 
kann. In manchen Ländern lebt sogar die Mehrheit der Bevölkerung unter abso-
luten Armutsbedingungen, wie z.B. in Indien, Nigeria oder der Demokratischen 
Republik Kongo (World Bank 2019).  

Die Bekämpfung der Armut wurde in den 1990er-Jahren zu einem Leitmotiv 
der internationalen Zusammenarbeit. Damit verbanden sich Hoffnungen, dass 
auch Menschen mit Behinderungen davon profitierten, die nach Schätzungen 
der Weltbank überproportional von Armut betroffen waren und es heute noch 
sind. Armutsbekämpfung und die Bekämpfung von Ungleichheiten sind seit 
Langem wesentliche Ziele der internationalen Zusammenarbeit, die trotz ihrer 
strategischen Ziele, alle Menschen erreichen zu wollen, eine ihrer wichtigsten, 
weil am meisten benachteiligte Zielgruppe, lange Zeit kaum beachtete. 

Während in den ersten Entwicklungsdekaden Menschen mit Behinderungen 
in der Entwicklungszusammenarbeit nahezu unsichtbar waren, haben sich in den 
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letzten zwei Dekaden Veränderungen ergeben, die im Rahmen dieser Arbeit un-
tersucht werden sollen. 

Mit entwicklungspolitischen Fragen zum Thema Behinderung beschäftige 
ich mich seit einem Studienaufenthalt in Ecuador von 1983-1984 und habe da-
nach meine berufliche Schwerpunktsetzung darauf ausgerichtet. In verschiede-
nen Positionen und Gremien, wie z.B. als langjährige Sprecherin der „VENRO-
AG Behinderung und Entwicklung“ oder als Mitglied des „BMZ-Thementeams 
Inklusion“, konnte ich an der Entwicklung des Themas mitwirken und immer 
wieder dazu publizieren. Dennoch brauchte es den Anstoß von Prof. Dr. Hans-
Peter Schmidtke, eine Promotion zu verfassen, wofür ich sehr dankbar bin. Ein 
weiterer Dank geht an Prof. Dr. Joachim Schroeder, der gemeinsam mit Prof. 
Schmidtke diese Arbeit sehr unterstützend und mit wertvollen Anregungen be-
gleitet hat.  

Bei der vorliegenden Dissertation handelt es sich um eine empirische Arbeit, 
die mit der Dokumentenanalyse als qualitatives Untersuchungsverfahren und als 
Auswertungsmethode mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring arbeitet. 

Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und empirischen Teil. Der 
theoretische und literaturbasierte Teil umfasst grundlegende Ausführungen zu 
den Themenbereichen Entwicklung, Entwicklungspolitik und Menschenrechte, 
einschließlich der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen (UN-BRK)1. Im Kontext der internationalen Rahmenbedingungen führt 
der empirische Teil eine Analyse der Entwicklung des Themas Behinderung in 
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit von einem „nicht prioritären 
Thema“ zu einem „Gütesiegel“ der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
durch und legt eine Einschätzung vor, ob das Thema Behinderung tatsächlich zu 
einem „Gütesiegel“ geworden ist. 

 
1 In dieser Arbeit wird für die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Be-

hinderungen die Abkürzung UN-BRK genutzt, da dieses die Abkürzung ist, die in 
der entwicklungspolitischen Arbeit und den entsprechenden Veröffentlichungen ge-
nutzt wird. 
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2 Thema und Fragestellung 

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung des Themas Behinderung in der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Entwicklungszusammenarbeit zielt 
von ihrem Anspruch darauf ab, die Lebensbedingungen aller Menschen in den 
Ländern des Globalen Südens zu verbessern und möchte insbesondere die in 
Armut lebenden Menschen erreichen. Obwohl Menschen mit Behinderungen als 
eine besonders von Armut betroffene und weltweit als die am stärksten margi-
nalisierte Gruppe gilt, wurde diese lange Zeit in der deutschen Entwicklungszu-
sammenarbeit kaum beachtet. Dies galt auch für die Millenniumsentwicklungs-
ziele, die von 2000-2015 politikleitend waren und Menschen mit Behinderungen 
nicht erwähnten. 

Innerhalb der vergangenen etwas mehr als 20 Jahre hat sich die Relevanz des 
Themas verändert. Verstand das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) noch zu Beginn der 2000er-Jahre Menschen 
mit Behinderungen als nicht „prioritäre Zielgruppe“, so wird die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen in dem im Juni 2020 veröffentlichten Reform-
konzept „BMZ 2030“ als „Gütesiegel“ bezeichnet. 

Wie sind diese Veränderungen zustande gekommen und welche Faktoren 
haben dabei eine Rolle gespielt, sind Fragen, die im Rahmen dieser Arbeit un-
tersucht werden sollen. Hinsichtlich der Faktoren, die für die Veränderungen 
relevant sein können, sollen zwei untersucht werden, da es diese im Vergleich 
zu den Dekaden vor dem Untersuchungszeitraum noch nicht gegeben hat. Dies 
ist zum Einen die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen (UN-BRK), die seit 2009 in Deutschland in Kraft ist, und zum Anderen 
die „VENRO-Arbeitsgruppe Behinderung und Entwicklung“, die zu Anfang des 
neuen Jahrtausends als zivilgesellschaftlicher Akteur entstanden war.  

Dabei soll analysiert werden, inwieweit diese Faktoren die politische Bedeu-
tung des Themas Behinderung verändern konnten. Es soll aber auch der Frage 
nachgegangen werden, wie sich die Veränderungen der politischen Bedeutung 
des Themas ebenfalls in der entwicklungspolitischen Praxis der Durchführung 
von Programmen und Projekten niedergeschlagen haben und inwieweit es ge-
lungen ist, Inklusion in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit im Sinne 
eines „Gütesiegels“ nachhaltig und durchgängig zu verankern. 
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3 Forschungsstand 

Das Thema Behinderung in Ländern des Globalen Südens findet noch nicht 
lange in der deutschsprachigen sonderpädagogischen Forschung Beachtung. Ein 
erster Schritt kann im Bd. 11 „Vergleichende Sonderpädagogik“ des „Handbuch 
der Sonderpädagogik“, Berlin 1987, gesehen werden (Klauer/Mitter 1987), in 
dem zum ersten Mal auch die Länder des Globalen Südens in die Vergleichende 
Sonderpädagogik einbezogen wurden. Neben den Beiträgen im „Handbuch der 
Sonderpädagogik“ gab es zu diesem Zeitpunkt so gut wie keine Literatur zu die-
sem Themenbereich. In den folgenden Jahren sind zwar eine Reihe weiterer 
Publikationen in diesem Feld erschienen (Neubert/Cloerkes 1987; Kemler 1988; 
Albrecht 1993; Al Munaizel 1996; Holzer/Vreede/Weigt 1999) – auch führte 
der Mangel an Publikationen 1990 zur Gründung des „Newsletters Behinderung 
und Dritte Welt“, heute „Zeitschrift Behinderung und internationale Entwick-
lung“ – Fragen der Entwicklungszusammenarbeit wurden aber kaum themati-
siert. Vielmehr konzentrierten sich die Forschung und die wissenschaftlichen 
Beiträge darauf, die Situation von Menschen mit Behinderungen im Globalen 
Süden generell oder in verschiedenen thematischen Bereichen (wie z.B. Bil-
dung, Rehabilitation, Kultur, Ursachen von Behinderung, Armut) zu analysieren 
(Guimbous 1993; Albrecht/Weigt 1993; Albrecht 1995; Schmidtke 1997; Mül-
ler-Mbwilo 2008). Die Themen Kultur und Behinderung stießen auf ein beson-
deres Interesse und wurden in verschiedenen Publikationen aufgegriffen (vgl. 
Meiser/Albrecht 1997; Holzer/Vreede/Weigt 1999; Biewer 2000; Biewer/Lu-
ciak/ Schwinge 2007; Hartwig 2020). Von Interesse war auch die Beschäftigung 
mit Fragen einer international vergleichenden Heil- und Sonderpädagogik sowie 
der Integration/Inklusion aus internationaler Sicht. Neben der Fokussierung auf 
die Heil- und Sonderpädagogik und zunehmend die Inklusive Bildung standen 
überwiegend osteuropäische und westliche Industrienationen im Mittelpunkt 
der Betrachtung. Nur relativ vereinzelt wurden auch Länder des Globalen Sü-
dens beleuchtet; noch seltener entwicklungspolitische Fragestellungen aufge-
griffen (Albrecht/Bürli/Erdélyi 2006; Bürli/Strasser/Stein 2009; Erdélyi/ 
Schmidtke/Sehrbrock 2012; Zahnd 2017; Dietze/Gloystein/Moser/Piezunka/ 
Röbenack/Schäfer/Wachtel/Walm 2020; Köpfer/Powell/Zahnd 2021). 

Bei Veranstaltungen von sonderpädagogischen, heilpädagogischen oder in-
klusionspädagogischen Wissenschaftlicher*innen sind Themen zu Behinderung 
und Entwicklung im Globalen Süden verschiedentlich aufgenommen worden 
und es wurden einzelne Artikel in den Dokumentationen der Veranstaltungen 
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veröffentlicht (Albrecht/Bürli/Erdélyi 2006; Bürli/ Strasser/Stein 2009; 
Erdélyi/Schmidtke/Sehrbrock 2012; Dietze/Gloystein/Moser/Piezunka/Röbe-
nack/Schäfer/Wachtel/Walm 2020). Auch sind immer wieder einzelne Artikel 
in Fachzeitschriften publiziert worden. Insgesamt fällt aber auf, dass der Anteil 
der Veröffentlichungen, die zum Thema Menschen mit Behinderungen in Län-
dern des Globalen Südens erschienen sind, relativ gering ist.  

Die Auseinandersetzung mit der Rolle und der Bedeutung von Menschen mit 
Behinderungen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit kann auf das 
Jahr 1995 datiert werden, als die damalige „Bundesarbeitsgemeinschaft Behin-
derung und Dritte Welt“ Fragen der Entwicklungszusammenarbeit zum ersten 
Mal zu einem Thema der zu dieser Zeit relativ regelmäßig stattfindenden Sym-
posien machte. In den folgenden Jahren fanden weitere Symposien und Tagun-
gen statt, die das Thema Behinderung in den Kontext der Entwicklungszusam-
menarbeit stellten. Dabei wurden die inhaltliche Verankerung von Menschen 
mit Behinderungen in der Entwicklungszusammenarbeit aufgegriffen, aber das 
Thema Behinderung auch sektorspezifisch betrachtet, wie z.B. bei einer Tagung 
2004 zu „HIV/Aids und Behinderung“, 2009 zu Fragen der Inklusion in der Bil-
dung oder 2017 zur inklusiven Umsetzung der Stadtentwicklung (SDG 11). 
Nach vielen Symposien und Tagungen erfolgte die Veröffentlichung der Ta-
gungsergebnisse, zu Beginn meist in Form eines gedruckten Buches oder einer 
etwas dünneren Publikation. In den letzten Jahren sind als Ergebnis meistens 
lediglich Online-Dokumentationen erschienen, die in der Regel die Präsentatio-
nen, aber keine ausformulierten Texte beinhalten. 

Noch geringer ist der Anteil der wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die 
sich mit Fragen der Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit befassen. Die häufigsten Beiträge dazu 
sind in der Zeitschrift „Behinderung und internationale Entwicklung“ erschie-
nen. Auch die Autorin hat dazu Artikel veröffentlicht (vgl. Weigt 2015; Weigt 
2010; Weigt 2009).  

Auf der internationalen Ebene sind die Themenbereiche der Veröffentli-
chungen, die sich mit Menschen mit Behinderungen und Entwicklung befassen, 
viel breiter. Wie auch im deutschsprachigen Raum wird zu Bildung publiziert, 
die thematische Vielfalt geht aber mit Arbeiten zu Inklusion von Menschen mit 
Behinderung in Systemen der Sozialen Sicherung, Armut, ökonomischer Teil-
habe, Zugang zu Gesundheitssystemen, barrierefreie Wasser- und Sanitärver-
sorgung, Stadtentwicklung, Klima, nachhaltige Entwicklung, Partizipation von 
Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen, Informa-



 19 

tions- und Kommunikationstechnologie, humanitäre Notsituationen, Krieg und 
Flüchtlinge mit Behinderungen sowie Datenerfassung von Menschen mit Be-
hinderungen, um nur einige zu nennen, weit darüber hinaus.  

Diese Veröffentlichungen stammen von Akteuren aus der Wissenschaft, von 
UN-Organisationen, Entwicklungsbanken, internationalen staatlichen und 
nicht-staatlichen Organisationen und Institutionen. In einem deutlich geringeren 
Maße wird auch zur Entwicklungszusammenarbeit publiziert. Dies beinhaltet 
u.a. Beiträge, die den Zusammenhang zwischen der UN-BRK und der Entwick-
lungszusammenarbeit darstellen (s. Stein/Stein 2013; United Nations 2020a), 
die Umsetzung von Inklusion in Strategien der Entwicklungszusammenarbeit 
(Albert/Dube//Riis-Hansen 2005; The World Bank 2010; United Nations 
2020b) oder praktische Handreichungen, die aufzeigen, wie Inklusion in der 
konkreten entwicklungspolitischen Arbeit umgesetzt werden kann (u.a. Able 
Child Africa/Save the Children 2021). In Bezug auf die deutsche Entwicklungs-
zusammenarbeit finden sich lediglich sehr kurze Beschreibungen der Aktivitä-
ten aus den Jahren 2008 (Mattioli) und 2010 (The World Bank), die zudem nicht 
den aktuellen Stand widerspiegeln. 

Eine systematische Analyse der Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit und der Veränderungsprozesse 
in den letzten ca. zwanzig Jahren ist nach dem Kenntnisstand der Autorin weder 
im deutschsprachigen Raum noch auf internationaler Ebene durchgeführt wor-
den und begründet die Relevanz dieses Forschungsthemas. 
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4 Theoretischer Rahmen: Entwicklungspolitik und 
Menschenrechte 

4.1 Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit  

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird nicht zwischen Entwicklungspolitik und 
Entwicklungszusammenarbeit unterschieden. Dass diese beiden Begriffe aber 
nicht identisch sind, beschreibt Franz Nuscheler mit Bezug auf eine grundle-
gende Definition von Dieter Nohlen. „Unter Entwicklungspolitik ist die Summe 
aller Mittel und Maßnahmen zu verstehen, die von Entwicklungsländern und 
Industrieländern eingesetzt und ergriffen werden, um die wirtschaftliche und so-
ziale Entwicklung der Entwicklungsländer zu fördern, d.h. die Lebensbedingun-
gen der Bevölkerung in den Entwicklungsländern zu verbessern“ (Nuscheler 
2006:76). Diese spiegelt die Aufforderung der UN-Charta von 1945 an die Staa-
tengemeinschaft wider, den „sozialen Fortschritt und einen besseren Lebens-
standard in größerer Freiheit zu fördern“ (ebd.). Diese Zielsetzung findet sich 
auch beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) (zur Jahrhundertwende) folgendermaßen wieder: „zur Schaf-
fung menschenwürdiger Lebensverhältnisse für alle Menschen – Männer und 
Frauen – in den Partnerländern im Süden und im Osten und zur Zukunftssiche-
rung auch für uns beizutragen“ (Nuscheler 2006:76). Aus dieser Zielvorgabe 
leitete das BMZ vier Dimensionen ab:  

• „Soziale Gerechtigkeit: armutsmindernde Rahmenbedingungen und sozialer 
Ausgleich; 

• wirtschaftliche Leistungsfähigkeit: armenorientiertes Wachstum und wirt-
schaftliche Zusammenarbeit; 

• politische Stabilität: Frieden, Menschenrechte, Demokratie und Gleichbe-
rechtigung; 

• ökologisches Gleichgewicht: Bewahren der natürlichen Ressourcen als Le-
bensgrundlage.“ (ebd.) 

Aus diesen Zieldimensionen wird deutlich, dass Entwicklungspolitik mehr ist 
als Entwicklungszusammenarbeit und es weiterer politischer Handlungsfelder 
bedarf, um zur Entwicklung beizutragen. Im 15. Entwicklungspolitischen Be-
richt der Bundesregierung „Entwicklungspolitik als Friedens- und Zukunftspo-
litik“ (2017) wird dies wie folgt deutlich: „Nachhaltige Entwicklung ist Aufgabe 
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aller Politikfelder – von der Wirtschafts- und Handelspolitik über die Umwelt- 
und Agrarpolitik bis zur Außen- und Sicherheitspolitik“ (Die Bundesregierung 
2017:4).  

Dem Begriff Entwicklungspolitik inhärent ist der Begriff der Entwicklung, 
der in seiner Problematik kurz angerissen, aber inhaltlich nicht weiter vertieft 
werden soll. Nach Nohlen ist dieser „weder vorgegeben noch allgemeingültig 
definierbar, noch wertneutral, sondern abhängig von Raum und Zeit sowie ins-
bes. von individuellen und kollektiven Wertvorstellungen. E. ist folglich ein nor-
mativer Begriff, in den Vorstellungen über die gewünschte Richtung gesell-
schaftlicher Veränderungen, Theorien über die Ursachen von UE (Unterent-
wicklung; Ergänzung d. Autorin), Aussagen über die sozialen Trägergruppen 
und Ablaufmuster sozioökon. Transformationen, Entscheidungen über das In-
strumentarium ihrer Ingangsetzung und Aufrechterhaltung etc. einfließen“  
(Nohlen 2000:216).  

Der Entwicklungsbegriff hat sich über die Entwicklungsdekaden und ent-
sprechenden Dekadenstrategien verändert. Sein Ursprung kann aber im wirt-
schaftlichen Wachstum verortet werden, da die älteren Entwicklungstheorien 
das wirtschaftliche Wachstum in den Mittelpunkt des Entwicklungsbegriffs 
stellten und „Die Formel ‚Entwicklung = Wachstum‘ findet sich im UN-Bericht 
von 1951, mit der die int. E-Politik einsetzte“ (Nohlen 2000:216). 

Der Begriff Entwicklungshilfe wurde bis in die 1980er Jahre verwendet und 
danach durch den Begriff Entwicklungszusammenarbeit ersetzt, der ein partner-
schaftliches Miteinander zum Ausdruck bringen soll. Entwicklungszusammen-
arbeit wird aktuell durch das BMZ wie folgt definiert: „Entwicklungszusam-
menarbeit (EZ) hat die Aufgabe, den Menschen die Freiheit zu geben, ohne ma-
terielle Not selbstbestimmt und eigenverantwortlich ihr Leben zu gestalten und 
ihren Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen. Sie leistet Beiträge zur nach-
haltigen Verbesserung der weltweiten wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen 
und politischen Verhältnisse. Sie bekämpft die Armut und fördert Menschen-
rechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Entwicklungszusammenarbeit trägt 
zur Prävention von Krisen und gewalttätigen Konflikten bei. Sie fördert eine 
sozial gerechte, ökologisch tragfähige und damit nachhaltige Gestaltung der 
Globalisierung. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit basiert auf dem 
Grundsatz, aus ethischer Verantwortung und internationaler Solidarität zu han-
deln. Sie ist damit von humanistischen Werten geleitet, dient aber gleichzeitig 
auch dem Bestreben, die Zukunft Deutschlands zu sichern. 
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Als Sammelbegriff fasst Entwicklungszusammenarbeit die Leistungen der 
technischen, finanziellen und personellen Zusammenarbeit zusammen. Ent-
wicklungszusammenarbeit ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft, die von 
privaten und öffentlichen Einrichtungen erfüllt wird. Leistungen der Entwick-
lungszusammenarbeit können in materieller Form (als Kredite oder Zuschüsse) 
oder auch in immaterieller Form (zum Beispiel durch Bereitstellung von Know-
how oder Aus- und Fortbildung) erbracht werden“ (BMZ 2022a). 

Damit internationale Leistungen als Maßnahmen der Entwicklungszusam-
menarbeit anerkannt werden, müssen Kriterien erfüllt werden, die der OECD-
Entwicklungsausschuss definiert. Dieser Ausschuss wurde von den in der 
OECD zusammengeschlossenen westlichen Industrienationen 1961 eingerich-
tet, der für die Erarbeitung von Normen und Zielvorgaben der Entwicklungspo-
litik zuständig ist (vgl. Nohlen 2000). Durch die Erfüllung der folgenden Krite-
rien werden Leistungen als Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit an-
erkannt: 

1. „Die Leistungen müssen Entwicklungsländern bereitgestellt werden. Es gibt 
eine Liste der Entwicklungsländer, die alle drei Jahre angepasst wird. Sie 
basiert im Wesentlichen auf dem gebräuchlichen Wohlfahrtsindikator „Pro-
Kopf-Einkommen“ und unterscheidet ärmste und andere arme Länder sowie 
zwei Ländergruppen mit mittlerem Einkommen.  

2. Die Leistungen müssen der wirtschaftlichen Entwicklung oder der Verbes-
serung des Lebensstandards in Entwicklungsländern dienen. 

3. Bei den Leistungen muss es sich um Zuschüsse oder vergünstigte Darlehen 
handeln.“ (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik 2013:6) 

4.1.1 Globaler Süden als Wirkungsfeld der Entwicklungspolitik 

Da der Begriff Entwicklungsländer eine abwertende Konnotation beinhaltet, 
wird in dieser Arbeit die Bezeichnung Globaler Süden verwendet, um einen Be-
griff zu gebrauchen, der möglichst wertfrei Staaten mit mittlerem (1.036-
12.534 $) und niedrigem (1.035 $) Pro-Kopf-Einkommen meint. Die Vereinten 
Nationen definieren die ärmsten Länder der Welt durch einen geringen sozialen 
Entwicklungsstand, durch schwache Ökonomie und durch eine besondere öko-
nomische Verwundbarkeit (United Nations 2022a).  

Der Begriff des Globalen Südens stammt nach Boecker ursprünglich von 
dem italienischen Marxisten Antonio Gramsci, der damit zeigen wollte, wie der 
Süden Italiens von den durch ihre kapitalistischen Strukturen geprägten nördli-
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chen Provinzen kolonisiert wurde. Er grenzt die Entwicklungs- und Schwellen-
länder von den reichen Industrienationen des sog. Globalen Nordens ab. Entge-
gen den früher und zum Teil auch heute noch (wenngleich in deutlich geringe-
rem Maße) genutzten Begriffen der ersten, zweiten und dritten Welt soll dieser 
Begriff nicht abwertend klingen (vgl. Boecker 2021:18).  

Die Begrifflichkeiten des Globalen Südens und Globalen Nordens haben 
sich bei entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisationen, und insbeson-
dere bei Organisationen, die im Bereich der entwicklungspolitischen Bildungs-
arbeit tätig sind, in den letzten Jahren durchgesetzt. Demgegenüber verwenden 
die staatlichen Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit weiterhin über-
wiegend den Begriff Entwicklungsländer. Dieser wird in Deutschland seit den 
1950er-Jahren verwendet. Für diesen gibt es zwar keine einheitliche Definition, 
dennoch weist die Mehrzahl dieser Staaten die folgenden gemeinsamen Merk-
male auf: 

1. „eine schlechte Versorgung großer Gruppen der Bevölkerung mit Nah-
rungsmitteln, dadurch Unterernährung und Hunger 

2. ein niedriges Pro-Kopf-Einkommen, Armut 
3. keine oder nur eine mangelhafte Gesundheitsversorgung, eine hohe Kinder-

sterblichkeitsrate und eine geringe durchschnittliche Lebenserwartung 
4. mangelhafte Bildungsmöglichkeiten, eine hohe Analphabetenquote 
5. hohe Arbeitslosigkeit, ein insgesamt niedriger Lebensstandard, eine oft ex-

trem ungleiche Verteilung der vorhandenen Güter“ (BMZ 2021a) 

Die Länder, die als Entwicklungsländer gelten, werden in einer Liste des Ent-
wicklungsausschusses der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) geführt. Diese Liste wird alle drei Jahre aktualisiert 
und unterteilt die Länder nach Pro-Kopf-Einkommen in insgesamt vier Katego-
rien, die sich hauptsächlich an der Höhe des Pro-Kopf-Einkommens orientieren. 
Diese Liste ist von Bedeutung, da Leistungen von sog. Geberländern, wie z.B. 
Deutschland, als öffentliche Entwicklungszusammenarbeit gelten. 

4.1.2 Staatliche entwicklungspolitische Akteure 

Das für die entwicklungspolitische Zusammenarbeit zuständige Ministerium ist 
das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ). Dieses steuert die Entwicklungspolitik der Bundesregierung und ent-
scheidet über die strategische Ausrichtung mit den entwicklungspolitischen 
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Themen und Schwerpunkten. Die entwicklungspolitische Zusammenarbeit des 
BMZ geschieht einerseits bilateral, d.h. in der konkreten Zusammenarbeit mit 
Ländern des Globalen Südens. Andererseits fließt ein Anteil der deutschen ent-
wicklungspolitischen Leistungen in die multilaterale Zusammenarbeit. Diese 
wird durch internationale Institutionen durchgeführt, zu denen die Weltbank-
gruppe, die regionalen Entwicklungsbanken, UN-Organisationen, UN-
Programme, EU und Entwicklungsfonds gehören. Auf diese Weise agiert das 
BMZ im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit direkt mit Regierungen aus 
Partnerländern und in der multilateralen Zusammenarbeit auf internationaler 
Ebene zusammen mit anderen Ländern, die z.B. ein Thema oder ein Programm 
gemeinsam fördern.  

Auf dieser politischen Ebene ist das BMZ aktiv. Die operative Ausgestaltung 
der Zusammenarbeit wird von den so genannten Durchführungsorganisationen 
vorgenommen. Die beiden wichtigsten sind die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW), die für die finanzielle Zusammenarbeit zuständig ist sowie die Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ, vormals GTZ – Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit), die die technische Zusammenarbeit umsetzt. 
Hauptaufgabe der KfW ist es, entwicklungspolitische Partnerländer bei der Fi-
nanzierung von Programmen zu unterstützen, die für ihre Entwicklung relevant 
sind, wie z.B. Infrastrukturmaßnahmen, wie der Bau von Straßen und Wasser-
versorgung oder Investitionen in das Bildungs- und Gesundheitssystem. Im 
Rahmen der technischen Entwicklungszusammenarbeit werden den Partnerlän-
dern technische, wirtschaftliche und organisatorische Kenntnisse und Fähigkei-
ten vermittelt. Der Deutsche Entwicklungsdienst (DED), der für die personelle 
Entwicklungszusammenarbeit zuständig war, ist im Rahmen einer Reform im 
Jahr 2011 in der GIZ aufgegangen. KfW und GIZ sind als Durchführungsorga-
nisationen verpflichtet, die Strategien und Konzepte des BMZ umzusetzen. 

Das BMZ zählt auch Zuschüsse, die an entwicklungspolitische Nichtregie-
rungsorganisationen, die so genannten privaten Träger, gezahlt werden, als tech-
nische Entwicklungszusammenarbeit im weiteren Sinne. Diese Zuschüsse (bis 
zu 75% der Gesamtkosten) gelten zwar als staatliche Entwicklungszusammen-
arbeit, allerdings sind die Empfänger dieser Leistungen nicht weisungsgebun-
den und müssen nicht den strategischen Prioritäten des BMZ folgen.  
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4.1.3 Zivilgesellschaftliche entwicklungspolitische Akteure 

Wenn in dieser Arbeit von zivilgesellschaftlichen entwicklungspolitischen 
Akteuren die Rede ist, so bezieht sich diese Bezeichnung auf Nichtregierungs-
organisationen (NROs). Obwohl es noch keine einheitliche Definition gibt, so 
weisen diese doch die folgenden Charakteristika auf: NROs vertreten gemein-
same Interessen, sind nicht gewinnorientiert und vom Staat unabhängig. In ihrer 
Organisationsform sind dies gemeinnützige Initiativen, Vereine und Organisa-
tionen. Im allgemeinen Sprachgebrauch sind damit insbesondere Initiativen, 
Vereine und Organisationen gemeint, die sich gesellschaftspolitisch engagieren 
und in der Entwicklungs-, Menschenrechts- oder Umweltpolitik aktiv sind 
(BMZ 2022b).  

Im Rahmen der in den letzten Jahrzehnten voranschreitenden Globalisierung 
haben sich NROs zunehmend grenzüberschreitend organisiert und nehmen Ein-
fluss nicht nur auf die nationale, sondern auch auf die globale Politik. Dabei 
existieren prinzipiell drei Ansätze: 

1. NROs betreiben durch Kampagnen, Protestaktionen oder informelle Gesprä-
che mit Entscheidungsträger*innen Lobbyarbeit. 

2. Sie werden an Dialogprozessen zur Entwicklung von entwicklungspoliti-
schen Strategien oder Aktionsprogrammen beteiligt. 

3. Sie stellen als Experten und Dienstleister Ressourcen zur Verfügung, z.B. 
durch die Übernahme von Beratungs- und Koordinationsaufgaben oder Mit-
wirkung in Fachgremien. 

Auf globaler Ebene ist die Zahl der NROs in den letzten Jahrzehnten deutlich 
angewachsen und lag nach Angaben der „Union of International Associations“ 
2015 bei knapp 9.000 Organisationen (Bundeszentrale für politische Bildung 
2022). In Deutschland existiert eine Vielzahl an NROs. Dazu zählen neben den 
kirchlichen entwicklungspolitischen Organisationen, wie z.B. Brot für die Welt 
oder Misereor, die politischen Stiftungen und die so genannten „privaten Trä-
ger“, i.d.R. in Form von eingetragenen gemeinnützigen Vereinen (z.B. Welthun-
gerhilfe e.V. oder Kindernothilfe e.V.). Die wichtigsten deutschen NROs hatten 
sich zunächst im „Bensheimer Kreis“ und ab 1995 im VENRO (Verband Ent-
wicklungspolitik und Humanitäre Hilfe) zusammengeschlossen. Im Oktober 
2022 zählt der Verband 143 Mitglieder (VENRO 2022a). Dazu gehören z.B. die 
Deutsche Welthungerhilfe, Misereor oder Brot für die Welt, die zu allgemeinen 
Entwicklungsfragen wie Armutsbekämpfung, Ernährung, Bildung, Klima-
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schutz, etc. arbeiten. Mittlerweile sind auch Organisationen bei VENRO Mit-
glied, die sich speziell für Menschen mit Behinderungen in Ländern des Globa-
len Südens engagieren, wie z.B. die CBM (Christoffel-Blindenmission), Handi-
cap International oder bezev (Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit 
e.V.).  

4.2 Menschenrechte 

Die Geschichte der Menschenrechte beginnt nicht erst mit der Verabschiedung 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948. Bereits hunderte Jahre 
vorher kam schon die Idee auf, dass alle Menschen Rechte haben. Zum ersten 
Mal festgeschrieben wurden sie als universelle, unteilbare und unveräußerliche 
Menschenrechte in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. 
Wenige Jahre vorher war der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen und die Er-
klärung der Menschenrechte war auch eine Reaktion darauf und die unmensch-
lichen Verbrechen, die begangen worden waren. 

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gilt als Fundament für wei-
tere Menschenrechtsverträge. Wichtige weitere Verträge waren der Internatio-
nale Pakt (Abkommen) über bürgerliche und politische Rechte und der Interna-
tionale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, die 1976 in 
Kraft traten. Diese drei Abkommen bilden die sog. „Bill of Rights“ und stellen 
daher im Bereich der Menschenrechte den Grundkodex der internationalen Völ-
kergemeinschaft dar.  

Seitdem wurden von den Vereinten Nationen die folgenden Menschen-
rechtsverträge in Kraft gesetzt: 

• Internationales Abkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimi-
nierung von 1966 

• Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
von 1979 

• UN-Antifolterkonvention von 1984 
• UN-Kinderrechtskonvention von 1989 
• Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer 

und ihrer Familienangehörigen von 1990 
• Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen von 

2006 
• Internationale Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Ver-

schwindenlassen von 2006 
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Die Charta der Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte sowie die Menschenrechtsverträge sind entscheidende Grundlagen der 
internationalen Politik.  

4.2.1 Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung (UN-BRK) 

Grundlegend für diese Arbeit ist die UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen, die am 13. Dezember 2006 von den Vereinten Nati-
onen verabschiedet worden ist und seit dem 26. März 2009 in Deutschland recht-
lich verbindlich umgesetzt werden muss. Mit der UN-Konvention werden die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen auf eine verbindliche Grundlage ge-
stellt. Diese umfasst die gesamte Bandbreite „menschenrechtlich geschützter 
Lebensbereiche“ (Aichele 2010:2), zu denen die bürgerlichen und politischen 
Rechte sowie die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte ge-
hören. Die UN-BRK beinhaltet eine Auflistung der Rechte, die eine Konkreti-
sierung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, dem Inter-
nationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966 und 
dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte darstellt. Sie 
beinhaltet keine Sonderrechte für Menschen mit Behinderungen, sondern nimmt 
Menschen mit Behinderungen in den Diskriminierungsschutz der Menschen-
rechte auf.  

Sie ist als Konvention darauf ausgerichtet, die Lebensbedingungen der Men-
schen zu verbessern, macht das Thema Behinderung zu einem festen Bestandteil 
von Strategien der nachhaltigen Entwicklung und bezieht sich explizit auf Län-
der des Globalen Nordens und des Globalen Südens. Dies wird an verschiedenen 
Stellen in der UN-BRK deutlich. So verweist Absatz g der Präambel darauf, 
„wie wichtig es ist, die Behinderungsthematik zu einem festen Bestandteil der 
einschlägigen Strategien der nachhaltigen Entwicklung zu machen“, und Absatz 
l auf die „Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit für die Verbesserung 
der Lebensbedingungen der Menschen mit Behinderungen in allen Ländern, ins-
besondere in den Entwicklungsländern“ (Die Beauftragte der Bundesregierung 
für die Belange behinderter Menschen: 2009:5-6). 

Weiter heißt es in der Präambel unter Absatz t: „unter besonderem Hinweis 
darauf, dass die Mehrzahl der Menschen mit Behinderungen in einem Zustand 
der Armut lebt, und diesbezüglich in der Erkenntnis, dass die nachteiligen Aus-
wirkungen der Armut auf Menschen mit Behinderungen dringend angegangen 
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werden müssen“ und Absatz y „in der Überzeugung, dass ein umfassendes und 
in sich geschlossenes internationales Übereinkommen zur Förderung und zum 
Schutz der Rechte und der Würde von Menschen mit Behinderungen sowohl in 
den Entwicklungsländern als auch in den entwickelten Ländern einen maßgeb-
lichen Beitrag zur Beseitigung der tiefgreifenden sozialen Benachteiligungen 
von Menschen mit Behinderungen leisten und ihre Teilhabe am bürgerlichen, 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben auf der Grundlage 
der Chancengleichheit fördern wird“ (Die Beauftragte der Bundesregierung für 
die Belange behinderter Menschen: 2009:7). 

Neben einer generellen Ausrichtung in Richtung Entwicklung, die durch die 
Präambel deutlich wird, enthält die Konvention als einzige Menschenrechtskon-
vention einen eigenen Artikel zur internationalen Zusammenarbeit. Dieser be-
sagt, „dass die internationale Zusammenarbeit, einschließlich internationaler 
Entwicklungsprogramme, Menschen mit Behinderungen einbezieht und für sie 
zugänglich ist“ (UN-BRK, Art. 32). Artikel 32 verpflichtet aber nicht nur die 
Staaten, die Entwicklungszusammenarbeit leisten, diese inklusiv zu gestalten, 
sondern verdeutlicht auch die eigene Verantwortung der Vertragsstaaten, die 
Konvention umzusetzen. In Art. 32 Abs.2 heißt es: „Dieser Artikel berührt nicht 
die Pflicht jedes Vertragsstaats, seine Verpflichtungen aus diesem Übereinkom-
men zu erfüllen“ (Die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behin-
derter Menschen 2009:31).  

Die internationale Perspektive der UN-BRK sowie der in ihr enthaltene Pa-
radigmenwechsel von einer Politik der Fürsorge hin zu einer Politik der Rechte 
stellen eine wichtige Grundlage dieser Arbeit dar. 

4.2.2 Menschenrechtliches Verständnis von Behinderung 

Entsprechend der Orientierung an der UN-BRK liegt dieser Arbeit das men-
schenrechtliche Verständnis von Behinderung zugrunde. „Zu den Menschen mit 
Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geis-
tige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit 
verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teil-
habe an der Gesellschaft hindern können“ (Die Beauftragte der Bundesregierung 
für die Belange behinderter Menschen 2009:9). Damit hat die UN-BRK einen 
grundlegenden Wechsel fortgeführt, der bereits mit der Internationalen Klassi-
fikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) 2001 ein-
geleitet worden war. Die ICF – von vielen auch als soziales Modell von Behin-
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derung bezeichnet – markiert einen Paradigmenwechsel im Verständnis von Be-
hinderung als ein individuelles Phänomen, dem mit medizinischen und thera-
peutischen Maßnahmen zu begegnen ist, hin zu einem Verständnis, in dem Be-
hinderung durch ungünstige Umweltfaktoren entsteht, die Menschen mit Beein-
trächtigung systematisch benachteiligen und ausgrenzen.  

Entsprechend diesem Verständnis von Behinderung wird in dieser Arbeit, 
dort, wo es möglich ist, zwischen Beeinträchtigung und Behinderung sprachlich 
differenziert. 

Nach Theresia Degener wurde mit der UN-BRK aber nicht nur ein soziales 
Modell von Behinderung verabschiedet, sondern ein menschenrechtliches. Sie 
macht die Weiterentwicklung des sozialen Modells an den folgenden Punkten 
fest: 

1. im Menschenrechtsmodell kann die Menschenrechtsfähigkeit nicht durch 
gesundheitliche Beeinträchtigungen beschränkt oder aberkannt werden. 
Dies findet seinen Ausdruck in Artikel 12 der UN-BRK, wonach alle Men-
schen mit einer Behinderung als rechts- und handlungsfähig anzusehen 
sind. 

2. das menschenrechtliche Modell von Behinderung geht dahingehend über 
das soziale Modell hinaus, da es nicht nur Schutz vor Diskriminierung bie-
tet, sondern die Rechte des gesamten Menschenrechtskatalogs einfordert in 
der Interdependenz der politischen und bürgerlichen Rechten mit den wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten. Dies bedeutet das Recht auf 
Gewährleistung von sozialer Sicherheit und einen angemessenen Lebens-
standard, wie auch von anderen Maßnahmen der Sozialpolitik. 

3. Behinderung wird als Teil der menschlichen Vielfalt wertgeschätzt. 
4. das menschenrechtliche Modell berücksichtigt beeinträchtigungsbezogene 

und intersektionale Identität eines Menschen. Dies betrifft unterschiedliche 
Arten der Beeinträchtigung wie auch andere Identitätsfaktoren wie z.B. 
Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, etc. 

5. das menschenrechtliche Modell beinhaltet einen sensiblen Umgang mit Prä-
ventionsprogrammen in der Gesundheitspolitik, die das Lebensrecht von 
Menschen mit Behinderungen grundsätzlich infrage stellen (vgl. Degener 
2015:64-66). 

6. „Während das soziale Modell lediglich erklären kann, warum zwei Drittel 
der weltweit 1 Milliarde behinderter Menschen in den Entwicklungsländern 
leben, bietet das menschenrechtliche Modell einen Fahrplan für Verände-
rungen in der internationalen Armutspolitik. (…) Mit Artikel 32 verfügt die 
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UN-BRK über eine Norm, die sich mit inklusiver Entwicklungszusammen-
arbeit beschäftigt und enthält damit die Weichenstellung für eine wirksame 
Armutsbekämpfung, die auch behinderte Menschen erreicht“ (ebd.:66). 

4.2.3 Menschenrechte als staatliche Verpflichtung 

Im Kontext der Menschenrechte werden die Menschen als Träger*innen von 
Rechten verstanden. Die Achtung, der Schutz und die Gewährleistung der Men-
schenrechte stellen eine staatliche Verpflichtung dar. Daher fokussiert sich diese 
Arbeit auf die staatliche Entwicklungszusammenarbeit, die in der Verantwor-
tung steht, den menschenrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Dies be-
deutet, dass sie die entwicklungspolitischen Strategien, Prozesse und Pro-
gramme entsprechend ihrer menschenrechtlichen Verantwortung gestaltet und 
anhand der Vorgaben aus der UN-BRK umsetzen muss. 

4.3 Menschenrechte und Entwicklung: Lebenssituation von 
Menschen mit Behinderungen im Globalen Süden  

Im Rahmen des menschenrechtsbasierten Ansatzes dieser Arbeit soll im folgen-
den Kapitel ein Blick auf die menschenrechtliche Situation von Menschen mit 
Behinderungen im Globalen Süden gerichtet werden. 

4.3.1 Sozio-ökonomische Situation 

Die Menschenrechte gelten seit ihrer Verabschiedung für alle Menschen. In die-
sem Abschnitt wird auf die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
(WSK-Rechte) fokussiert, da die Datenlage zum Stand der bürgerlichen und po-
litischen Rechte von Menschen mit Behinderungen im Globalen Süden mehr als 
dürftig ist. So ist in der Literatur ab und an ein Hinweis darauf zu finden, dass 
Kinder mit Behinderungen nach ihrer Geburt getötet werden, was das funda-
mentale Menschenrecht auf Leben verletzt (vg. Naami 2018:131-144). Auch 
gibt es Hinweise in einigen Publikationen, wenn Menschen in psychiatrischen 
Anstalten ihres Rechts auf persönliche Freiheit und Sicherheit beraubt werden 
(vgl. BRK-Allianz 2013:33-34; World Network of Users and Survivors of Psy-
chiatry/International Disability Alliance 2012). Informationen zu den elementa-
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ren Justizgrundrechten oder dem Zugang zu öffentlichen Ämtern liegen der Au-
torin nicht vor.  

Besser stellt sich die Datenlage zu den WSK-Rechten dar, obwohl diese nach 
wie vor unzureichend ist und deutliche Lücken aufweist. Die WSK-Rechte fin-
den sich zwar auch in der UN-BRK wieder, gelten aber bereits seit ihrem In-
krafttreten im Jahr 1976. Neben dem Verbot der Diskriminierung gehören zu 
diesen u.a.: 

• Recht auf Arbeit und gerechte Arbeitsbedingungen 
• Recht auf soziale Sicherheit 
• Recht auf Bildung 
• Recht auf körperliche und geistige Gesundheit 
• Recht auf angemessenen Lebensstandard (ausreichende Ernährung, Beklei-

dung, Unterbringung) 
• Recht auf Schutz vor Hunger 
• Schutz der Familie (Gründung, Erziehung) 

Die Verletzung dieser Grundrechte wird durch internationale Schätzungen deut-
lich. Die Weltbank schätzt, dass 20% der in absoluter Armut lebenden Men-
schen eine Behinderung aufweisen (United Nations 2006:1). In ihrer Guidance 
Note aus dem Jahr 2004 schätzt die Europäische Kommission, dass 82% der 
Menschen mit Behinderungen in Ländern des Globalen Süden in Armut leben 
(European Commission 2004:2).  

Was bedeutet Armut in Ländern des Globalen Südens? Nach UNICEF, dem 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, heißt arm zu sein, das Unvermögen 
menschliche Grundbedürfnisse zu befriedigen, absolute Armut ist der gleichzei-
tige Mangel an allem (vgl. UNICEF 1983). Diesem Verständnis, dass durch die 
Armutssituation menschliche Grundbedürfnisse nicht befriedigt werden kön-
nen, folgen auch andere internationale Organisationen. Die Weltbank definiert 
Menschen als extrem arm, wenn sie weniger als 2,15 US-Dollar pro Tag zur 
Verfügung haben (The World Bank 2022a). Robert McNamara, ehemaliger 
Weltbankpräsident, definierte 1973 absolute Armut in einer wegweisenden 
Rede wie folgt: „Absolute A. ist durch einen Zustand solch entwürdigender Le-
bensbedingungen wie Krankheit, Analphabetentum, Unterernährung und Ver-
wahrlosung charakterisiert, daß die Opfer dieser A. nicht einmal die grundle-
genden menschlichen Existenzbedürfnisse befriedigen können“ (McNamara zi-
tiert bei Nohlen 2000:62). Extreme Armut bedeutet demnach nicht nur, ein mi-
nimales Einkommen zu haben, sondern ist multidimensional. Menschen, die in 
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extremer Armut leben, leiden u.a. unter Hunger, Mangelernährung, unsauberem 
Trinkwasser, Analphabetentum, haben keinen Zugang bzw. eingeschränkten 
Zugang zu Bildung, Gesundheitsleistungen, Arbeit und sehen sich sozial und 
gesellschaftlich ausgeschlossen (vgl. Chronic Poverty Research Centre 2005). 
Zudem sehen sich Menschen mit Behinderungen vermehrt einer chronischen 
Armut ausgesetzt: „Disabled people are more likely to be poor and to stay poor. 
Poor disabled children are more likely to die early, preventable deaths“ (Chronic 
Poverty Research Centre 2005:19).  

Diese Lebenssituation wird bestätigt durch den World Report on Disability, 
der von der Weltbank und der WHO 2011 veröffentlicht wurde. Demnach sind 
Menschen aus den ärmsten Bevölkerungsgruppen besonders gefährdet, eine Be-
hinderung zu erlangen. Insgesamt stellt der Bericht fest, dass Menschen mit Be-
hinderungen einen schlechteren Gesundheitszustand, einen geringeren Bil-
dungsstand, eine geringere ökonomische Teilhabe, höhere Abhängigkeiten und 
beschränkte Teilhabe haben im Vergleich zu Menschen ohne Behinderungen. 
Außerdem ist die Armutsrate höher (vgl. WHO/The World Bank 2011). Nach 
einem Bericht der UNESCO für die International Conference on Education 2008 
bezifferte diese die Alphabetisierungsquote von Erwachsenen mit Behinderun-
gen auf drei Prozent und auf die von Frauen auf lediglich ein Prozent. Auch im 
Bereich der Arbeit werden Menschen mit Behinderungen benachteiligt. Nach 
Angaben der Vereinten Nationen haben 80-90 % der Menschen mit Behinde-
rungen in Ländern des Globalen Südens keine Arbeit (United Nations 2022 b). 
Dies geht einher mit dem Fehlen von sozialen Sicherungssystemen in vielen 
Ländern des Globalen Südens, die eine fehlende Existenzsicherung auffangen 
könnten und Menschen dadurch in eine Armutssituation abrutschen lassen.  

Gleichzeitig weisen die verfügbaren Informationen aber auch darauf hin, 
dass Menschen mit Behinderungen Barrieren im Zugang zu existentiellen 
Dienstleistungen und Bereichen erfahren. Sie haben einen beschränkten Zugang 
zu Leistungen des Gesundheitssystems, Ernährung, Bildung, Wohnen oder Ar-
beit (vgl. Chronic Poverty Research Centre 2005; WHO/The World Bank 2011). 
Die Vereinten Nationen fassen die Barrieren in der Umwelt, die zum Ausmaß 
von Armut und Ungleichheit beitragen, wie folgt zusammen: „The extent of 
poverty and inequalities in all development areas experienced by persons with 
disabilities is often the result of shortcomings in the structural, social, political 
and cultural environments in which they reside: lack of accessibility of physical 
and virtual environments, institutional barriers, discrimination, exclusion and 
unequal opportunities“ (United Nations 2016:2).  
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Neben der mangelnden Barrierefreiheit existieren für Menschen mit Behin-
derungen in Ländern des Globalen Südens nur minimale medizinische Rehabi-
litationsangebote und Hilfsmittel, die eine Voraussetzung für den Erhalt des Ge-
sundheitszustands und eine gesellschaftliche Teilhabe darstellen. Schätzungen 
gehen davon aus, dass Menschen mit Behinderungen in Ländern des Globalen 
Südens nur 10% der weltweit erbrachten Rehabilitationsleistungen zur Verfü-
gung stehen, obwohl 80% der Menschen mit Behinderungen dort leben. „Die 
WHO geht davon aus, dass gegenwärtig nur 1-2% der Menschen mit Behinde-
rungen in Entwicklungsländern Zugang zu angemessenen Maßnahmen haben“ 
(BMZ/GTZ 2006:4). Diese veröffentlichten Schätzungen mögen zu niedrig an-
gesetzt gewesen sein und können sich mittlerweile verbessert haben. Nach ak-
tuellen Angaben der WHO erhalten nicht mehr als 50% der Menschen in einigen 
Ländern mit niedrigem und mittleren Einkommen nicht die erforderlichen Re-
habilitationsleistungen (WHO 2021), wobei die WHO seit ca. fünf Jahren den 
Rehabilitationsbegriff neu definiert hat und diesen auf alle Menschen bezieht, 
die im Lauf ihres Lebens einen Bedarf an Rehabilitationsleistungen aufweisen 
und nicht mehr auf Menschen mit Behinderungen begrenzt (WHO 2017a). 

4.3.2 Kulturelle Aspekte – Bedeutung von Kultur 

In internationalen Studien und Diskussionen wird die ICF zugrunde gelegt, die 
auch in die UN-BRK Eingang gefunden hat. Obwohl in dieser Definition eine 
Differenzierung zwischen Beeinträchtigung und zu Behinderung führenden 
Faktoren enthalten ist, wird diese Differenzierung in der internationalen Diskus-
sion und Zusammenarbeit nicht berücksichtigt. Selbst in dem „Washington 
Group Short Set on Functioning“ (WG-SS), das sich explizit auf die Art der 
Beeinträchtigung fokussiert, wird sprachlich nicht zwischen Beeinträchtigung 
und Behinderung differenziert. Das WG-SS hat in den letzten Jahren immer 
mehr an Bedeutung gewonnen und wird aktuell als das Tool angesehen, das in-
ternationale Vergleichbarkeit ermöglicht und mit dem die Zahl der Menschen 
mit Beeinträchtigung im Zensus oder bei Studien ermittelt werden kann 
(Washington Group on Disability Statistics 2022a).  

Diese fehlende sprachliche Differenzierung besteht auch bei weiteren Ent-
wicklungen fort, z.B. in dem von der Washington Group zusammen mit 
UNICEF entwickelten „Inclusive Education Module“, das die Umweltfaktoren 
mit erfasst und dadurch Faktoren identifiziert, die als Barrieren zu Behinderun-
gen führen (Washington Group on Disability Statistics 2022b). Dadurch ergibt 
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sich eine Widersprüchlichkeit der Akteure, die sich für eine inklusive Entwick-
lung einsetzen, da sie einerseits in ihrer Arbeit das soziale bzw. menschenrecht-
liche Modell von Behinderung zugrunde legen, dies aber nicht sprachlich diffe-
renziert umsetzen.  

Das Problem liegt aber nicht nur in einer fehlenden sprachlichen Differen-
zierung zwischen Beeinträchtigung und Behinderung, sondern auch in der Aus-
blendung von Barrieren in Einstellung und Verhalten, die zu einer Behinderung 
führen. Wenn über Barrieren gesprochen wird, die zu einer Behinderung führen, 
so werden in der Regel physische, kommunikative und informative Barrieren 
benannt. Es können auch legislative Barrieren aufgeführt werden oder Barrieren 
in den Köpfen, die auf die Einstellung abzielen. Die Barriere Einstellung führt 
dabei in der Diskussion allerdings ein Schattendasein. In Deutschland wird in 
der Umsetzung der UN-BRK immer wieder angemahnt, mehr zu Art. 8 „Be-
wusstseinsbildung“ zu unternehmen (vgl. Deutsches Institut für Menschen-
rechte 2013), in der internationalen Diskussion spielen Einstellungsbarrieren 
hingegen kaum eine Rolle. Dort wird Behinderung als universell gültige Defi-
nition betrachtet, die Aspekte Einstellung und Verhalten finden wenig Beach-
tung.  

Den Ursachen für die Blindheit auf dem kulturellen Auge soll im Rahmen 
dieser Arbeit nicht weiter nachgegangen werden, obwohl die kulturelle Dimen-
sion für die Konstruktion von Behinderung einen relevanten Faktor darstellt. 
Nach der ICF sind Umweltfaktoren für das Entstehen einer Behinderung verant-
wortlich. Diese bestehen eben nicht nur aus den oben erwähnten physischen, 
kommunikativen und informativen Faktoren, sondern auch aus gesellschaftlich 
bedingten Faktoren, die durch unterschiedliche kulturelle Einflüsse geprägt wer-
den. Die Disability Studies greifen diesen Aspekt wie folgt auf: „Grundlage des 
interdisziplinären Forschungsgebiets (der Disability Studies, Ergänzung der Au-
torin) ist die Annahme, dass Behinderung nicht mit medizinisch diagnostizier-
baren Beeinträchtigungen gleichgesetzt werden kann, sondern vornehmlich aus 
gesellschaftlich konstruierten Barrieren hervorgeht“ (Niehoff 2020:422). 

Wie unterschiedlich sich die Wahrnehmung von Behinderung und Menschen 
mit Behinderungen in verschiedenen Kulturen darstellt, haben Cloerkes und 
Neubert bereits 1987 (Cloerkes/Neubert 1987) in einer umfassenden Studie fest-
gestellt. In dieser haben sie die Reaktion auf Behinderung und Menschen mit 
Behinderungen anhand von ethnologischen Studien ausgewertet und Kulturen 
aus allen Erdteilen berücksichtigt. Auch wenn Cloerkes und Neubert ethnologi-
sche Studien analysiert haben, die zum Teil schon recht alt sind, so werden viele 



 
ihrer Ergebnisse doch durch neue, aktuellere Studien und Berichte bestätigt. So 
schreibt Einar Helander, der den Bereich Behinderung lange Jahre bei der WHO 
geprägt hat: „Studies of the disabled in non-Western societies (e.g. Halantine 
and Berge 1990; Talle 1990) indicate vast discrepancies between Western no-
tions and those of other cultures. When I was first asked to collect material for 
a paper about the disabled in Somalia, I had some difficulty in clarifying the 
topic both to myself and to the Somali people I discussed it with“ (Helander 
1995:73).  
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Cloerkes und Neubert haben festgestellt, dass Behinderung kein universell 
gebräuchlicher Begriff, sondern von Kultur zu Kultur verschieden ist. Der bei 
uns in Deutschland gebräuchliche Begriff von Behinderung, der in umfassender 
Weise alle Kategorien von Behinderung umfasst, wurde in keiner anderen Kul-
tur gefunden. Wenn dieser Begriff genutzt wurde, bezog sich dieser auf einzelne 
Kategorien, wie z.B. körperliche Beeinträchtigungen. So stellte z.B. auch Joyce 
Dreezens-Fuhrke bei ihrer Forschung zur gesellschaftlichen Stellung von Men-
schen mit Behinderungen auf Java fest: „Das emische Verständnis von Behin-
derung hatte zur Folge, daß ich während meiner Feldforschung einige Schwie-
rigkeiten hatte, sogenannte orang cacat (offizielle indon. Bezeichnung für Be-
hinderte) ausfindig zu machen und zunächst nur auf körperlich geschädigte Per-
sonen hingewiesen wurde“ (Dreezens-Fuhrke 1998:47). 

Behinderung wird als soziale Kategorie durch die jeweiligen gesellschaftli-
chen und kulturellen Vorstellungen definiert, in die unterschiedliche Faktoren 
einfließen. Diese Faktoren tragen dazu bei, ob eine Erkrankung oder Schädigung 
zur Behinderung wird oder nicht und bestimmen im Wesentlichen die Verhal-
tensweisen gegenüber Menschen mit Behinderungen. Cloerkes und Neubert 
konnten mit ihrer Untersuchung nicht nur die gesellschaftliche Bewertung in der 
sozialen Reaktion auf Menschen mit einem als anders als normal wahrgenom-
menen Merkmal verdeutlichen, sondern haben überdies herausgearbeitet, dass 
auch die Wahrnehmung einer Schädigung (der Ausgangspunkt des ICF-
Modells) kulturell unterschiedlich sein kann. Sie haben den Begriff der Anders-
artigkeit geprägt, der nicht nur auf medizinische Kategorien verweist, sondern 
sich auf Merkmale im geistigen, psychischen und körperlichen Bereich bezieht, 
die in der jeweiligen Gesellschaft als nicht normal gelten. Während dauerhaft 
somatische Veränderungen bzw. Andersartigkeiten, wie z.B. Unfruchtbarkeit in 
westlichen Gesellschaften nicht mit dem Begriff Behinderung belegt werden, 
führt dies in nicht-westlichen Kulturen zur gesellschaftlichen Ausgrenzung. 
Frauen mit schmalen Hüften haben z.B. bei den Chagga in Tansania verminderte 
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Heiratschancen, während ein solcher Körperbau in den westlichen Industriena-
tionen als schön und erstrebenswert angesehen wird. Bei den Kallawaya in Bo-
livien befähigt eine ungestaltete rechte Hand, rituelle Handlungen vorzunehmen 
und verleiht dem Betroffenen eine positive Sonderrolle (vgl. Al Munaizel/ 
Weigt 2003). 

Von Bedeutung sind nicht nur die unterschiedlichen Bewertungen von wahr-
genommenen Abweichungen von der Norm (Andersartigkeit), sondern auch die 
verschiedenen Erklärungsmuster für deren Entstehung. So können in anderen 
Kulturen neben natürlichen Ursachen auch übernatürliche Ursachen, wie z.B. 
Magie oder Hexerei eine Rolle spielen. Die Erklärungsmuster sind nicht nur im 
Hinblick auf die gesellschaftliche Bewertung von Bedeutung (die negativ, neu-
tral oder positiv ausfallen kann), sondern auch in Bezug auf die Behandlung des 
Menschen mit einer Andersartigkeit. „Dort, wo z.B. ein erzürnter Geist als Ver-
ursacher der Behinderung gesehen wird, wird versucht werden, diesen wieder 
zu versöhnen. In solchen Fällen werden krankengymnastische Übungspro-
gramme zur Verbesserung des Gesundheitszustandes wenig Erfolg haben“ 
(Weigt 1998:5). 

Durch eine fehlende kulturelle Sensibilität in der internationalen Zusammen-
arbeit besteht die Gefahr, dass die entwicklungspolitischen Maßnahmen nicht 
den gewünschten Erfolg bringen bzw. im schlimmsten Fall sogar am Problem 
vorbeigehen und die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen nicht 
verbessern. „On the other hand project planners – advisors, health educators and 
other socially engaged individuals – find again and again that their work cannot 
achieve the intended results, is unsuccessful, is avoided or even completely re-
jected by the people affected, or that support for a particular person ends in per-
sonal disaster, because the target group attributes different meanings to disabil-
ity from the planners“ (Holzer/Vreede/Weigt 1999:10). Diese Aspekte spielen 
aktuell in der Vorbereitung und der Planung von entwicklungspolitischen Vor-
haben kaum eine Rolle. Zudem wird Diskriminierung und Ausgrenzung von 
Menschen mit Beeinträchtigung in der internationalen Politik nur aufgrund der 
ICF erfasst. Auch ist ein kulturelles Verständnis von Behinderung nicht von Be-
deutung und Entwicklungsvorhaben laufen daher Gefahr, relevante Faktoren, 
die zum Abbau von Barrieren und einer Verbesserung der Lebenssituation bei-
tragen könnten, nicht zu berücksichtigen, was wiederum in Bezug auf die ge-
wünschte Wirkung nicht förderlich ist und möglicherweise den Erfolg der Maß-
nahme gravierend beeinträchtigt. Solche unzureichend geplanten Maßnahmen 
können möglicherweise auch einen negativen Effekt für Menschen mit Beein-
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trächtigungen und Behinderungen haben, wenn sie mehr Schaden als Nutzen 
anrichten und einen Menschen, der vorher möglicherweise in seiner Gemein-
schaft eine anerkannte Rolle hatte, mit dem Stigma Behinderung belegt wird 
und es dadurch zu Ausgrenzungsprozessen kommt (vgl. Ingstadt/Whyte 
1995:7). Eine Analyse der jeweiligen Sichtweise auf Behinderung müsste daher 
verpflichtend in den Analyse- und Vorbereitungsprozessen entwicklungspoliti-
scher Vorhaben enthalten sein, um die jeweilige kulturell bedingte Wahrneh-
mung angemessen aufzunehmen und im Vorhaben zu berücksichtigen. 

Daneben lohnt die Beschäftigung mit Kultur und Behinderung für alle Men-
schen, die im Kontext Beeinträchtigung und Behinderung arbeiten, da der Blick 
über den Tellerrand und die kulturspezifische Sichtweise auf das Thema inte-
ressante Einsichten in den Umgang mit dem Thema im eigenen Land, in der 
eigenen Kultur bringen kann (vgl. Holzer/Vreede/Weigt 1999). 

Auf internationaler – und häufig auch auf nationaler Ebene – existiert eine 
unvollständige Datenlage, wie viele Menschen mit Behinderungen es tatsächlich 
gibt. Mit den WG-SS, die in immer mehr Ländern Anwendung finden, kann 
diese Lücke nach und nach geschlossen werden. Wie bereits erwähnt, werden 
bei diesem Ansatz kulturell bedingte Fragen der Wahrnehmung von Behinde-
rung nicht berücksichtigt, so dass es nicht absehbar ist, wann man zu realisti-
schen Zahlen über Menschen kommt, die aufgrund von negativen Zuschrei-
bungsprozessen an der gleichberechtigten Teilhabe in ihren Gesellschaften aus-
geschlossen bleiben und gleichzeitig bessere entwicklungspolitische Planungs-
prozesse ermöglichen. 

4.4 Armut und Behinderung 

In den vorherigen Ausführungen wurde bereits darauf Bezug genommen, dass 
im Globalen Süden Armut die Lebenssituation von vielen Menschen mit Behin-
derungen prägt. Armutsbedingungen stellen andererseits einen relevanten Fak-
tor dar, der zur Entstehung von Beeinträchtigungen beiträgt.  

4.4.1 Armut als Verursacher von Behinderung/Beeinträchtigung 

In einkommensarmen Ländern lebt nicht nur die Mehrzahl der Menschen mit 
Behinderungen in Armut, die Armutsbedingungen tragen wesentlich zur Entste-
hung von Beeinträchtigungen bei. Schätzungen zufolge sind für 50 Prozent der 
erworbenen Beeinträchtigungen in Entwicklungs- und Schwellenländern Ar-
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mutsfaktoren verantwortlich, etwa 20 Prozent gehen auf die Folgen von Unter- 
und Mangelernährung zurück (vgl. Department for International Development 
2000:3). Diese Schätzungen wurden 2000 vom Department for International De-
velopment (DFID), dem britischen Ministerium für internationale Zusammen-
arbeit in der Publikation „Disability, Poverty and Development“ veröffentlicht 
(DFID 2000). Die Zusammenhänge zwischen Armut und Behinderung finden 
sich aber auch in vielen weiteren Veröffentlichungen wieder, wie z.B. „Poverty 
and Disability“ von Ann Elwan (Elwan 1999), die als Hintergrundstudie für den 
Weltentwicklungsbericht 2000/2001 erstellt worden war oder in „The Chronic 
Poverty Report 2004-05“ des Chronic Poverty Research Centres (Chronic 
Poverty Research Centre 2005).  

Neben dem Faktor Ernährung sind Infektionskrankheiten von großer Bedeu-
tung. In Ecuador, wie auch in anderen einkommensschwachen Ländern, sind 
dies u.a. Durchfallerkrankungen, die nach Schätzungen des Gesundheitsminis-
teriums 45 Prozent der 7-14-Jährigen betrafen. Treten Durchfallerkrankungen 
in Kombination mit Mangel- und Unterernährung auf, verschlimmern sich die 
Konsequenzen: Durchfallerkrankungen erfassen vermehrt durch Mangel- und 
Unterernährung geschwächte Körper und verstärken den Zustand der Unterer-
nährung weiter, „die Durchfallerkrankungen stellen die erste Ursache der Kin-
dersterblichkeit dar und sind eine der Hauptursachen der Erkrankungen“ (Sal-
vador Guillen 1981:18). 

Die Durchfallerkrankungen stehen wiederum mit folgenden Faktoren in Zu-
sammenhang: 

• Verfügbarkeit von Trinkwasser 
• Abwassersystem 
• sanitäre Einrichtungen 

Ecuador steht an dieser Stelle stellvertretend für weitere Länder des Globalen 
Südens, in denen die Menschen nicht über sauberes Trinkwasser verfügen und 
kein Abwassersystem oder ausreichend sanitäre Einrichtungen vorhanden sind, 
so dass Durchfallerkrankungen einen großen Teil der Bevölkerung betreffen. 

Solche Probleme stehen auch in Verbindung mit unzureichenden Gesund-
heitssystemen, wodurch eine ausreichende medizinische Betreuung während der 
Schwangerschaft und Geburt und eine postnatale Betreuung zur Prävention von 
vermeidbaren Beeinträchtigungen nicht vorhanden ist. Noch im Jahr 2019 hatte 
mindestens die Hälfte der Weltbevölkerung keinen Zugang zu grundlegenden 
Gesundheitsdiensten (United Nations 2019:3). 
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Ein weiterer einflussnehmender Faktor ist die Bildung der Mutter. In Unter-
suchungen konnte man immer wieder einen Zusammenhang zwischen dem Bil-
dungsstand der Mutter und dem Gesundheitsniveau der Kinder dergestalt fest-
stellen, dass dieses proportional mit dem Bildungsstand der Mutter anstieg 
(UNESCO 2010; UNESCO 2011). Obwohl sich die Zahl der Kinder, die keine 
Schule besuchen, in den letzten Jahren reduziert hat, ist die Bildungsbenachtei-
ligung von Mädchen in Ländern des Globalen Südens immer noch vorhanden. 
Nach Angaben der UNESCO gehen 129 Mio. Mädchen nicht zur Schule, davon 
32 Mio. Mädchen im Grundschulalter und 97 Mio. im Sekundarschulalter. In 
afrikanischen Staaten südlich der Sahara war jedem fünften Mädchen der Be-
such der Grundschule verwehrt (The World Bank 2022b). Fehlende Lese- und 
Schreibfähigkeiten erschweren neben anderen Faktoren eine Schwangerschaft, 
die eine normale Entwicklung des Fötus erwarten lässt und verhindern den Zu-
gang zu Informationen (falls vorhanden), die die Mütter über mögliche Beein-
trächtigungen des Kindes aufklären und sie darüber informieren, wie das Kind 
angemessen gefördert werden kann. Die Autorin hat bei ihren Aufenthalten in 
Ecuador immer wieder erfahren, dass die Familien keine Informationen über die 
Beeinträchtigung des Kindes hatten, noch wussten, wie sie damit umgehen 
könnten und sollten. Dazu kommt, dass auch die Ernährung der Mutter in der 
Schwangerschaft von besonderer Bedeutung ist.  

4.4.2 Mangelernährung als Ursache von Beeinträchtigungen 

Wie bereits erwähnt, gehen Schätzungen davon aus, dass ca. 20 Prozent der ent-
stehenden Beeinträchtigungen in Ländern des Globalen Südens auf Unter- und 
Mangelernährung zurückzuführen sind. Diese Zusammenhänge wurden ent-
wicklungspolitisch lange Zeit kaum bis gar nicht thematisiert (vgl. Al Asiri/Al 
Munaizel/Markl/Steinlein/Wendel/Weigt 2000:34-47) und die wenigen regio-
nalspezifischen Studien zu den langfristigen Auswirkungen von Mangel- und 
Unterernährung entwicklungspolitisch kaum bis gar nicht wahrgenommen. Der 
Fokus lag und liegt nach wie vor auf den Zahlen der Kinder, die durch Hunger 
und Unterernährung sterben, obwohl UNICEF bereits in den 1980er-Jahren auf 
die langfristigen gesundheitlichen Folgen aufmerksam gemacht hat: Die Hälfte 
der Überlebenden ist durch die Unterernährung so stark geschädigt, dass sie bis 
an ihr Lebensende körperlich und geistig behindert sein werden. In den ärmsten 
Ländern der Welt wird sogar jedes zweite Kind geschädigt. 
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Mangelernährung ist als ein Armutsfaktor heute noch präsent. Nach Schät-
zungen des UN-Welternährungsberichts von 2021 leiden weltweit mehr als 2,3 
Mrd. Menschen unter Mangelernährung, mehr als 800 Mio. Menschen hungern 
(BMZ 2022c).  

Unter- und Mangelernährung haben insbesondere in den ersten fünf Lebens-
jahren langfristige Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern und können 
zu lebenslangen Beeinträchtigungen führen. Unter den existierenden Ernäh-
rungsstörungen ist die Protein-Energie-Mangelernährung die wichtigste. Ursa-
che ist die ungenügende Aufnahme von Proteinen und Kohlehydraten, die als 
sicht- und messbare Folge zu Untergewicht führt. Diese kann aber zugleich die 
Ausprägungen von Infektionen verstärken, wenn sie mangelernährte Kinder 
trifft und langfristige Beeinträchtigungen verursachen. So ist aus Studien be-
kannt, dass z.B. Masern bei mangelernährten Kindern in Ländern des Globalen 
Südens nicht nur eine höhere Sterblichkeitsrate zur Folge haben, sondern auch 
zu Taubheit und intellektuellen Beeinträchtigungen führen können (vgl. Wilson 
1987; Weigt 1996; Spektrum der Wissenschaft 2022). 

Weiterhin ist die Ernährungssituation der Mutter während der Schwanger-
schaft von Bedeutung, da diese in enger Korrelation zur Gesundheit des Kindes 
steht. War sie vor der Schwangerschaft mangelernährt und setzt sich dies in der 
Schwangerschaft fort, besteht die Gefahr einer Frühgeburt mit häufig unterge-
wichtigen Kindern. Die Gruppe der Kinder, die mit weniger als 2.000 Gramm 
Geburtsgewicht zur Welt kommen, also eine intrauterine Wachstumsretardie-
rung erlitten, leiden unter einer hohen Rate an Krankheiten und Sterblichkeit. 
Bei geringem Geburtsgewicht steigt die Zahl schwerer geistiger, neurologischer 
oder körperlicher Behinderungen (vgl. Manocha 1972).  

Neben der ausreichenden Versorgung mit Proteinen und Kohlehydraten sind 
auch Mikronährstoffe in den sensiblen Phasen der Entwicklung von großer Be-
deutung. So kann ein Jodmangel in schweren Fällen zum sog. Kretinismus mit 
einer intellektuellen Beeinträchtigung, Taubstummheit, Schielen und spasti-
scher Diplegie führen. Der Jodmangel ist auch heute noch mit 2 Milliarden Men-
schen, die davon betroffen sind, weit verbreitet (Biban/Lichiardopol 2017: 103). 
In medizinisch gut versorgten Regionen und Ländern stellt dieser kein gesund-
heitliches Problem dar. Wenn der Jodmangel aber durch Zugaben in der Ernäh-
rung (z.B. durch Anreicherung von Salz) nicht kompensiert wird, das Gesund-
heitssystem unzureichend ausgebaut ist und Menschen zu wenig Zugang dazu 
haben, kann der Jodmangel – insbesondere in Verbindung mit einer Protein-
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Energie-Mangelernährung – zu massivsten Beeinträchtigungen des Kindes füh-
ren.  

Wie gravierend die Folgen einer unzureichenden Ernährung aussehen kön-
nen, soll an folgendem Beispiel eines 4 ½ jährigen Mädchens beschrieben wer-
den, das aus einer Untersuchung von Cruz und Mitarbeitern stammt, die diese 
von 1974-1979 in zwei andinen Dorfgemeinschaften durchgeführt hatten. „Das 
Mädchen ist seinem Alter entsprechend leicht unterernährt, leicht irritierbar, 
kann keine Lautäußerung ohne gutturale Laute vollziehen, kann den Blick nicht 
fixieren und ist vollständig von der Mutter abhängig. Es kann nicht allein sitzen, 
stehen oder gehen, kann simplen Anweisungen nicht folgen und schenkt nur der 
Stimme der Mutter Beachtung. Beim Aufsetzen auf den Boden fällt das Mäd-
chen in den Schreitreflex (Moro-Reflex ist ebenfalls noch vorhanden). Das Mäd-
chen hat noch keine basalen Körperstellungen entwickelt, wie etwa den Landau-
Reflex, der als koordinierter Reflex bei gesunden Kindern etwa im 8.-9. Lebens-
monat vorhanden ist“ (Cruz 1979: 48-49, Übersetzung durch Verfasserin). Cruz 
hat diese Beeinträchtigung als „Paralisis Cerebral Andina“ benannt, die sie bei 
2,3 % der von ihnen in einer Stichprobe von 217 Kindern gefunden hatten. Sie 
hatten die Untersuchungen in Dorfgemeinschaften durchgeführt, die unter Jod- 
und Proteinmangel litten und sich in einem Zustand der sozio-ökonomischen 
Deprivation befanden.  

Diese Faktoren haben offensichtlich auch den Ernährungszustand von 
Schwangeren beeinflusst, da Cruz das Zustandekommen dieses gravierenden 
Schädigungsbildes auch mit Entwicklungsstörungen während der Schwanger-
schaft beschreibt: „In der untersuchten Population kann der chronische Jodman-
gel die Effekte pränataler Mangelernährung verstärken, welches die geringe ce-
rebrale Entwicklung erklärt, die bei diesen Personen gefunden wurde. Gleicher-
maßen kann ein chronischer Jodmangel die postnatale Mangelernährung ver-
stärken, indem er einen Rückstand in der Markscheidenbildung verursacht und 
als Konsequenz zum Fehlen übergeordneter Mechanismen führt, die im norma-
len Menschen die primitiven Reflexe unterdrücken und zum Aufbau neuer Be-
wegungen beitragen“ (Cruz 1979:52, Übersetzung durch Verfasserin).  

Neben Jod ist Vitamin A ein Mikronährstoff, dessen Fehlen in den sensiblen 
Phasen der Entwicklung Menschen langfristig schädigen kann und als Ernäh-
rungsmangelkrankheit ein Faktor der Armut dargestellt. Vitamin A-Mangel ist 
weltweit eine der häufigsten Ursachen für Blindheit und steht bei Kindern sogar 
an erster Stelle. „An estimated 250.000–500.000 children who are vitamin A-
deficient become blind every year, and half of them die within 12 months of 
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losing their sight“ (WHO 2022). Gefährdet sind Kinder insbesondere ab dem 
sechsten Lebensmonat bis zum Alter von fünf Jahren. Vitamin A ist in bestimm-
ten Lebensmitteln enthalten, wie z.B. in Vollmilch, Butter, Eigelb oder in fett-
reichen Fischsorten und damit in hochproteinhaltigen Lebensmitteln, die für 
arme Menschen zu teuer oder gar nicht zugänglich sind. 

Armut macht nicht nur krank, sondern führt auch zu langfristigen Beein-
trächtigungen, eine Erkenntnis, die entwicklungspolitisch nach wie vor zu we-
nig Beachtung findet. Die staatlichen entwicklungspolitischen Programme sind 
zwar darauf ausgerichtet, die sozio-ökonomische und Ernährungssituation zu 
verbessern. Es fehlen aber weitgehend spezifische Maßnahmen, die die Entste-
hung von mangelernährungsbedingten Beeinträchtigungen vermeiden helfen, 
wie z.B. Maßnahmen der Nahrungsergänzung von Schwangeren, stillenden 
Müttern oder von Kleinkindern. 

Armut und Behinderung stehen in einem wesentlichen Zusammenhang. 
Gleichzeitig ist die Bekämpfung der Armut bzw. die Verbesserung der Lebens-
bedingungen seit vielen Jahrzehnten ein wichtiges Thema der internationalen 
Zusammenarbeit.  
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5 Menschen mit Behinderungen im Kontext der 
Entwicklungszusammenarbeit und Menschenrechte auf 
internationaler Ebene 

Entwicklungs- und Menschenrechtspolitik sind ein Teil der internationalen Po-
litik der Bundesregierung. Mit dieser Politik gestaltet die Bundesregierung die 
Entscheidungen und Beschlüsse auf globaler Ebene einerseits mit. Andererseits 
bilden diese einen wichtigen Rahmen und Orientierung des eigenen nationalen 
Handelns. Entwicklungspolitisches und menschenrechtliches Handeln müssen 
daher in den Rahmen internationaler Entwicklungen gesetzt werden und können 
nur in diesem Kontext verstanden und interpretiert werden. Besonders deutlich 
wird das Zusammenspiel der internationalen und nationalen Ebene an der UN-
BRK, die als internationales Abkommen einen maßgeblichen Einfluss auf das 
nationale Handeln hat.  

5.1 Entwicklungszusammenarbeit auf internationaler Ebene 

Die ersten Jahrzehnte entwicklungspolitischen Handelns wurden von den Ver-
einten Nationen in Dekaden eingeteilt. Diesen folgte im Jahr 2000 die Verab-
schiedung der Millenniumsentwicklungsziele (MDGs), in deren Formulierung 
die Ergebnisse der Weltkonferenzen der 1990er-Jahre Weltkonferenzen einge-
flossen waren. Die MDGs stellten für die Entwicklungszusammenarbeit einen 
Meilenstein dar, da zum ersten Mal konkrete Zielgrößen verabredet worden wa-
ren. Auf die MDGs folgte 2015 die Agenda 2030 mit einem ähnlichen Ansatz. 

5.1.1 Entwicklungstheorien und -dekaden  

Wie andere Autor*innen auch (z.B. Franz Nuscheler 2006) beschreibt Klinge-
biel Entwicklungszusammenarbeit als ein vergleichsweises neues Konzept in 
den internationalen Beziehungen, das erst nach dem 2. Weltkrieg Bedeutung er-
langte (vgl. Deutsches Institut für Entwicklungspolitik 2013:1). Der Zeitraum 
von 1961-2000 war durch vier Dekaden geprägt, deren Zielsetzung im Rahmen 
der Vereinten Nationen mit jeweils typischen entwicklungsstrategischen Kon-
zepten vereinbart wurde. Obwohl sich die Konzepte innerhalb dieser vier Deka-
den verändert hatten, so weisen die Zieldefinitionen die Förderung der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung als einen gemeinsamen Kern auf.  
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Nuscheler beschreibt die „Hilfe an die unterentwickelten Länder“ als eine 
„Missgeburt des Kalten Krieges“ (Nuscheler 2006:78). Anfang der 1960er-Jahre 
war sie in den USA ein Instrument der Sicherheitspolitik. „Die Bundesrepublik 
Deutschland nutzte sie als diplomatischen Hebel der Deutschlandpolitik, um die 
Anerkennung der DDR durch die schnell wachsende Zahl von unabhängigen 
Entwicklungsländern zu verhindern“ (ebd.). In der ersten Entwicklungsdekade 
von 1961-1970 sollte Entwicklung durch wirtschaftliches Wachstum und Erhö-
hung der Industrieproduktion herbeigeführt werden. Wesentliche Ziele waren 
die Steigerung der jährlichen Zuwachsrate des Bruttosozialprodukts von fünf 
Prozent und die jährliche Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens um drei Pro-
zent. Als Ursache für die Armut in den Ländern des Globalen Südens wurde 
eine „unterentwickelte“ Industrialisierung angesehen, so dass in entsprechende 
Großprojekte mit der Hoffnung investiert wurde, einen „Trickle-Down-Effekt“ 
zu erzielen, der der gesamten Bevölkerung zugutekommen sollte. Dieses Kon-
zept, das Entwicklung durch Wachstum schaffen sollte, geriet in den 1970er-
Jahren in die Kritik. Diese wurde untermauert durch den 1969 vorgelegten Pear-
son-Bericht, der eine Bilanz von 20 Jahren Entwicklungspolitik enthielt und 
Empfehlungen für die Zweite Entwicklungsdekade beinhaltete. Diese war ge-
prägt durch den Kampf gegen die Armut. Zwar wurden auch wirtschaftliche 
Ziele ausgegeben (u.a. jährliche Zuwachsraten des BSP von sechs Prozent, Er-
höhung des Pro-Kopf-Einkommens von 3,5 Prozent), die hauptsächlichen Akti-
vitäten der Entwicklungsakteure lagen im Kampf gegen die Armut und der Be-
friedigung der Grundbedürfnisse. Es ging nunmehr um die Erfüllung der grund-
legenden Bedürfnisse (basic needs), die von internationalen Organisationen mit 
entsprechenden Programmen adressiert wurden, wie z.B. „Nahrung für alle“ 
(FAO), „Gesundheit für alle“ (WHO), „Bildung für alle“ (UNESCO) oder „Ar-
beit für alle“ (ILO). Mit diesen Programmen sollten vornehmlich die ärmsten 
Länder des Globalen Südens erreicht werden, allerdings mit einem nur mäßigen 
Erfolg (vgl. ebd.:78-80).  

Die Dekade von 1981-1990 gilt für viele Länder des Globalen Südens als ein 
verlorenes Jahrzehnt. Als von der UN-Vollversammlung 1980 für die Dritte Ent-
wicklungsdekade das jährliche Wachstumsziel auf sieben Prozent hochgesetzt 
worden war, wurde schon eine schwere Wirtschaftskrise deutlich. Bereits in den 
1970er-Jahren war das Pro-Kopf-Einkommen der ärmsten Länder nur noch um 
0,5 Prozent pro Jahr gestiegen. Die Wachstumsraten fielen in den kommenden 
Jahren in vielen Ländern steil ab, gleichzeitig verringerten sich die Exporterlöse 
aufgrund fallender Rohstoffpreise, was zu einer Zunahme der Schulden in vielen 
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Staaten führte. Die Verschuldungskrise wurde in vielen Ländern zu einem Ent-
wicklungsproblem (vgl. ebd.:80-81). In der folgenden Dekade von 1991-2000 
verschwand „die Grundbedürfnisstrategie als ordnungspolitisch anstößige inter-
nationale Armenpolitik diskreditiert, aus amtlichen Richtlinien zur Entwick-
lungspolitik“ (ebd.:82). Stattdessen wurden den wirtschaftlich und politisch ge-
schwächten Schuldnerländern, allerdings schon mit Beginn der Schuldenkrise, 
marktwirtschaftliche Strukturanpassungsprogramme verordnet, die u.a. Kürzun-
gen in den Sozialbudgets (vor allem bei den Bildungs- und Gesundheitsausga-
ben) zur Folge hatten. Dies ging einher mit einem neo-liberalen Credo 
(„Washington-Konsensus“), bei dem die Schlagworte Entstaatlichung, Deregu-
lierung, Liberalisierung und Privatinitiative zu makro-ökonomischen Marken-
zeichen wurden. Das Wachstum der weltweiten Armut und die wachsende Kri-
tik an diesem Konzept erforderten Kurskorrekturen. Auf dem Kopenhagener 
Weltsozialgipfel 1995 wurde vereinbart, dass Strukturanpassungsprogramme 
soziale Grunddienste ausnehmen sollen. Bereits Ende der 1980er-Jahre korri-
gierten der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank ihre Politik 
der Strukturanpassung, weil sie erkannten, dass ihre Konditionalitäten zur Struk-
turanpassung selten die erhofften Erfolge erzielten, aber schwere soziale Folgen 
bewirkten (vgl. ebd.:82-85).  

Neben dem Weltsozialgipfel 1995 in Kopenhagen haben in den 1990er-Jah-
ren weitere Weltkonferenzen stattgefunden, die der internationalen Entwick-
lungspolitik mit ihren im Konsens der beteiligten Staaten verabschiedeten De-
klarationen und Aktionsprogrammen neue Zielvorgaben, Schwerpunkte und 
Prioritäten setzten.  

Unter diesen war der Weltsozialgipfel nach Honniball und Spijkers der wohl 
einflussreichste für die im Jahr 2000 verabschiedeten Millenniumsentwick-
lungsziele (MDGs). „Die dort verabschiedete Erklärung über die soziale Ent-
wicklung definierte zehn ‚Verpflichtungen‘, unter anderem in Bezug auf die 
Schaffung eines günstigen Umfelds für soziale Entwicklung, Armutsbeseiti-
gung, Förderung der Vollbeschäftigung sowie soziale Integration und Schutz 
der Menschenrechte. Die Erklärung forderte in klaren Worten die Verabschie-
dung internationaler Entwicklungsziele zur Erfüllung der grundlegenden Be-
dürfnisse und Beseitigung der Armut“ (Honnibal/Spijkers 2014:252).  

Nach Honnibal/Spijkers hatte das „Development Assistance Committee“ 
(DAC) der „Organisation for Economic Co-Operation and Development“ 
(OECD) die Idee, die Verpflichtungen des Weltsozialgipfels zusammen mit den 
Verpflichtungen aller anderen Gipfel in einem kurzen Katalog von Entwick-
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lungszielen zusammenzufassen und veröffentlichte eine Liste von Verpflichtun-
gen und Zielen im Jahr 1996 in der Broschüre „Shaping the 21st Century: The 
Contribution on Development Cooperation“. Die Autoren führen weiter aus, 
dass diese Liste des DAC die Formulierung der MDGs beeinflusst hatte, da die 
in der Millenniums-Erklärung formulierten Werte und Prioritäten deutliche Be-
züge zu den DAC-Zielen aufwiesen (vgl. ebd. 2014:252). „Die meisten der spä-
teren MDGs stammten aus dem Kapitel III der Millenniums-Erklärung zu Ent-
wicklung und Armutsbekämpfung“ (ebd. 2014:253). „Im Anschluss an den Mil-
lenniumsgipfel extrahierte eine Arbeitsgruppe, die sich aus Vertretern der VN, 
der Weltbank, der Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) und anderen internationalen Organisationen zusammensetzte, einige 
messbare Zielvorgaben aus der Millennium Declaration. Dabei ergab sich eine 
Liste von acht sog. Millennium Development Goals (MDGs), die im Wesentli-
chen auf zwei Kapiteln der Millennium Declaration beruhen: dem Kapitel „Ent-
wicklung und Armutsbekämpfung“ sowie dem Kapitel „Schutz der gemeinsa-
men Umwelt“ (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik 2005:1).  

Die MDGs bildeten in der Folgezeit einen normativen Referenzrahmen für 
nationale und internationale Entwicklungsprogramme und traten an die Stelle 
der Entwicklungsdekaden. Die Zielerreichung der MDGs wurde bis zum Jahr 
2015 angestrebt, was zum Teil erreicht werden konnte. Das „unfinished busi-
ness“ wurde in die Nachfolgeagenda aufgenommen, die Agenda 2030, die im 
September 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. 

5.1.2 Internationale Vereinbarungen im Bereich Entwicklung  

Die auf dem Millenniumsgipfel im Jahr 2000 verabschiedeten MDGs stellten 
einen Meilenstein dar, da die Weltgemeinschaft zum ersten Mal konkrete Ziel-
größen festgelegt hatte, die im Bereich Armutsbekämpfung und Entwicklung 
bis zu einem konkreten Zeitpunkt, dem Jahr 2015, erreicht werden sollten. Die 
MDGs griffen, wie bereits oben erwähnt, Kernforderungen der verschiedenen 
Weltkonferenzen der 1990er-Jahre auf. Wichtige Ergebnisse aus diesen Konfe-
renzen flossen aber auch in die 2015 verabschiedete „Agenda 2030“ ein, so dass 
sich die Darstellung im Folgenden auf die wichtigsten Ergebnisse und Weltkon-
ferenzen im Bereich Entwicklung der 1990er-Jahre konzentrieren und der Frage 
nachgehen wird, inwieweit Menschen mit Behinderungen dabei eine Rolle ge-
spielt haben. 
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Von nachhaltigem Einfluss bleibt die UN-Konferenz für Umwelt und Ent-
wicklung in Rio de Janeiro 1992. Vertreter*innen aus 178 Ländern berieten über 
umwelt- und entwicklungspolitische Fragen des 21. Jahrhunderts. Die Ab-
schlusserklärung betonte das Recht auf Entwicklung und die Notwendigkeit der 
Armutsminderung. Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung (das sich auch 
in der 2015 verabschiedeten „Agenda 2030“ wiederfindet) wurde in Rio als in-
ternationales Leitbild anerkannt und damit die Unteilbarkeit der ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Entwicklung. Das zentrale Ergebnis vom sog. „Erd-
gipfel“ in Rio war die „Agenda 21“.  

Menschen mit Behinderungen wurden – wenn auch nur an wenigen Stellen 
– in der „Agenda 21“ erwähnt und zwar in den Kapiteln, die sich dem Schutz 
und Förderung der menschlichen Gesundheit widmeten, wie auch im Bereich 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung. So sollte konkret die Förderung und Ver-
stärkung der gemeinwesengestützten Rehabilitationsmaßnahmen für die in länd-
lichen Regionen, in den Städten und in den städtischen Randgebieten lebenden 
Menschen mit Behinderungen gefördert werden. Auch tauchte bereits in der 
„Agenda 21“ in dem Kapitel „Verbesserung der Datensammlung und -nutzung“ 
die Forderung auf, die entwicklungsbezogene Datenerhebung um „besondere 
Gruppen“ zu ergänzen. Neben Frauen, indigenen Völkern, Jugendlichen und 
Kindern wurden auch Menschen mit Behinderungen benannt (United Nations 
1992:355). 

Eine weitere wichtige Konferenz war die Weltbevölkerungskonferenz, die 
1994 in Kairo stattfand. Unter großer Beteiligung von 20.000 Delegierten berie-
ten diese über eine Vielzahl von Themen, wie die Säuglingssterblichkeit, Fami-
lienplanung, Stärkung von Frauen. Als Ergebnis wurde ein Aktionsprogramm 
verabschiedet, das die reproduktive Gesundheit und die reproduktiven Rechte 
des Menschen in das Zentrum der Bevölkerungspolitik stellte.  

Wichtige Ziele dieser Konferenz sollten später in die Agenda 2030 aufge-
nommen werden, das Aktionsprogramm enthielt aber auch einen eigenen Passus 
zu Menschen mit Behinderungen. Darin wurde anerkannt, dass Menschen mit 
Behinderungen einen signifikanten Teil der Bevölkerung darstellen. Außerdem 
wurde auf das „World Programme of Action“ (s. Kapitel 5.4.2) Bezug genom-
men, das zwar zu einem größeren Bewusstsein und Information über das Thema 
Behinderung geführt hatte. Allerdings wurde ein dringender Bedarf für weitere 
Maßnahmen konstatiert, um eine volle Teilhabe und Gleichberechtigung von 
Menschen mit Behinderungen zu erreichen, damit sie am Prozess der wirtschaft-
lichen und sozialen Entwicklung teilhaben können. Zur Erreichung dieses Ziels 



 
wurden konkrete Aktivitäten in den Abschlussbericht dieser Konferenz aufge-
nommen, wie z.B. Para 6.30: „Governments at all levels should consider the 
needs of persons with disabilities in terms of ethical and human rights dimen-
sions. Governments should recognize needs concerning, inter alia, reproductive 
health, including family planning and sexual health, HIV/AIDS, information, 
education and communication. Governments should eliminate specific forms of 
discrimination that persons with disabilities may face with regard to reproduc-
tive rights, household and family formation, and international migration, while 
taking into account health and other considerations relevant under national im-
migration regulations“. In Para 6.31 werden sogar schon Aspekte deutlich, die 
später in die UN-BRK Eingang fanden. „Governments at all levels should de-
velop the infrastructure to address the needs of persons with disabilities, in par-
ticular with regard to their education, training and rehabilitation“ (United Na-
tions 1994b: 43). 

Eine weitere wesentliche Weltkonferenz war der bereits erwähnte erste 
Weltsozialgipfel, der vom 6.-12. März 1995 in Kopenhagen stattfand. Im Mit-
telpunkt dieses Gipfels stand die Armutsbekämpfung. Ergebnis dieses Gipfels 
war eine Abschlusserklärung sowie ein Aktionsprogramm. In den Abschlussdo-
kumenten wurden Menschen mit Behinderungen deutlich adressiert und die grö-
ßere Vulnerabilität von Menschen mit Behinderungen, in Armut zu leben, deut-
lich benannt. „One of the world’s largest minorities, more than 1 in 10, are peo-
ple with disabilities, who are too often forced into poverty, unemployment and 
social isolation (United Nations 1995a:10), wie auch ihre Belange nicht nur un-
ter den Prinzipien und Zielen aufgenommen wurden: „Ensure that disadvan-
taged and vulnerable persons and groups are included in social development, 
and that society acknowledges and responds to the consequences of disability 
by securing the legal rights of the individual and by making the physical and 
social environment accessible“ (ebd.:11). 

In den zehn grundlegenden Verpflichtungen aus dem Aktionsprogramm 
wurden Menschen mit Behinderungen in den Bereichen Bildung, Arbeit und 
Beschäftigung, soziale Sicherung, Nicht-Diskriminierung, Gleichberechtigung 
von Mann und Frau erwähnt. Ebenso war darin die Verbesserung des Zugangs 
zu rehabilitativen Maßnahmen und anderen Dienstleistungen und unterstützen-
den Technologien enthalten, die ein selbstbestimmtes Leben und volle Teilhabe 
in der Gesellschaft ermöglichen sollten (ebd.:22). Auch war ein Passus enthal-
ten, der eine disaggregierte Erfassung von Daten und Indikatoren beinhaltete. 
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Die Umsetzung dieser Verpflichtungen sollte in die internationale Zusam-
menarbeit aufgenommen werden. Ebenso sollten die UN-Standard Rules (s. Ka-
pitel 5.4.2) gefördert und Strategien zu ihrer Umsetzung entwickelt werden (vgl. 
ebd.:76).  

Im Jahr 1995 fand noch eine weitere Weltkonferenz statt, und zwar die 4. 
Weltfrauenkonferenz in Peking. Bei dieser wurde ein umfassendes Konzept zur 
Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung von Frauen und Mädchen be-
schlossen. Die Aktionsplattform, die zum Abschluss der Konferenz verabschie-
det wurde, definierte die strategischen Ziele und entsprechenden Maßnahmen. 
Die Belange von Mädchen und Frauen mit Behinderungen wurden umfassend 
darin aufgenommen. So wurden sie in der Aktionsplattform in den folgenden 
Bereichen berücksichtigt, in denen konkret Aktionen benannt worden waren: 

• Empowerment 
• Armut 
• Bildung, Ausbildung und Arbeit 
• Gesundheit 
• unterstützende Dienstleistungen 
• Gewalt gegen Frauen 
• Frauen in Führungspositionen 
• Menschenrechte 
• Mädchen 
• Bereitstellung von Informationen in barrierefreien Formaten 

Außerdem beinhaltete die Aktionsplattform einen direkten Bezug zu den 1993 
verabschiedeten „Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Per-
sons with Disabilities“. „Strengthen and encourage the implementation of the 
recommendations contained in the Standard Rules on the Equalization of Op-
portunities for Persons with Disabilities, 30/ paying special attention to ensure 
non-discrimination and equal enjoyment of all human rights and fundamental 
freedoms by women and girls with disabilities, including their access to infor-
mation and services in the field of violence against women, as well as their ac-
tive participation in and economic contribution to all aspects of society“ (United 
Nations 1995b:97-98). 

Während die wichtigen Weltkonferenzen der 1990er-Jahre Menschen mit 
Behinderungen in unterschiedlichem, aber zunehmenden Maße berücksichtig-
ten und nach Verabschiedung der „Standard Rules“ auch darauf Bezug nahmen, 
ist es mehr als verwunderlich, dass Menschen mit Behinderungen in den Mil-
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lenniumsentwicklungszielen (MDGs) im Jahr 2000 keine Rolle spielten und we-
der in den Teilzielen noch in den Indikatoren erwähnt wurden. Wie bereits wei-
ter oben erläutert, flossen wichtige Ergebnisse der Weltkonferenzen in die For-
mulierung der Millenniumserklärung und der MDGs ein. Auch der Millenni-
ums-Bericht, der vom UN-Generalsekretär vor dem Gipfel veröffentlicht wurde, 
erwähnte Menschen mit Behinderungen und die „Standard Rules“ an keiner ein-
zigen Stelle (während die Belange von Frauen an vielen Stellen aufgenommen 
worden waren), obwohl es Weltkonferenzen der Vereinten Nationen waren und 
diese von 1983-1992 eine „UN-Dekade der Behinderten“ ausgerufen und 1993 
die UN-Standard Rules verabschiedet hatten (vgl. United Nations 2000a; United 
Nations 2000b).  

Ein Erklärungsansatz für die Nichtberücksichtigung von Menschen mit Be-
hinderungen bei den MDGs könnte sein, dass es zum Zeitpunkt der Verabschie-
dung noch keine Menschenrechtskonvention für Menschen mit Behinderungen 
gab, die ihre Rechte auf gleichberechtigte Teilhabe und Entwicklung als völker-
rechtlich verbindliches Dokument deutlich machte. Zudem waren die MDGs in 
einem nicht-partizipativen Prozess entstanden und daher u.a. zivilgesellschaftli-
che Organisationen (von Menschen mit Behinderungen) nicht beteiligt worden.  

Die MDGs bestanden aus insgesamt acht Zielen und 18 Teilzielen, deren 
Umsetzung durch 45 Indikatoren überprüft werden sollten (vgl. United Nations 
Statistics Division 2008). Die meisten Ober- und Teilziele wurden mit quantita-
tiven und zeitlichen Vorgaben versehen, die meist bis zum Jahr 2015 umgesetzt 
werden sollten. Die MDGs umfassten die folgenden Oberziele, von denen die 
meisten direkt bezüglich der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen 
relevant waren:  

MDG 1: Beseitigung der extremen Armut und des Hungers 
MDG 2: Verwirklichung der allgemeinen Grundschulbildung 
MDG 3: Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter und des Em-

powerments der Frauen 
MDG 4: Senkung der Kindersterblichkeit 
MDG 5: Verbesserung der Gesundheit von Müttern 
MDG 6: Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und anderen Infektions-

krankheiten 
MDG 7: Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit 
MDG 8: Aufbau einer globalen Entwicklungspartnerschaft 
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Aufgrund der Unsichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen in den MDGs 
spielten diese auch weiterhin bei entwicklungspolitischen Vorhaben keine 
Rolle. Dies wurde von zivilgesellschaftlichen Organisationen kritisch aufgegrif-
fen. Bereits 2003 veröffentlichte z.B. „Inclusion International“ – ein Zusam-
menschluss von 200 Organisationen, die sich für die Rechte von Menschen mit 
intellektuellen Beeinträchtigungen einsetzt – eine Initiative, das „Inclusion In-
ternational Millennium Development Goals“-Projekt, das dazu beitragen sollte, 
dass Menschen mit Behinderungen in der Umsetzung der MDGs in Ländern des 
Globalen Südens nicht vergessen werden. 

Diese Initiative blieb zunächst wirkungslos, wie auch ein Schreiben von 37 
internationalen Organisationen von Menschen mit Behinderungen an den Präsi-
denten der 59th Generalversammlung der Vereinten Nationen, die im September 
2005 den ersten Überprüfungsgipfel bezüglich der Umsetzung der MDGs durch-
führten.  

Zwischenzeitlich wurden durchaus Verbindungen zwischen den MDGs und 
Menschen mit Behinderungen hergestellt. In einer Sondersitzung der General-
versammlung der Vereinten Nationen nach dem Millenniumsgipfel im Dezem-
ber 2000 wurden unter dem Thema der Initiativen für soziale Entwicklung eine 
Reihe von Schlussfolgerungen und Verpflichtungen beschlossen. Eine Ver-
pflichtung bezog sich darauf, dass bis zum Jahr 2015 „alle Kinder, besonders 
Mädchen und Kinder in schwierigen Umständen oder mit besonderen Bedürf-
nissen, einschließlich Kinder mit Behinderungen, Zugang zu kostenloser und 
verpflichtender Grundschulbildung von guter Qualität haben und diese abschlie-
ßen“ (Schulze 2010:34). Obwohl diese Resolution scheinbar mit dem zweiten 
der MDGs verbunden war, stellte der Bezugspunkt in dieser Resolution das 
„Dakar Framework for Action on Education for All“ dar. Zwei Jahre später 
stellte die UN-Kommission für soziale Entwicklung in einer Resolution mit gro-
ßer Besorgnis fest, dass Menschen mit Behinderungen weiterhin von Entwick-
lungsprozessen, wie Bildung, ausgeschlossen waren. Ein Jahr später (2003), zu 
diesem Zeitpunkt befanden sich die Verhandlungen bezüglich der UN-BRK auf 
einem guten Weg, wurde die erste Verbindung zwischen der Millenniums-Er-
klärung und dem „Weltaktionsprogramm für Behinderte“ hergestellt. Gleichzei-
tig mit der Annahme der UN-BRK im Dezember 2006 wurde eine weitere Re-
solution verabschiedet, die den Zusammenhang zwischen dem Weltaktionspro-
gramm und den MDGs herstellte. „In späteren Beschlüssen zum Weltaktions-
programm und in der Kommission für soziale Entwicklung wurde zwar auf den 
MDG-Prozess verwiesen, aber die Dringlichkeit der Situation und der Geist der 
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Ausgrenzung wurden nicht wirklich behandelt. Vor allem die Verweise auf die 
MDGs waren weit gefasste Aussagen, die allenfalls Armut und Bildung als 
wichtige Bereiche für Inklusion und Barrierefreiheit aufzählten. Die Notwen-
digkeit, Barrierefreiheit und Inklusion in allen Bereichen der Entwicklungsar-
beit zu berücksichtigen, wurde erst mit dem Inkrafttreten der UN-BRK und der 
damit verbundenen Rechtsverbindlichkeit thematisiert“ (ebd.:35).  

Erst im Jahr 2009 nahmen die Vereinten Nationen eine Resolution an, „die 
ausdrücklich einfordert, dass die Millenniumsentwicklungsziele Menschen mit 
Behinderungen zu berücksichtigen haben. „So heißt es darin u.a. Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen in die MDGs durch „explicitly including disabil-
ity issues and persons with disabilities in national plans and tools designed to 
contribute to the full realization“ der MDGs“ (Weigt 2011:259). Nach Schulze 
war die Resolution „ein in vielerlei Hinsicht einmaliger, scheinbar in letzter Mi-
nute unternommener Versuch, ein schwerwiegendes Versäumnis der Vereinten 
Nationen und ihrer Mitgliedsstaaten zu beheben“ (Schulze 2010:34) und ebnete 
den Weg, endlich eine direkte Verbindung zwischen den MDGs und Menschen 
mit Behinderungen herzustellen. Dies begründete auch die Aufnahme von Men-
schen mit Behinderungen in den Review-Prozess der MDGs und in das Ab-
schlussdokument des zweiten Überprüfungsgipfels, der 2010 stattfand (vgl. 
Weigt 2011:259).  

Mittels einer weiteren im Jahr 2011 verabschiedeten Resolution (United Na-
tions A/RES/65/ 186) wurde das erste hochrangige Treffen zum Thema Behin-
derung und Entwicklung im Rahmen der UN-Generalvollversammlung be-
schlossen. Beim „High Level Meeting on Disability and Development“ vom 23. 
September 2013 wurde unter Vorsitz des UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon 
die Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen bei der Erreichung der 
MDGs noch einmal unterstrichen und zugleich in der Abschlusserklärung die 
Forderung aufgenommen, dass die nachfolgende Entwicklungsagenda Men-
schen mit Behinderungen berücksichtigen müsse (vgl. United Nations 2013). 
Der Prozess der Erarbeitung der Nachfolgeagenda zu den MDGs hatte zu diesem 
Zeitpunkt bereits begonnen (vgl. Weigt 2015:371). Mit dieser Abschlusserklä-
rung war aber eine gute Voraussetzung dafür geschaffen, dass Menschen mit 
Behinderungen in der Nachfolge-Agenda Berücksichtigung fanden. Durch diese 
Entwicklungen auf UN-Ebene war der Weg für eine inklusive Nachfolge-
Agenda geebnet.  

Die Agenda 2030 „Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustain-
able Development“ wurde am 25. September 2015 von den Mitgliedsstaaten der 
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Vereinten Nationen einstimmig verabschiedet (United Nations 2015a). Geprägt 
durch die Erfahrungen mit den MDGs waren die Vereinten Nationen bemüht, 
eine überschaubare Zahl an Zielen zu vereinbaren, die gut zu überprüfen waren. 
Aber angesichts des Anspruchs, die Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsagenda, 
zwei bisher weitgehend getrennte Prozesse zusammenzuführen, vereinbarte 
man schließlich 17 Ziele (Sustainable Development Goals – SDGs) mit 169 Un-
terzielen, die als globale Agenda für die Länder des Globalen Nordens und Sü-
dens gilt (der Entstehungsprozess der Agenda 2030 wird im Artikel der Autorin 
„Die Agenda 2030: Rückenwind für Inklusion“ ausführlich beschrieben (vgl. 
Weigt 2017)).  

Im Gegensatz zur Formulierung der MDGs war dieser Prozess äußerst par-
tizipativ angelegt, an dem sich neben UN-Institutionen, Regierungen, Privat-
wirtschaft, Universitäten, Denkfabriken, zivilgesellschaftliche Organisationen 
und Organisationen von und für Menschen mit Behinderungen umfassend be-
teiligten. Neben der International Disability Alliance (IDA), Disabled Peoples’ 
International (DPI) und dem International Disability and Development Consor-
tium (IDDC) beteiligte sich auch die „Arbeitsgruppe Behinderung und Entwick-
lung“ des Verbandes „Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe“ (VENRO) 
mit vielfältigen Positionspapieren und Stellungnahmen, die auf der UN-Ebene 
eingebracht wurden, aber auch auf Ebene des BMZ, das auf UN-Ebene an den 
Verhandlungen für die deutsche Bundesregierung teilgenommen hatte (ebd.).  

Die vielfältigen Bemühungen führten dazu, dass Menschen mit Behinderun-
gen elf Mal explizit in den Zielen und Unterzielen der Agenda 2030 erwähnt 
werden. Weiterhin werden sie unter den vulnerablen Gruppen miterfasst sowie 
unter der Formulierung for all, die im Sinne des Anspruchs der Agenda Nieman-
den zurückzulassen zu interpretieren sind. Die Agenda 2030 wird daher als eine 
inklusive Agenda verstanden, auch wenn nicht in allen Zielen Menschen mit 
Behinderungen in unterschiedlichen Graden explizit erwähnt werden. Der in-
klusive Charakter wird weiterhin dadurch deutlich, dass die Agenda 2030 nicht 
nur die Disaggregierung der Daten nach Behinderung aufgenommen hat, son-
dern auch durch die Tatsache, dass die UN-Statistikkommission zur Erarbeitung 
von disaggregierten Indikatoren (die UN-Statistikkommission hat zum Monito-
ring der Agenda 2030 232 globale Indikatoren erarbeitet) einen Workstream ein-
gerichtet hat, der über die Erreichung von benachteiligten Gruppen, darunter 
Menschen mit Behinderungen, Auskunft geben soll (Lockwood/Bartha 2019). 
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5.2 Menschenrechte und Entwicklung 

Bezüglich des Begriffs der Entwicklung ist schon in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte die Erkenntnis verankert, dass Entwicklung die Vorausset-
zung für die Verwirklichung der Menschenrechte darstellt. Entwicklung wird 
hier verstanden im Sinne der Herstellung von menschenwürdigen Lebensbedin-
gungen. 

Entwicklungsfragen spielten schon seit Gründung der Vereinten Nationen 
eine wesentliche Rolle. Während die Entwicklungsdekaden in den 1960er- und 
1970er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts nicht die gewünschten Erfolge im 
Bereich der menschlichen Entwicklung hervorgebracht hatten, wurde das Recht 
auf Entwicklung in einer 1986 von den Vereinten Nationen verabschiedeten De-
klaration beschlossen. Darin wird Entwicklung wie folgt definiert: „Recogniz-
ing that development is a comprehensive economic, social, cultural and political 
process, which aims at the constant improvement of the well-being of the entire 
population and of all individuals on the basis of their active, free and meaningful 
participation in development and in the fair distribution of benefits resulting 
therefrom“ (United Nations 1986:1). 

Der generelle Begriff Entwicklung wird seitdem in unterschiedlichen Berei-
chen verwendet und entsprechend definiert. In Bezug auf die internationale Zu-
sammenarbeit und im Kontext der Forschung zu Ländern des Globalen Südens 
lässt sich dieser Begriff nicht in universell gültiger Weise definieren, „da es sich 
um einen normativen Begriff handelt, in den kollektive und individuelle Vor-
stellungen von Werten und möglichen gesellschaftlichen Veränderungen ein-
fließen(...). Aus heutiger Sicht sind bei der Definition von Entwicklung, verstan-
den als dauerhafte Verbesserung der Lebensumstände für alle Mitglieder einer 
Gesellschaft, die komplexen Wechselwirkungen zwischen wirtschaftlichen, so-
zialen, kulturellen, politischen und auch ökologischen Faktoren zu berücksich-
tigen“ (Spektrum der Wissenschaft 2021).  

5.3 Menschenrechte und Entwicklungszusammenarbeit 

Die internationale Zusammenarbeit stellt seit Gründung der Vereinten Nationen 
ein wesentliches Element zur Erreichung von sozialer und wirtschaftlicher Ent-
wicklung und zur Umsetzung der Menschenrechte dar und spielt eine wichtige 
Rolle bei der Umsetzung der Beschlüsse der verschiedenen Weltkonferenzen, 
die in den 1990er-Jahren stattgefunden haben. 
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Dennoch wurden die Menschenrechte im Rahmen der Entwicklungszusam-
menarbeit lange Zeit wenig berücksichtigt und spielten in den 1970er- und 
1980er-Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit keine Rolle. Wichtiger wur-
den sie seit dem Beginn der 1990er-Jahre, wobei dann neben dem ursprüngli-
chen Fokus auf die bürgerlichen und politischen Rechte auch die WSK-Rechte 
mehr Bedeutung erlangten. Einen Meilenstein stellte die Weltkonferenz über 
Menschenrechte von 1993 in Wien dar, die die Menschenrechte eng mit dem 
Thema Entwicklung verknüpfte. „Eine Quintessenz der Abschlusserklärung von 
Wien lautet(e): Inhalt und Ziel von Entwicklung werden durch die Menschen-
rechte bestimmt“ (van de Sand 1997 zitiert bei Krennerich 2004:157). Entwick-
lung ist demnach eng gekoppelt mit der Verwirklichung sowohl der bürgerli-
chen und politischen Menschenrechte als auch der wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Menschenrechte“ (Krennerich 2004:157). 

Erst in Folge des Weltsozialgipfels 1995 in Kopenhagen gewannen dann 
auch die WSK-Rechte in der deutschen staatlichen Entwicklungszusammenar-
beit deutlich an Bedeutung. Die gestiegene Achtung dieser Rechte führte dazu, 
dass Ende der 1990er-Jahre ein Menschenrechtsansatz in der Entwicklungszu-
sammenarbeit entwickelt wurde, der zu einem immer wichtigeren Referenzrah-
men wurde. Demnach soll die Entwicklungszusammenarbeit konsequent auf die 
Umsetzung der Menschenrechte abzielen und die Menschen dazu befähigen, 
ihre Rechte einzufordern und Entscheidungsprozesse mitzugestalten. Die Men-
schen wurden dadurch zu Trägern von Rechten und die Staaten zu Trägern von 
Pflichten, die in der Verantwortung stehen, die international verbrieften Rechte 
aus den Menschenrechtsabkommen umzusetzen.  

Die Umsetzung der Menschenrechte gewann in der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit in der Folge weiter an Bedeutung, was an einer Zunahme von 
entsprechenden Projekten, Beratungsvorhaben und der thematischen Veranke-
rung in BMZ-Referaten deutlich wurde. Außerdem wurde 2004 der erste „Ent-
wicklungspolitische Aktionsplan für Menschenrechte“ erstellt, gefolgt von einer 
Weiterentwicklung, die 2008 veröffentlicht wurde. Eine verbindliche übersek-
torale Menschenrechtsstrategie wurde 2011 veröffentlicht (vgl. BMZ 2004; 
BMZ 2011).  



 

58 

5.4 Menschen mit Behinderungen und Entwicklung 

5.4.1 Internationale Vereinbarungen zum Thema Behinderung 

Im Folgenden soll nun der Fokus auf Menschen mit Behinderungen gerichtet 
werden. Theresia Degener, Professorin für Recht und Disability Studies an der 
Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum und ehema-
lige Vorsitzende des UN-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen, benennt vier Phasen der Behindertenpolitik, die sie mit der Gründung 
der Vereinten Nationen beginnen lässt. In der ersten Phase von 1945 -1970 wa-
ren Menschen mit Behinderungen „unsichtbare Bürger_innen und Objekte der 
Rehabilitation und Prävention“ (Degener 2015:61). Das Thema fiel in den Ver-
antwortungsbereich der für Wohlfahrts- und Armutsfragen zuständigen Sozial-
kommission der Vereinten Nationen und nicht der Menschenrechtskommission. 
Die zweite Phase datiert sie auf den Zeitraum von 1970-1980. In dieser wurden 
erstmals die Rechte von Menschen mit Behinderungen formuliert und sie als 
„(Rechts-)Subjekte der Rehabilitation wahrgenommen“ (Degener 2015:61). 
Dies fand seinen Ausdruck in Form von „weichen“ Völkerrechtsquellen, die 
keinen rechtlich verbindlichen Charakter hatten. Dazu zählt Degener die „UN 
Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons“ von 1971 sowie die 
1975 verabschiedete „UN Declaration on the Rights of Disabled Persons“. Ob-
wohl darin festgehalten wurde, dass Menschen mit Behinderungen die gleichen 
Rechte besitzen, wie Menschen ohne Behinderungen und Bezug genommen 
wurde auf die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte sowie den Zi-
vilpakt mit den zivilen und bürgerlichen Rechten, erscheint es Degener nicht 
sachgerecht, bereits in dieser Dekade den Beginn eines Menschenrechtsansatzes 
in der Politik für Menschen mit Behinderungen bei den Vereinten Nationen zu 
sehen. Dazu, so argumentiert sie, seien beide Deklarationen zu sehr auf soziale, 
wirtschaftliche und kulturelle Rechte begrenzt. „Auch räumt der in den Texten 
evident werdende Schrankenvorbehalt („Vorbehalt des Möglichen“, d.h., Men-
schen mit Behinderungen erhalten die gleichen Rechte wie Menschen ohne Be-
hinderungen, allerdings unter dem Vorbehalt des Möglichen, Anm. d. Verfasse-
rin) ein, eine gesundheitliche Beeinträchtigung als legitimen Grund für eine 
Vorenthaltung von Menschenrechten zu sehen“ (Degener 2015:62).  

Für Degener beginnt die Ära der offiziellen Anerkennung der Menschen-
rechte für Menschen mit Behinderungen erst in der dritten Phase, die sie auf den 
Zeitraum von 1980-2000 datiert. Diese startet 1981 mit dem „Internationalen 
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Jahr der Behinderten“, gefolgt von der „UN-Dekade der Behinderten“ von 1983-
1992. In dieser Phase wurden zwei wichtige Dokumente verabschiedet: 1982 
das „Weltaktionsprogramm für Behinderte“ und 1993 die „Rahmenbestimmun-
gen für die Herstellung von Chancengleichheit für Behinderte“. „Beide Doku-
mente markieren Meilensteine auf dem Weg zu einer gleichberechtigten Aner-
kennung behinderter Menschen, weil sie der traditionellen Triade – Definition, 
Prävention und Rehabilitation von Behinderung- eine vierte Zielvorgabe, die 
Chancengleichheit behinderter Menschen, hinzugefügt haben“ (ebd.). „Obwohl 
als sogenanntes weiches Völkerrecht rechtlich nicht verbindlich, förderten sie 
die Verabschiedung von Antidiskriminierungsgesetzen in zahlreichen Mit-
gliedsstaaten der Vereinten Nationen“ (ebd.). Auch fallen zwei wichtige Be-
richte der Menschenrechtskommission zum Thema Behinderung und Men-
schenrechte in diese Phase, u.a. der viel beachtete Bericht von Leandro Despouy 
„Human Rights and Disabled Persons“ (United Nations 1993). Doch erst mit 
den Arbeiten an einer rechtlich verbindlichen Menschenrechtskonvention wur-
den Menschen mit Behinderungen als Menschenrechtssubjekte wahrgenommen 
und der gesamte Katalog der Menschenrechte auf den Kontext Behinderung be-
zogen. Erst durch die UN-BRK wurde das Thema Behinderung auch institutio-
nell in das Menschenrechtssystem der Vereinten Nationen aufgenommen. Den 
Beginn dieser Phase, datiert Degener auf das Jahr 2000. 

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
wurde innerhalb eines kurzen Zeitraums von fünf Jahren (2001-2006) unter ak-
tiver Beteiligung der Zivilgesellschaft (Landesbeauftragte für Menschen mit Be-
hinderungen 2022) erarbeitet und am 13. Dezember 2006 von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen angenommen. Sie trat international im Mai 
2008 in Kraft und wurde damit völkerrechtlich verbindlich (die Konvention 
wurde am 30. März 2007 von der Bundesregierung unterzeichnet und trat am 
26. März 2009 in Deutschland in Kraft). Damit wurden nun alle Menschenrechte 
und die in den bisherigen Menschenrechtsverträgen formulierten Menschen-
rechte auch für Menschen mit Behinderungen wirksam. 

5.4.2 Menschen mit Behinderungen und 
Entwicklungszusammenarbeit 

Die Thematisierung der Lage von Menschen mit Behinderungen im Globalen 
Süden und entwicklungspolitische Maßnahmen haben in internationalen Ver-
einbarungen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, eine längere Tradi-
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tion. Bereits das Weltaktionsprogramm von 1982 (United Nations 1982) enthielt 
Aufforderungen, sie bei entwicklungspolitischen Maßnahmen zu berücksichti-
gen.  

Das Weltaktionsprogramm enthielt sogar einen eigenen Absatz zum Thema 
„Behinderung in Entwicklungsländern“, der die Lebenssituation von Menschen 
mit Behinderungen beschrieb und u.a. deutlich auf den Zusammenhang zwi-
schen Armut und Behinderung hinwies. Ein weiterer eigener Absatz bezog sich 
auf die entwicklungspolitischen Aktivitäten in der Entwicklungsdekade, die von 
neo-liberalen Ansätzen geprägt war. „The transfer of resources and technology 
from developed to developing countries as envisaged within the framework of 
the new international economic order, as well as other provisions for strength-
ening the economies of developing nations, would, if implemented, be of benefit 
to the people of these countries, including the disabled (…). The International 
Development Strategy for the Third United Nations Development Decade states 
that particular efforts should be made to integrate the disabled in the develop-
ment process and that effective measures for prevention, rehabilitation and 
equalization of opportunities are therefore essential“ (United Nations 1982:12). 

Im Dezember 1993 wurden dann die „Standard Rules on the Equalization of 
Opportunities for Persons with Disabilities“ („Rahmenbestimmungen für die 
Herstellung von Chancengleichheit für Behinderte“) (United Nations 1994a) an-
genommen, die Empfehlungen für 22 Bereiche mit dem Ziel der vollen Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft enthielten. Zwei dieser 
Empfehlungen befassten sich konkret mit der internationalen Zusammenarbeit. 
So hieß es in Empfehlung 21: „States, both industrialized and developing, have 
the responsibility to cooperate in and take measures for the improvement of the 
living conditions of persons with disabilities in developing countries. 

1. Measures to achieve the equalization of opportunities of persons with disa-
bilities, including refugees with disabilities, should be integrated into general 
development programmes. 

2. Such measures must be integrated into all forms of technical and economic 
cooperation, bilateral and multilateral, governmental and non-governmental. 
States should bring up disability issues in discussions on such cooperation 
with their counterparts“ (United Nations 1994a:25).  

Unter Absatz 3 wurde bereits auf die Zusammenarbeit mit Organisationen von 
Menschen mit Behinderungen eingegangen. Die Empfehlung 22 beinhaltete die 
Verpflichtung, sich aktiv an der internationalen Zusammenarbeit in Bezug auf 
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die Herstellung der Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen zu be-
teiligen (vgl. United Nations 1994a:25-26).  

Diese Verpflichtungen aus den „Standard Rules“ blieben wirkungslos. Erst 
durch die UN-BRK und die Aufnahme eines eigenen Artikels zur internationa-
len Zusammenarbeit wurde die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
verpflichtend. Im Prozess der Entstehung der Konvention hatten sich insbeson-
dere die Länder des Globalen Südens für die Aufnahme eines eigenen Artikels 
zur Entwicklungszusammenarbeit eingesetzt, da sich viele Länder ohne interna-
tionale Kooperation nicht in der Lage sahen, die kommenden Verpflichtungen 
aus der Konvention zu erfüllen. Die Aufnahme dieses Artikels gelang nach ei-
nem intensiven Diskussionsprozess, da einerseits deutlich wurde, dass keine 
Konvention zustande kommen würde, wenn nicht die Belange der Länder des 
Globalen Südens Berücksichtigung finden würden (vgl. Weigt 2011:258). An-
dererseits konnten die Befürchtungen der Industrienationen, dass die Umsetzung 
der Konvention an die Konditionalität der internationalen Zusammenarbeit ge-
bunden würde, durch die Aufnahme von Art. 32, Abs. 2 entkräftet werden, der 
die innerstaatliche Verpflichtung zur Umsetzung beinhaltete (vgl. Weigt 2010: 
5) sowie durch Art. 4. „Artikel 4, Abs. 2 beinhaltet die Verpflichtung der Ver-
tragsstaaten, d.h. auch der Entwicklungsländer, alle Maßnahmen zu ergreifen, 
erforderlichenfalls im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit, um die 
volle Verwirklichung der in der Konvention enthaltenen Rechte zu erreichen. 
Dieser Absatz verweist auf die nationalstaatliche Verantwortung in der Umset-
zung der Konvention, eröffnet aber auch die Möglichkeit, auf internationale Un-
terstützung zurückzugreifen, falls die eigenen zur Verfügung stehenden Mittel 
nicht ausreichen“ (Weigt 2009:60). 

Mit der UN-Konvention war ein völkerrechtlich verbindliches Instrument 
geschaffen worden, das die Staaten verpflichtet, Menschen mit Behinderungen 
bei ihren entwicklungspolitischen Maßnahmen gleichberechtigt zu berücksich-
tigen. Es war zudem ein Novum in der Geschichte der Vereinten Nationen, dass 
in einer Menschenrechtskonvention ein eigener Artikel zur internationalen Zu-
sammenarbeit aufgenommen wurde. Damit waren erstmals verpflichtende Vor-
gaben geschaffen, Menschen mit Behinderungen zukünftig bei entwicklungspo-
litischen Maßnahmen zu berücksichtigen. 
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6 Menschen mit Behinderungen in der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit  

Die Bundesrepublik Deutschland gestaltet als Mitglied der Vereinten Nationen 
und anderer multilateraler Organisationen, wie z.B. die WHO oder UNESCO, 
die internationale Politik mit. Andererseits wirken die internationalen Vereinba-
rungen in die deutsche Politik hinein. Wenn sich dieses Kapitel dem Stellenwert 
von Menschen mit Behinderungen in der deutschen Entwicklungszusammenar-
beit widmet, so spielen die Entscheidungen und Abschlusserklärungen auf in-
ternationaler Ebene, die in den vorherigen Kapiteln dargestellt worden sind, eine 
Rolle, die Entwicklungen auf nationaler Ebene beeinflussen. Sehr deutlich 
wurde dies in der Bedeutung der Menschenrechte in der Entwicklungszusam-
menarbeit, die durch die Weltkonferenz über Menschenrechte 1993 und dem 
UN-Sozialgipfel 1995 international und in der Folge national in die Entwick-
lungszusammenarbeit aufgenommen wurde. Wenn auf Ebene der Vereinten Na-
tionen die UN-BRK nicht verabschiedet worden wäre, so würde diese völker-
rechtlich verbindliche Vorgabe für die deutsche Politik nicht vorhanden sein.  

Daher stellen die internationalen Rahmenbedingungen einen wichtigen Kon-
text dar, in dem die Entwicklung des Themas Behinderung in der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit betrachtet werden soll. In diesem zentralen Kapitel 
geht es um den Stellenwert und die Rolle, die Menschen mit Behinderungen in 
den vergangenen Jahrzehnten innehatten. 

Im Besonderen werden die Veränderungen und die dabei relevanten Fakto-
ren untersucht, die die Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen von 
einem vernachlässigten Thema der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zu 
einem deklarierten Gütesiegel bewirkt haben. Mit dem Gütesiegel soll die In-
klusion von Menschen mit Behinderungen querschnittsmäßig in allen entwick-
lungspolitischen Vorhaben umgesetzt werden. Dies beinhaltet nicht nur die po-
litische Aufnahme des Themas in die entsprechenden Strategiepapiere, sondern 
auch die praktische Umsetzung in Prozessen, Strukturen und Programmen.  

In der Analyse wird der Fokus auf zwei Faktoren gerichtet, in denen ein ver-
änderndes Potenzial vermutet wird. Dies ist zum einen das Wirken zivilgesell-
schaftlicher Organisationen als entwicklungspolitischer Akteur und zum ande-
ren die UN-BRK, die seit 2009 in Deutschland in Kraft ist.  

Für diese Analyse wird als methodischer Ansatz mit der empirischen Doku-
mentenanalyse nach Mayring gearbeitet, die aufgrund der vorliegenden und 
nutzbaren Dokumente am geeignetsten erscheint. Der Bearbeitung der oben ge-
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nannten Arbeitshypothesen wird ein einführendes Kapitel vorangestellt, das zu 
einer besseren Einordnung einen kurzen Einblick in die historische Betrachtung 
von Behinderung in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit gibt. Gleich-
zeitig wird die Entstehung der „VENRO-AG Behinderung und Entwicklung“ 
beschrieben, die als zivilgesellschaftlicher Akteur erst seit Ende des letzten Jahr-
tausends existiert und deren Wirken als ein zentraler verändernder Faktor in den 
Arbeitshypothesen aufgenommen worden ist. 

Die Ergebnisse der Auswertung der Arbeitshypothesen sollen die politischen 
und praktischen Veränderungen aufzeigen, die im Untersuchungszeitraum statt-
gefunden haben. Sie können aber keine Erkenntnisse zum Stand der tatsächli-
chen Umsetzung von Inklusion in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit 
liefern, da die „VENRO-AG Behinderung und Entwicklung“ keine Evaluation 
vorgenommen hat. Stattdessen wurde der „BMZ-Aktionsplan zur Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen“ einer unabhängigen Evaluierung durch das 
Deutsche Evaluierungsinstitut (DEval) unterworfen. Diese Ergebnisse liefern 
wertvolle Erkenntnisse zum tatsächlichen Umsetzungsstand und sollen daher in 
diese Arbeit mit aufgenommen werden. Da die Ergebnisse dieser Evaluierung 
in die nachfolgende Inklusionsstrategie einfließen sollten, wird auch die Inklu-
sionsstrategie sowie ihr Umsetzungsstand betrachtet, so dass diese Arbeit die 
Entwicklung des Themas Behinderung in der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit bis Anfang 2022 darstellt. 

Die ersten entwicklungspolitischen Aktivitäten der Bundesrepublik began-
nen Anfang der 1950er-Jahre. In diesen Anfangsjahren waren unterschiedliche 
Ressorts der Bundesregierung für die Entwicklungspolitik zuständig. Die Grün-
dung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) erfolgte 1961.  

In den ersten entwicklungspolitischen Dekaden, die überwiegend die Förde-
rung des wirtschaftlichen Wachstums zum Ziel hatten (s. Kapitel 5.1.1), blieb 
ein „humanitär-karitativer Bereich abgegrenzt, der aus der entwicklungspoliti-
schen Diskussion ausgeklammert blieb“ (Freyhoff 1993:111). Die Förderung 
von Projekten im sozialen Bereich und besonders die Förderung von Randgrup-
pen wurde von Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit nicht als ihre 
Aufgabe angesehen, da man annahm, dass sich die Verbesserung der wirtschaft-
lichen Situation automatisch positiv auswirken würde. 

Nach Freyhoff nahmen sich zwar einige karitative Organisationen der För-
derung von Menschen mit Behinderungen an. Sie betrachteten ihre Arbeit aber 
nicht als entwicklungspolitisch relevant. Obwohl in den folgenden Jahrzehnten 
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soziale Aspekte (Bekämpfung der Armut) in die entwicklungspolitische Zielset-
zung aufgenommen wurde, hielt sich die Bewertung von Menschen mit Behin-
derungen als Randgruppe, die entwicklungspolitisch nicht von Bedeutung war.  

Dies begann sich mit dem „Internationalen Jahr der Behinderten“ 1981 zu 
ändern, wie auch mit dem Bericht einer Expertengruppe der Vereinten Nationen, 
die schätzte, „dass mindestens 25% aller Menschen direkt oder indirekt von den 
Auswirkungen von Behinderungen betroffen sind“ (Freyhoff 1993:103, nach 
Hammermann/Maikowski 1982) und somit einen direkten Einfluss auf die sozi-
ale Entwicklung in einer Gesellschaft haben. Damit war eine Begründung gege-
ben für die entwicklungspolitische Relevanz des Themas Behinderung.  

Diese Anerkennung als relevantes entwicklungspolitisches Thema fand aber 
keine direkte Aufnahme in die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, wie die 
Ergebnisse des Symposiums „Perspektiven für die Förderung von Menschen mit 
Behinderungen in der Dritten Welt“, das vom 5.-7. Mai 1995 in Gummersbach 
stattgefunden hatte, zeigten. Dieses Symposium wurde vom zur „Arbeitsge-
meinschaft Behinderung und Dritte Welt“ gehörenden Arbeitskreis „Behinde-
rung und Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit“ durchgeführt2 und 
stand in der Reihe von Symposien der „Arbeitsgemeinschaft Behinderung und 
Dritte Welt“, die seit 1988 in unregelmäßigen Abständen durchgeführt worden 
waren. Die „Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Dritte Welt“ setzte sich 
überwiegend aus Hochschulangehörigen und Studierenden aus Deutschland, 
aber auch aus der deutschsprachigen Schweiz zusammen. Beim Symposium im 
Mai 1995 stand die Entwicklungszusammenarbeit mit Bezug zu Menschen mit 
Behinderungen zum ersten Mal im thematischen Fokus. Neben anderen Refe-
rent*innen war auch der für das Thema verantwortliche Referent des BMZ ein-
geladen, der die Konzepte und Arbeit des BMZ für Menschen mit Behinderun-
gen vorstellte.  

Zu diesem Zeitpunkt war das Thema Menschen mit Behinderungen im Ge-
sundheitsreferat des BMZ angesiedelt. Daher stellte der Referent das zu diesem 
Zeitpunkt erst kürzlich erstellte Sektorkonzept Gesundheit vor. Sektorkonzepte 
beinhalten die entwicklungspolitischen Vorgaben des BMZ für die Gestaltung 
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in den verschiedenen Bereichen 
und stellen den konzeptionellen Rahmen dar, der für die Durchführung von Pro-
grammen und Projekten handlungsleitend ist. Obwohl das Konzept eine armuts-
orientierte und bedürfnisgerechte Politik einforderte, was für Menschen mit Be-

 
2  Die Autorin hatte diesen Arbeitskreis im Rahmen des 1993 stattfindenden Symposi-

ums der Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen. 
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hinderungen von besonderer Bedeutung war, wurden Menschen mit Behinde-
rungen nicht nur als Zielgruppe nicht erwähnt, sondern fanden im gesamten Sek-
torkonzept Gesundheit keine Beachtung. Überdies gab es zu diesem Zeitpunkt 
nur ein medizinisches Projekt, das durch die staatliche bilaterale Zusammenar-
beit gefördert wurde (vgl. Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Dritte Welt: 
1995; Bundesarbeitsgemeinschaft Behinderung und Dritte Welt 1995:125). 

In den 1990er-Jahren blieb die Bundesarbeitsgemeinschaft Behinderung und 
Dritte Welt (aus der Arbeitsgemeinschaft wurde 1996 die Bundesarbeitsgemein-
schaft) der einzige Akteur, der durch die regelmäßigen Symposien dem Thema 
Menschen mit Behinderungen in den sogenannten Entwicklungsländern mehr 
Aufmerksamkeit verlieh. Gleichzeitig wurde auf einem weiteren Symposium 
1997 in Zierenberg ein Grundstein für eine zivilgesellschaftliche Initiative ge-
legt, die in der Folge das Thema Behinderung fachlich und politisch in die deut-
sche Entwicklungszusammenarbeit einbrachte.  

Für die Durchführung des Symposiums konnten zum ersten Mal nicht-staat-
liche Entwicklungsorganisationen, sog. Nichtregierungsorganisationen (NROs), 
die Projekte für Menschen mit Behinderungen unterstützen, als Kooperations-
partner gewonnen werden. Während des Symposiums widmete sich eine Ar-
beitsgruppe u.a. der Kooperation zwischen unterschiedlichen Akteuren. An-
schließend trafen sich an einer Zusammenarbeit interessierter Vertreter*innen 
der teilnehmenden NROs und Mitglieder der „Bundesarbeitsgemeinschaft Be-
hinderung und Dritte Welt“ auf Einladung von Misereor am 29. September 1998 
in Aachen. An diesem Treffen nahm auch die Geschäftsführerin von VENRO 
(Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe) teil und es entstand die 
Idee, sich als ad hoc-Arbeitsgruppe um eine Aufnahme bei VENRO zu bemü-
hen, um gemeinsam durch einen Erfahrungsaustausch, inhaltliche Zusammen-
arbeit, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit die Anliegen von Menschen mit Behin-
derungen im Globalen Süden zu unterstützen. Dieses geschah auch, so dass die 
ad hoc-Arbeitsgruppe im Herbst 2000 offiziell in den Verband VENRO aufge-
nommen wurde (Bundesarbeitsgemeinschaft Behinderung und Dritte Welt 
2000b:117).  

Mit dem Entstehen dieser Arbeitsgruppe und Aufnahme bei VENRO wurde 
das Thema Behinderung seitens der NRO als entwicklungspolitisches Thema 
verstanden, was, wie bereits erläutert, in der Vergangenheit nicht der Fall war. 
Außerdem markiert das Entstehen der Arbeitsgruppe eine Ära, in der das Thema 
Behinderung fachlich und politisch in die deutsche Entwicklungszusammenar-  
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beit eingebracht wurde. Im Folgenden spielt die VENRO-AG bei der Bearbei-
tung der in Kapitel 7.4.1 vorgestellten Arbeitshypothesen deshalb eine wesent-
liche Rolle. 
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7 Methodisches Vorgehen 

Aufgrund des lückenhaften Forschungsstands zum Thema ist diese Arbeit em-
pirisch angelegt und nutzt die Dokumentenanalyse als Erhebungstechnik. Diese 
ist im Bereich der qualitativ-interpretativen Analysen anzusiedeln. Als Untersu-
chungsverfahren wird die qualitative Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring 
(Mayring 2015) gewählt.  

Die Dokumentenanalyse erscheint für dieses Vorhaben als am besten geeig-
net, da Material erschlossen wird, das nicht erst durch eine Datenerhebung 
geschaffen werden muss. Dieses ermöglicht die historische Betrachtung der 
Entwicklung eines Themas, wie es in dieser Arbeit der Fall ist. Eine Doku-
mentenanalyse beinhaltet ein systematisches Vorgehen, das nach Mayring „zu-
mindest sechs Kriterien für den Erkenntnisgewinn von Dokumenten ableiten“ 
(Mayring 2016) lässt. Dabei handelt es sich um die Art des Dokuments, die äu-
ßeren und inneren Merkmale, die Intendiertheit des Dokuments, die Nähe des 
Dokuments zum Gegenstand sowie die Herkunft des Dokuments. „Die Ein-
schätzung des Erkenntnisgewinns eines Dokuments nach solchen Kriterien ist 
ein wichtiger Schritt in der Dokumentenanalyse (…)“ (Mayring 2016:48). Die 
in dieser Arbeit analysierten Dokumente wurden diesen Kriterien entsprechend 
ausgewählt und es wurde gemäß Mayring wie folgt weiter vorgegangen: 

1. Am Anfang des Untersuchungsplans stand eine klare Formulierung der Fra-
gestellung. 

2. Es wurde definiert, was als Dokument gelten soll und damit das Ausgangs-
material bestimmt. 

3. Im nächsten Schritt erfolgte die Quellenkritik, d.h. dass nach den oben be-
nannten Kriterien eingeschätzt wurde, was die Dokumente aussagen und 
welchen Wert sie für die Beantwortung der Fragestellung haben. 

4. Die anschließende Interpretation der Dokumente im Sinne der Fragestel-
lung wurde mit der qualitativen Inhaltsanalyse (als interpretative Methode) 
vorgenommen. Diese ermöglicht es, das Material methodisch kontrolliert 
schrittweise zu analysieren. „Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitet am 
Material entwickeltes Kategoriensystem; durch dieses Kategoriensystem 
werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert 
werden sollen“ (Mayring 2016:114).  
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Für die Analyse wird im Folgenden das von Mayring entwickelte Ablaufmodell 
genutzt, das alle Tätigkeiten der qualitativen Inhaltsanalyse systematisiert  
(Mayring 2015:62). 

7.1 Festlegung des Materials 

Die qualitative Inhaltsanalyse wird anhand von Textmaterial vorgenommen. 
Das Forschungsmaterial setzt sich aus entwicklungspolitischen Studien, Strate-
gien, Aktionsplänen und Sektorkonzepten zusammen, die seitens des oder für 
das BMZ erstellt wurden und öffentlich zugänglich sind. Gleichzeitig werden 
aber auch interne Protokolle genutzt, zu denen die Autorin aufgrund ihrer beruf-
lichen Tätigkeit und Mitgliedschaft in den entsprechenden Gremien Zugang hat 
oder zu den Sitzungen und Treffen eingeladen worden ist. Weiteres Textmaterial 
stammt aus der Arbeit der „VENRO-AG Behinderung und Entwicklung“, das 
der Autorin aufgrund der Mitgliedschaft ihrer Organisation zur Verfügung steht. 
Dieses Material umfasst im großen Maße Protokolle von Sitzungen, erarbeiteten 
Stellungnahmen und Positionspapieren, Schreiben, E-Mail-Schreiben sowie 
Publikationen. 

Für die Analyse wurden Dokumente seitens des BMZ, wie auch der 
„VENRO-AG Behinderung und Entwicklung“ ausgewählt, die einerseits für die 
Entwicklung des Themas Menschen mit Behinderungen in der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit generell richtungsweisend waren und andererseits 
die inhaltlichen Vorgaben für den jeweiligen Sektor beinhalten, wie z.B. das 
Sektorkonzept Soziale Sicherung (2009) oder die Bildungsstrategie (2012).  

Zeitlich erstreckt sich das analysierte Material vom Ende der 1990er-Jahre 
bis ins Frühjahr 2022. Da mit der Gründung der „VENRO-AG Behinderung und 
Entwicklung“ Ende des letzten Jahrtausends ein Akteur entstanden war, der sich 
für eine stärkere Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen in der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit einsetzte, sind systematisch die Proto-
kolle aller seitdem stattgefundenen Sitzungen ausgewertet worden. Gleichzeitig 
sind die in diesem Zeitraum entstandenen politikleitenden Dokumente des BMZ 
in der Untersuchung berücksichtigt worden. Diese wurden dahingehend ausge-
wählt, ob das Thema eine Relevanz für Menschen mit Behinderungen besitzt. 

Für die Nutzung der internen Dokumente ist vom BMZ und VENRO das 
Einverständnis erteilt worden, dass diese unter Beachtung der Anonymisie-
rungsregeln und des Datenschutzes verwendet werden können. 
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7.2 Analyse der Entstehungssituation des Materials 

Die von staatlicher Seite analysierten Dokumente stellen strategische Doku-
mente dar, die zu dem Zweck erstellt worden sind, die strategische und politi-
sche Ausrichtung eines Themas zu artikulieren. Gleichzeitig beinhalten diese 
verbindliche Vorgaben für die Durchführungsorganisationen der deutschen 
staatlichen Entwicklungszusammenarbeit. Daneben sind interne Dokumente 
von Sitzungen und Veranstaltungen, in der Regel Protokolle, verwendet worden, 
die die Ergebnisse eines Treffens festhalten. Diese Protokolle geben einen Kon-
sens der Beteiligten wieder, da diese in der Regel erst als Entwurf allen Betei-
ligten zugesandt und erst nach Rückmeldung und evtl. Korrekturen allen Betei-
ligten als finale Version zugestellt wurden. In dieser Arbeit werden die finalen 
Protokolle verwendet. 

Das Gleiche gilt auch für die Nutzung der Protokolle der Sitzungen der 
„VENRO-AG Behinderung und Entwicklung“. Weitere Dokumente stellen Po-
sitionspapiere oder Stellungnahmen dar, die zum Zweck der politischen Arbeit 
erarbeitet und als offizielle Dokumente der „VENRO-AG Behinderung und Ent-
wicklung“ kommuniziert wurden sowie Schreiben an Verantwortliche im BMZ 
(oder E-Mails aus dem BMZ), die im Namen der VENRO-AG oder VENRO 
erstellt worden sind, wie auch E-Mails in Kommunikation mit dem BMZ, die 
von der Sprecherin der VENRO-AG getätigt worden sind oder aus dem BMZ 
kamen. 

7.3 Formale Charakteristika des Materials 

Alle verwendeten Dokumente liegen in schriftlicher Form vor. 

7.4 Auswertungsmethode: methodisches Vorgehen 

7.4.1 Theoriegeleitete Richtung und Differenzierung der Fragestellung 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Entwicklungspolitik als Teil der internationa-
len Politik der Bundesrepublik Deutschland. Als Teil der Entwicklungspolitik 
steht die deutsche Entwicklungszusammenarbeit im Fokus mit der schwerpunkt-
mäßigen Analyse der Rolle von Menschen mit Behinderungen als einer Ziel-
gruppe entwicklungspolitischen Handelns. Entwicklungszusammenarbeit ver-
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folgt in der Regel das Ziel, zu einer Verbesserung der Lebenssituation aller Men-
schen in den Partnerländern beizutragen und auch die am meisten benachteilig-
ten Gruppen zu erreichen.  

Ein weiterer theoretischer Schwerpunkt liegt auf den Menschenrechten. 
Diese fanden als normative Orientierung in den 1990er-Jahren Eingang in die 
deutsche Entwicklungszusammenarbeit und stellen ein Leitmotiv des deutschen 
entwicklungspolitischen Handelns in dem untersuchten Zeitraum der letzten gut 
20 Jahre dar.  

Menschen mit Behinderungen werden in dieser Arbeit als Rechtssubjekte im 
Kontext der Menschenrechte betrachtet, die für sie bereits seit der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte 1948 gelten. Sie haben die verbindliche Aner-
kennung zwar erst mit der 2008 international in Kraft getretenen UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen erhalten, auf die 
Verletzung ihrer bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Rechte wurde aber vorher schon von Personen und Organisationen hinge-
wiesen, die sich für die Belange für Menschen mit Behinderungen einsetzten. 
Insofern stellen die Menschenrechte, einschließlich der UN-BRK, einen rele-
vanten theoretischen Rahmen für diese Arbeit dar, die in Bezug gesetzt werden 
zum entwicklungspolitischen Handeln. 

Vor diesem theoretischen Hintergrund geht diese Arbeit der Frage nach, wel-
chen Stellenwert Menschen mit Behinderungen in der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit hatten und wie er sich im Verlauf von etwas mehr als 20 Jahren 
verändert hat. Wurde das Thema Behinderung Anfang der 2000er-Jahre seitens 
des BMZ als „nicht prioritär“ bezeichnet, so wird die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen im Jahr 2020 als „Gütesiegel“ der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit kommuniziert.  

Was hat diese Veränderungen verursacht und wo sind die entscheidenden 
Faktoren zu sehen, die zu dieser Entwicklung beigetragen haben? 

Für die politische Ausrichtung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
ist als zuständiges Ministerium das BMZ verantwortlich. Daher werden Strate-
gien, Aktionspläne und weitere politische Dokumente des BMZ in die Analyse 
einbezogen. Das BMZ gestaltet seine entwicklungspolitische Ausrichtung nicht 
völlig autonom, sondern wird durch zivilgesellschaftliche Akteure, den Nicht-
regierungsorganisationen (NROs), beeinflusst. Das BMZ lädt einerseits NROs 
gezielt zu unterschiedlichen Dialogformaten ein und erbittet die Kommentie-
rung von politischen Papieren. Andererseits erfolgen auch Stellungnahmen und 
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politische Positionierungen seitens der NROs, zu denen sie nicht aufgefordert 
wurden. 

Wie bereits in Kapitel 4.1.3 dargelegt, stellen NROs relevante entwicklungs-
politische Akteure dar, die Einfluss auf die entwicklungspolitische Zusammen-
arbeit nehmen. Daher werden NROs als ein Faktor in die Arbeitshypothesen 
aufgenommen, der zu den Veränderungen beigetragen haben kann.  

Als ein weiterer entscheidender Faktor wird in der UN-BRK als menschen-
rechtlichem Abkommen ein Faktor mit Änderungspotenzial vermutet und ist da-
her auch in die Arbeitshypothesen aufgenommen worden. Daraus ergeben sich 
drei Hauptfragestellungen für die Analyse:  

1. Wie haben die Aktivitäten der „VENRO-AG Behinderung und Entwick-
lung“ als zivilgesellschaftlicher Akteur den Prozess beeinflusst? 

2. Wie hat die Ratifizierung der UN-BRK durch die Bundesregierung zu einer 
Änderung der Politik des BMZ geführt? 

3. Wie haben die Aktivitäten von zivilgesellschaftlicher Seite durch die 
„VENRO-AG Behinderung und Entwicklung“ zur Umsetzung der UN-BRK 
im BMZ beigetragen? 

7.4.2 Strukturierung als Analysetechnik  

Die inhaltliche Analyse soll mittels eines Kategoriensystems erfolgen, anhand 
dessen die Materialteile aufgrund von vorab definierten Kategorien eingeordnet 
und erfasst werden. Die Entwicklung des Kategoriensystems ist theoriegeleitet 
und orientiert sich an der Fragestellung und den erstellten Arbeitshypothesen. 
Die Kategorien wurden induktiv aus dem vorhandenen Material entwickelt. 

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring bietet für die Analyse drei 
Techniken an: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Für das vor-
liegende Material wird die Strukturierung als die am sinnvollsten erscheinende 
Technik ausgewählt, da es „Ziel der Analyse ist (es), bestimmte Aspekte aus 
dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen 
Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter 
Kriterien einzuschätzen“ (Mayring 2015:67). Daher soll mit der inhaltlichen 
Strukturierung gearbeitet werden, da das Material zu bestimmten inhaltlichen 
Bereichen zusammengefasst worden ist. 
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7.4.3 Festlegung der Kategorien 

Das Kategoriensystem ist chronologisch aufgebaut, um die Entwicklung des 
Themas zeitlich korrekt einzuordnen. Dieser chronologische Aufbau ergibt sich 
aus der Fragestellung, die die Veränderungen in einem gewissen Zeitraum be-
obachtet.  

Die Kategorien werden aus dem theoretischen Rahmen der Entwicklungspo-
litik mit einem Fokus auf die Entwicklungszusammenarbeit sowie der Men-
schenrechte mit einem Fokus auf die UN-BRK entwickelt. Entwicklungspoliti-
sches Handeln richtet sich von der Zielsetzung her auf die Verbesserung der 
Lebensbedingungen aller Menschen und die Menschenrechte haben den An-
spruch, universal für alle Menschen zu gelten. Dennoch bleiben manche Grup-
pen, wie z.B. Menschen mit Behinderungen, ausgeschlossen. Die Veränderung 
der Relevanz eines Themas kann durch die thematische Aufnahme in politischen 
Dokumenten festgestellt werden. Neben diesem ersten Schritt der politischen 
Aufwertung stellt sich die Aufgabe der Umsetzung in die Praxis, da dadurch die 
Ernsthaftigkeit des politischen Willens deutlich wird.  

Daher werden als hauptsächliche Dimensionen die politische Anerkennung 
als entwicklungspolitisches und menschenrechtliches Thema sowie die entwick-
lungspolitische Umsetzung als menschenrechtliches Thema verfolgt. Die beiden 
Dimensionen werden unterteilt in Kategorien, die sich einerseits mit Konzepten 
und Strategien beschäftigen, die speziell zum Thema Behinderung erstellt wor-
den sind und andererseits mit allgemeinen übersektoralen und Sektorkonzepten, 
die in Bezug auf die Aufnahme des Themas Behinderung untersucht werden. 

Die gewählten Kategorien machen deutlich, wie das Thema Behinderung in 
politischen Papieren sichtbarer und damit wichtiger wurde, ergänzt durch Kate-
gorien, die die Umsetzung der politischen Willenserklärungen aufzeigen.  

7.4.4 Definition der Analyseeinheiten  

Als eine Auswertungseinheit wird jedes Dokument definiert, das in die Analyse 
einbezogen wird. Dies können Dokumente sein, die im Untersuchungszeitraum 
speziell zum Thema Menschen mit Behinderungen in der Entwicklungszusam-
menarbeit erstellt worden sind, wie auch entwicklungspolitische Dokumente, in 
denen das Thema Menschen mit Behinderungen erwähnt wird. Die Verschie-
denheit der Dokumente wurde bereits weiter oben beschrieben. Da es sich um 
unterschiedliche Arten von Dokumenten handelt, wurde dafür ein Kennungs-



 75 

system eingeführt, das die Art des Dokuments eindeutig definiert, wie z.B. „K“ 
für Konzeptpapier, „Pr“ für Protokoll oder „Sch“ für Schreiben. 

In Bezug auf die Kontexteinheit, die den größten Textbestandteil festlegt, 
der unter eine Kategorie fallen kann, wurden zwei unterschiedliche Typen defi-
niert. Zum Einen sind es Texte, die als Gesamtheit speziell unter eine Kategorie 
fallen können, zum Anderen sind es Bestandteile von Texten, die thematisch zu 
Kategorien zugeordnet werden können. Bei Letzteren sind relevante Kriterien, 
ob sich die entwicklungspolitischen Textteile inhaltlich auf Menschen mit Be-
hinderungen, Inklusion und die Rechte von Menschen mit Behinderungen be-
ziehen.  

Als kleinster Materialbestandteil (Kodiereinheit), der ausgewertet worden ist 
und unter eine Kategorie fallen kann, wird ein einzelner Satz bestimmt.  

7.4.5 Analyseschritte nach dem Kategoriensystem 

In einem ersten Schritt wurden die Texte ausgewählt, die für den Untersu-
chungszeitraum relevant sind. Dann wurden die entsprechenden Texte oder 
Textteile zeitlich den entsprechenden Dimensionen und Kategorien zugeordnet. 
Dies erschien sinnvoll, da diese entsprechend der Fragestellung chronologisch 
aufgebaut sind. In einem weiteren Schritt wurden die Texte ausgewertet und die 
Textstellen, in der Regel interne Dokumente, mit Seitenzahlen genau bezeich-
net, die einen inhaltlichen Bezug zur jeweiligen Kategorie aufweisen. Bei Tex-
ten, die als Publikation erschienen sind, wurden die entsprechenden Textstellen 
auch durch Seitenangaben kenntlich gemacht.  

Vollständige Texte sowie die bezeichneten Textstellen wurden inhaltlich den 
entsprechenden Kategorien zugeordnet. Ebenso wurden die Fundstellen in das 
Kategoriensystem eingetragen und, dort wo es sinnvoll erschien, durch An-
kerbeispiele (dieses sind konkrete Textstellen aus einem Dokument als Muster-
beispiel für die jeweilige Kategorie) ergänzt. Die Darstellung der Ergebnisse 
erfolgt relativ ausführlich, um die Entwicklung besser nachvollziehbar zu ma-
chen und den Prozess und das Agieren der unterschiedlichen Akteure im Detail 
besser zu verstehen. 



 

76 

7.4.6 Rücküberprüfung des Kategoriensystems an Theorie und 
Material 

Das zunächst erarbeitete Kategoriensystem wurde anhand der theoretischen Ab-
leitung und des vorliegenden Materials nach der ersten Sichtung überarbeitet 
und die Kategorien entsprechend angepasst. Die erste Sichtung des Materials 
ergab, dass es nicht sinnvoll erschien, eine eigene Kategorie Entwicklungspoli-
tik sowie Menschenrechte weiter zu verfolgen, da sich bei der Auswertung des 
Materials herausgestellt hatte, dass die Menschenrechte in den Dokumenten im-
mer bei der Kategorie Entwicklungspolitik mit erwähnt wurden, so dass eine 
Trennung beider Kategorien zu Doppelungen geführt hätte, ohne einen inhaltli-
chen Erkenntnisgewinn. 
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8 Zusammenstellung der Ergebnisse 

8.1 Politische Anerkennung von Behinderung als entwicklungs-
politisches und menschenrechtliches Thema in Konzepten 
und Strategien zum Thema Behinderung (Kategorie 1) 

8.1.1 Politikpapier Behinderung und Entwicklung 

Schon vor der Aufnahme als Arbeitsgruppe in VENRO erarbeitete die Arbeits-
gruppe ein Konzeptpapier, das die Grundlage für die politische Arbeit mit dem 
BMZ darstellte. Dieses Papier wurde im März 2000 unter dem Titel „Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen in der Entwicklungszusammenarbeit“ (K1) finali-
siert.  

In diesem Papier begründete die Arbeitsgruppe die Berücksichtigung von 
Menschen mit Behinderungen als entwicklungsrelevante Angelegenheit mit Be-
zug auf die Menschenrechte, insbesondere auf den von den Vereinten Nationen 
1976 verabschiedeten Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, der 
z.B. das Recht auf Bildung und Erziehung oder Arbeit beinhaltete, und trat damit 
der zu dieser Zeit noch vorherrschenden Wahrnehmung der Förderung von 
Menschen mit Behinderungen als karitative Aufgabe entgegen.  

„Die UNO-Mitgliedsstaaten haben sich 1976 mit der Verabschiedung 
der Pakte für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte verpflichtet, 
fundamentale Menschenrechte in ihre nationale Gesetzgebung aufzu-
nehmen. Darin verpflichten sich die Staaten, die Existenz eines jeden 
Menschen zu sichern. In den Menschenrechten sind u.a. die Rechte auf 
körperliche und geistige Gesundheit, das Recht auf Bildung und Erzie-
hung, das Recht auf Berufsausbildung und auf Arbeit eindeutig veran-
kert. Angesichts von lediglich 2-4% der Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen, die in Entwicklungsländern medizinische Rehabilitations-
maßnahmen, schulische und berufliche Bildung erhalten oder an ein-
kommenssichernden Maßnahmen teilnehmen, haben somit die anderen 
(96%) keine Chance, je zu einer grundlegenden Existenzsicherung zu 
kommen. Hierdurch wird die krasse Mißachtung der Menschenrechte 
deutlich (…). Soziale Gemeinschaften können ihr Potenzial nicht voll-
ständig entfalten, solange Menschen mit besonderen Bedürfnissen nicht 
selbständig leben, ihre Existenz eigenständig sichern können und Fami-
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lienmitglieder mit Betreuungsaufgaben beschäftigt sind. Beeinträchti-
gungen haben demzufolge erhebliche Auswirkungen auf die sozialen und 
ökonomischen Verhältnisse einer Familie, der sozialen Gemeinschaft 
und der Gesellschaft als Ganzes. Insofern ist die Unterstützung von Men-
schen mit besonderen Bedürfnissen nicht nur die karitative Förderung 
einer Randgruppe, sondern leistet einen Beitrag zur gleichmäßigen Ent-
wicklung der Gesellschaft. Aufgrund der Bedeutung dieser Menschen für 
die Entwicklung ihres Landes kann ihre Unterstützung nicht mehr als 
rein karitative Maßnahme gesehen werden, sondern muß als entwick-
lungsrelevanter Faktor anerkannt werden“ (K1, S.3-4). 

Weiterhin enthielt das Papier einen Bezug auf die „Standard Rules“ der Verein-
ten Nationen (s. Kapitel 5.4.2), die mit Paragraph 22 Staaten aufforderten, Men-
schen mit Behinderungen bei entwicklungspolitischen Maßnahmen zu berück-
sichtigen.  

Konkret wurde das BMZ in diesem Papier u.a. dazu aufgefordert: 

• „auf der Grundlage der Standard Rules der Vereinten Nationen und der wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte, die Förderung von 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen als Menschenrechte anzuerkennen 
und in der Entwicklungszusammenarbeit, die auf die Umsetzung der Men-
schenrechte zielt, die Rechte für Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu 
berücksichtigen; 

• da die Förderung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen die Standards 
entwicklungsrelevanter Vorhaben erfüllt, diese als Querschnittsaufgabe in 
die entwicklungspolitischen Grundsätze der Bundesregierung aufzuneh-
men“ (K1, S.7). 

Dieses Papier wurde von folgenden Organisationen getragen: Arbeiterwohlfahrt 
Bundesverband, Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit (bezev), Bun-
desarbeitsgemeinschaft Behinderung und Dritte Welt, Brot für die Welt, Bun-
desvereinigung Lebenshilfe, Christliche Fachkräfte International, Christoffel-
Blindenmission, Deutscher Caritasverband/Caritas international, Deutsches 
Aussätzigen-Hilfswerk, Deutsches Institut für ärztliche Mission, EIRENE, För-
dern durch Spielmittel, Handicap International, Kindernothilfe, Misereor und an 
das BMZ geschickt (K1). 

Mit der Zusendung des Papiers an die damalige Bundesministerin für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Heidemarie Wieczorek-Zeul 
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(Sch1), war auch der Wunsch nach einem Treffen geäußert worden. Diesem 
Wunsch wurde entsprochen, so dass am 6. April 2000 ein Gespräch, zwar nicht 
mit der Ministerin, aber mit Staatssekretär Erich Stather im BMZ in Bonn statt-
fand. Grundlage dieses Gesprächs bildete das zugesandte Konzeptpapier. Die 
im Rahmen dieses Treffens vorgetragenen Forderungen zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen wurden positiv aufge-
nommen. Allerdings wurde es abgelehnt, die entwicklungspolitischen Leitlinien 
der Bundesregierung im Hinblick auf die Einbeziehung von Menschen mit Be-
hinderungen zu überarbeiten. Stattdessen wurde u.a. vorgeschlagen, dass Maß-
nahmen zu einem Bewusstseinswandel ergriffen werden sollten, die zu einer 
besseren Berücksichtigung führen sollten (Bundesarbeitsgemeinschaft Behinde-
rung und Dritte Welt 2000a:72-73). Außerdem sollten die bilateralen Gespräche 
mit dem BMZ weitergeführt werden. Dies wurde von der Arbeitsgruppe aufge-
griffen. Bei den Gesprächen mit dem BMZ und der Gesellschaft für technische 
Zusammenarbeit (GTZ) wurden aber große Widerstände bezüglich der Auf-
nahme eines neuen Querschnittsthemas deutlich.  

Dadurch entschloss sich die Arbeitsgruppe zur Durchführung einer interna-
tionalen Fachtagung „Entwicklung ohne Ausgrenzung: Menschen mit Behinde-
rung als entwicklungspolitisches Querschnittsthema im Kontext der Menschen-
rechte“, die am 8. Mai 2002 in Berlin stattfand und zu der Staatssekretär Stather 
mit einem Redebeitrag gewonnen werden konnte. Als Ergebnis konnte die Zu-
sage des Staatssekretärs erreicht werden, dass eine gemeinsame Arbeitsgruppe 
mit Vertreter*innen des BMZ und von Nichtregierungsorganisationen einge-
richtet werden sollte, um Leitlinien für die Einbeziehung von Menschen mit Be-
hinderungen in die deutsche Entwicklungszusammenarbeit zu erarbeiten 
(VENRO 2002). In einem Schreiben an den damaligen VENRO-Vorsitzenden, 
Dr. Hans-Joachim Preuß, vom 26. Juli 2002 bekräftigte Staatssekretär Stather 
noch einmal die Bereitschaft, dass sich das BMZ an der gemeinsamen Arbeits-
gruppe beteiligt, schrieb aber auch,  

„(...)bei der großen Vielfalt an Problemen und Unterstützungsansätzen 
in den Entwicklungsländern wird unsere Befassung mit Menschen mit 
Behinderungen als Zielgruppe staatlicher Entwicklungszusammenarbeit 
weiterhin posterior bleiben müssen“ (Sch2, S.1).  

Mit Schreiben vom 21. Juni 2002 wandte sich die Arbeitsgruppe an Staatssek-
retär Stather mit der Bitte, die relevanten Ansprechpartner im BMZ zu benen-
nen, so dass die gemeinsame Arbeitsgruppe zwischen dem BMZ und der 
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VENRO-Arbeitsgruppe gebildet werden könne, um Leitlinien für die Einbezie-
hung von Menschen mit Behinderungen in die deutsche Entwicklungszusam-
menarbeit zu erarbeiten (Sch3). Seitens des Staatssekretärs wurde der Referats-
leiter des Referats Bildung, Gesundheit und Bevölkerungspolitik benannt.  

Für das erste Treffen, das am 26. November 2002 in Bonn stattfand, bereitete 
die VENRO-Arbeitsgruppe ein Papier vor, das die organisatorischen und inhalt-
lichen Punkte beschrieb. Als Ziele wurden darin folgende benannt:  

„Die nationalen und internationalen Entwicklungsziele können nur er-
reicht werden, wenn es gelingt, weitaus mehr Menschen mit Behinde-
rung in Entwicklungsvorhaben zu integrieren. Um sich den gesteckten 
Zielen zu nähern, ist es notwendig, die Anliegen von Menschen mit Be-
hinderung in allen Entwicklungsprogrammen zu berücksichtigen. Damit 
dies erreicht werden kann, ist das Ziel dieser Arbeitsgruppe, Leitlinien 
und Strategien zu erarbeiten, wie Menschen mit Behinderung bei allen 
relevanten entwicklungspolitischen Vorhaben einbezogen werden kön-
nen“ (K2, S. 1-2).  

Ergebnis dieses ersten Treffens war die Vereinbarung, dass die VENRO-
Arbeitsgruppe „Terms of References“ für die gemeinsame Arbeit erstellt. In die-
sen „Terms of References“ wurde als Ziel formuliert, dass ein Positionspapier 
mit Leitlinien und Strategien zur vollen Einbeziehung von Menschen mit Be-
hinderungen in alle Bereiche der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, ins-
besondere im Kontext der Armutsbekämpfung und der Menschenrechte, bis 
zum Ende des Europäischen Jahres der Menschen mit Behinderungen 2003 er-
arbeitet werden sollte (T1; Pr1, S.2). 

Die VENRO-Arbeitsgruppe verfasste daraufhin eine Diskussionsvorlage, 
die beim Folgetreffen mit dem BMZ am 18. März 2003 besprochen wurde. Da-
bei bildeten die Menschenrechtsdokumente der Vereinten Nationen, wie die 
Menschenrechtserklärungen und die „Standard Rules“, wie auch die UN-
Millenniumsziele den normativen Rahmen. Außerdem wurde das Verständnis 
von Behinderung auf Basis der ICF zugrunde gelegt (K3). In der Diskussions-
vorlage wurden u.a. für die deutsche Entwicklungspolitik vorgeschlagen: 

„Bei der Umsetzung des Aktionsprogramms zur globalen Armutsbe-
kämpfung 2015 und den damit verbundenen Entschuldungsmaßnahmen 
(PRSP) sollten Menschen mit Behinderung einbezogen werden (…). Das 
Thema Behinderung sollte als Querschnittsthema (wie Gender) in die 
deutsche Entwicklungspolitik aufgenommen werden. Die deutsche Ent-
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wicklungspolitik sollte sich dafür einsetzen, dass behinderte Menschen 
in die entwicklungspolitischen Programme und deren Gestaltung eigen-
verantwortlich mit einbezogen werden“ (K3, S. 15). 

In der Diskussion mit dem BMZ zum vorgelegten Papier wurde deutlich, dass 
beim BMZ bisher nur eine punktuelle Förderung von Menschen mit Behinde-
rungen vorhanden war, oft in Programmen und Projekten durch Nichtregie-
rungsorganisationen durchgeführt (dabei handelt es sich um Vorhaben von 
Nichtregierungsorganisationen, die vom BMZ bis zu 75% gefördert werden 
können). Bei der GTZ existierten ebenfalls einige punktuelle Ansätze. Ein Ver-
treter des BMZ gab zu, dass das BMZ über kein eigenes Konzept zur Förderung 
von Menschen mit Behinderungen verfügt. In der weiteren Diskussion zur Er-
stellung eines solchen Konzept wurde deutlich, dass Konzeptpapiere auf höherer 
Ebene beschlossen werden, um dann für alle Ressorts des BMZ und der GTZ 
verbindlich zu werden. Deshalb wurde die Erstellung eines solchen Konzepts 
als sehr unwahrscheinlich und lang eingeschätzt. Es gebe aber Positionspapiere, 
die als Empfehlungen dienen und nicht verbindlich sind. Dafür sei aber auch 
erst ein politischer Wille notwendig, um dieses Thema zu besetzen. Auch dieses 
wurde als eher schwierig eingeschätzt. In der Diskussion wurde aber die Bedeu-
tung der globalen Themen hervorgehoben, die es zu nutzen gelte. Dies waren 
die beiden Themen Menschenrechte und Armutsbekämpfung. Die zwei Vertre-
ter des BMZ (Referatsleiter aus den Referaten Gesundheit und Armutsbekämp-
fung) erklärten sich bereit, einen Prozess zur Sensibilisierung zum Thema Men-
schen mit Behinderung im BMZ voranzubringen. Außerdem erklärten sie sich 
bereit, den Vertreter*innen von VENRO Informationen darüber zukommen zu 
lassen, wann Ländergespräche im BMZ stattfanden, so dass bei diesen Gesprä-
chen zum Thema Behinderung Sensibilisierungsarbeit geleistet werden könnte. 
Das nächste Treffen wurde für den 9. Juli 2003 vereinbart, bei dem das Thema 
Menschenrechte in die Tagesordnung aufgenommen wurde (Pr2).  

An dieser Sitzung nahm eine Vertreterin aus dem BMZ-Referat Menschen-
rechte teil und brachte zum Ausdruck, dass sie das Thema Behinderung nicht 
als menschenrechtlich relevantes Thema sehe. Aus dem Protokoll dieses Tref-
fens:  

„In der derzeitigen Umstrukturierung in Richtung eines menschenrecht-
lich begründeten Ansatzes der Entwicklungskooperation werde sie sich 
gegen das Einbeziehen von ‚Behinderung‘ aussprechen. Als Gründe 
führte sie an, dass es schon ‚sehr viele‘ Projekte gebe, Projekte über 
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Stiftungen gefördert werden könnten und Integration von ‚Behinderung‘ 
in bestehende Konzeptionen ein zu hoher ‚Aufgabenaufwand‘ bzw. ‚Be-
hinderung‘ ein ‚zu kleines Detail‘ seien. Behinderte Menschen seien 
(eine)‚ zu kleine Zielgruppe‘ im Vergleich zu Querschnittsthemen wie 
Frauen, Umwelt, Menschenrechte, Armutsbekämpfung und Frieden“ 
(Pr 3, S. 1-2).  

Diese Position wurde von dem anderen anwesenden Referenten des BMZ un-
terstützt. Auch wurde keine Möglichkeit gesehen, sich bereits mit dem Thema 
Behinderung und Menschenrechte angesichts der in Erarbeitung befindlichen 
Menschenrechtskonvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
auseinanderzusetzen.  

„Man müsse sich auf jährliche Zielvereinbarungen festlegen und auf 
Kernaufgaben konzentrieren. Zukünftig sei ‚politischer Druck‘ notwen-
dig, damit man im BMZ den Auftrag (und Budget) erhalte, sich mit der 
Thematik auseinanderzusetzen“ (Pr3, S.2).  

In der weiteren Diskussion sahen die Vertreter*innen des BMZ keine Möglich-
keit, Behinderung als Querschnittsthema in die deutsche Entwicklungszusam-
menarbeit einzubringen. Ein Vertreter des BMZ benannte stattdessen den poli-
tischen Druck als verbleibende Möglichkeit, Behinderung als Querschnittsthe-
matik im BMZ einzubringen und dass dies ohne politische Vorgaben nicht ge-
schehen werde. Überdies sei es  

„schwer genug, die volltätige Bevölkerung einzubeziehen, zum Beispiel 
in Bildungsprogramme“ (Pr3, S. 3).  

Hauptziele der deutschen Entwicklungszusammenarbeit seien, die durchschnitt-
liche Bevölkerung zu erreichen und die Millenniumsziele bekannt zu machen. 
Eine Unterdifferenzierung wurde nicht als sinnvoll betrachtet, da man generell 
mit der Erfüllung hinterherhinke (ebd.). 

Wie der Stellenwert von Menschen mit Behinderungen zu diesem Zeitpunkt 
in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit war, wird weiterhin aus einer 
Information deutlich, die im Nachgang zu dieser Sitzung erfolgte. Der Referats-
leiter Armutsbekämpfung hatte sich in den Sektorreferaten erkundigt, ob in Pro-
grammen der Gesundheitsversorgung und der Bildung Menschen mit Behinde-
rungen berücksichtigt würden. In einer Antwortmail vom 1. August 20003 an 
die Autorin schrieb der Referatsleiter  
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„Die Antworten waren eindeutig: außer in sehr wenigen isolierten Ein-
zelansätzen mit insularem Charakter gibt es eine Einbeziehung nicht“ 
(E1, S.1). 

Mit dieser Sitzung am 9. Juli 2003 endete die gemeinsame Arbeitsgruppe der 
VENRO-AG und des BMZ, da bei der Sitzung deutlich geworden war, dass ein 
Positionspapier und eine Veränderung der Politik des BMZ auf diesem Wege 
(auf der Arbeitsebene) nicht zu erreichen war, sondern von der Leitung des BMZ 
kommen musste. Da diese aber nicht bereit war, das Thema Menschen mit Be-
hinderungen strategisch anzugehen – der Staatssekretär hatte ja stattdessen da-
rauf verwiesen, Veränderungen durch Bewusstseinsbildung herbeizuführen – 
blieb der VENRO-AG zu diesem Zeitpunkt nur der Weg über den Bundestag.  

Zur gleichen Zeit hatte die VENRO-AG bereits Kontakt zu Abgeordneten 
des Bundestags aufgenommen. Parallel veranstalteten einige Organisationen aus 
der VENRO-AG am 14. November 2003 eine mit internationalen Referent*in-
nen besetzte Tagung, die das Ziel verfolgte, zum Thema Inclusive Development 
zu sensibilisieren und gleichzeitig bei politischen Entscheidungsträger*innen 
ein politisches Commitment zu generieren, sich für die integrale Aufnahme des 
Themas Behinderung in die deutsche Entwicklungszusammenarbeit einzuset-
zen. Dies war erfolgreich, da sich Abgeordnete des Deutschen Bundestags, die 
an der Podiumsdiskussion teilgenommen hatten, bereit erklärten, sich für die 
Aufnahme des Themas in die nächste Sitzung des Ausschusses für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung (AWZ) einzusetzen (Pr4, S. 2-3; Pr5, S. 
1-3). So kam es, dass am 28. Januar 2004 das Thema „Menschen mit Behinde-
rungen in der Entwicklungszusammenarbeit“ zum ersten Mal in der Geschichte 
des AWZ als Tagesordnungspunkt aufgenommen wurde. 

Für diese Sitzung hatte die VENRO-AG eine Stellungnahme mit Empfeh-
lungen zur „Förderung von Menschen mit Behinderungen in der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit“ erarbeitet. Darin forderte sie die Bundesregierung 
auf anzuerkennen:  

„1. dass die Millenniumsziele nur dann erreicht werden und PRSP-
Prozesse nur dann erfolgreich sein können, wenn diese sich auch auf die 
Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung auswirken, 

2. dass die Belange behinderter Menschen als Menschenrechte zu be-
trachten sind, 
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3. dass Menschen mit Behinderung als Teil der Zivilgesellschaft aktiv zu 
beteiligen sind“ (St1, S.4).  

Weiterhin forderte die VENRO-AG den AWZ auf, sich dafür einzusetzen, 

„dass Behinderung als elementarer, integraler Bestandteil im Sinne ei-
nes Inclusive Developments im Kontext der Menschenrechte und Ar-
mutsbekämpfung verbindlich in die deutsche Entwicklungspolitik aufge-
nommen und dies in Form eines Sektorkonzepts so bald wie möglich kon-
kretisiert wird, dass im Rahmen der regelmäßigen Berichte über die Um-
setzung des Aktionsprogrammes 2015 die Einbeziehung behinderter 
Menschen als Berichtspunkt aufgenommen wird“ (St1, S. 5). 

Diese Forderungen wurden von den Vertreter*innen von VENRO im Rahmen 
der Sitzung erfolgreich vorgetragen, da sich in der Folge Abgeordnete sowohl 
von der SPD wie auch der CDU/CSU-Fraktion bereit erklärten, einen Antrag zu 
diesem Thema in den Deutschen Bundestag einzubringen (Pr6, S. 2). Angestrebt 
wurde ein überfraktioneller Antrag. Stattdessen brachte die CDU/CSU-Fraktion 
am 17. Juni 2004 (Pr7, S. 4) den Antrag allein in den Bundestag ein, der erwar-
tungsgemäß in den Fachausschuss verwiesen und abgelehnt wurde (E2). Die 
CDU/CSU-Fraktion befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Opposition. Die 
VENRO-AG blieb weiterhin in Kontakt mit der entwicklungspolitischen Spre-
cherin der SPD-Fraktion, die zu diesem Zeitpunkt mit Bündnis90/Die Grünen 
in der Regierung waren, und den überfraktionellen Antrag angestrebt hatte. 
Nach dem Alleingang der Union und der Ablehnung des Antrags suchte sie an-
dere Wege, um das Thema Behinderung entwicklungspolitisch voranzubringen. 
So hatte sie für den Sommer 2005 geplant, eine Tagung zum Thema Behinde-
rung und MDG durchzuführen und dafür auch schon die Zusage des damaligen 
Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen erhal-
ten. Diese Tagung fand dann aber nicht mehr statt, da im Herbst 2005 aufgrund 
der verlorenen Vertrauensfrage Neuwahlen des Bundestags durchgeführt wer-
den mussten (Pr8, S. 4).  

Parallel und ergänzend zu den politischen Aktivitäten auf Ebene des Bun-
destags erstellte die VENRO-AG eine weitere Publikation „Entwicklung 
braucht Beteiligung. Wege zur gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung in der Entwicklungszusammenarbeit“, die im Dezember 2004 ver-
öffentlicht und dem BMZ sowie den Abgeordneten des AWZ zugeschickt wurde 
(VENRO 2004). 
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Die VENRO-AG stand aber weiterhin auch in regelmäßigem Austausch mit 
dem BMZ. Die für das Thema zuständigen Referatsleiter nahmen an AG-
Sitzungen teil, wie z.B. an der Sitzung im Juli 2004 (Pr7, S. 1-4) oder Oktober 
2005 (Pr9, S. 1-4). Zu diesem Zeitpunkt war das Thema Behinderung in die 
Zuständigkeit des Referats Armutsbekämpfung gewechselt. Daneben fanden 
aber auch Gespräche im BMZ statt. Dabei wirkte die VENRO-AG weiterhin auf 
das BMZ ein, ein konzeptionelles Papier zum Thema Behinderung und Entwick-
lung zu erstellen. Aus dem Protokoll der Sitzung der VENRO-AG vom 
01.06.2005 geht hervor (Pr8, S. 4), dass die Autorin ein Gespräch im BMZ ge-
führt hatte, der Referatsleiter dem Thema gegenüber zwar sehr aufgeschlossen 
war, zu dieser Zeit aber kein bindendes Positionspapier zum Thema entwickeln 
wollte. Die AG beschloss daher, den Referatsleiter in die nächste Sitzung im 
Herbst einzuladen (ebd.). Dieser nahm an der nächsten Sitzung der AG am 
26.10.2005 teil und berichtete, dass das BMZ an einem Konzeptpapier arbeitete, 
das als Referenzgröße für die Antragsverfahren privater Träger eingesetzt wer-
den könnte. Er regte an, das Thema Behinderung integrativ einzubringen, Wir-
kungen sollten mit bestehenden Ressourcen, bestehenden Netzwerken und 
Strukturen zwischen BMZ und durchführenden Organisationen (NROs, Anm. 
d. Autorin) erreicht werden. Die Rentabilität eines Positionspapiers wurde von 
ihm nicht gesehen. Die AG beschloss als Ergebnis dieses Austauschs, den Kon-
takt mit der entwicklungspolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion fortzusetzen, 
um Möglichkeiten für einen Antrag oder Kleine Anfrage im Bundestag auszu-
loten und sie zur nächsten Sitzung einzuladen (Pr9, S. 1-4). 

Diese nahm an der Sitzung der VENRO-AG am 22. Februar 2006 teil und 
zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als entwicklungspolitische Sprecherin der SPD, 
sondern im Zuge der Neuaufstellung des BMZ nach der Bundestagswahl als 
Staatssekretärin. Aufgrund ihrer Teilnahme war auch der Referatsleiter des 
BMZ wieder anwesend. Er berichtete über die Arbeit des BMZ am Konzeptpa-
pier, wobei noch nicht gesagt werden konnte, welchen politischen Stellenwert 
dieses Papier erhalten sollte. Es war lediglich klar, dass es kein internes Papier 
werden sollte und war mit „Diskussionspapier der deutschen EZ“ betitelt.  

„Frau Kortmann kann sich eine öffentliche Pressekonferenz mit dem Pa-
pier, welches ein Ergebnis von NRO-Lobbying ist, vorstellen (…)“ 
(Pr10, S.4).  

Das Diskussionspapier wurde der VENRO-AG auf ihrer Sitzung am 18. Mai 
2006 vorgestellt und um Rückmeldung dazu gebeten. Diese bewertete das Pa-
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pier insgesamt positiv, mit einigen Anmerkungen zur fehlenden Konkretisierung 
und Handlungsorientierung des Papiers, stellte aber auch fest, dass viele Inhalte 
der Positions- und Forderungspapiere, die die VENRO-AG erstellt hatte, in das 
Diskussionspapier eingeflossen waren (Pr11, S. 2). 

Im November 2006 wurde das Diskussionspapier dann als BMZ-Politik-
papier „Behinderung und Entwicklung“ veröffentlicht. Dieses Papier ist als 
Meilenstein zu betrachten, da es das erste Politikpapier darstellte, das das BMZ 
seit seinem Bestehen zum Thema Menschen mit Behinderungen erstellt hatte. 
In diesem Politikpapier verpflichtete sich das BMZ erstmalig zu einem men-
schenrechtlich orientierten und inklusiven Entwicklungsansatz und dem sozia-
len Modell von Behinderung.  

„Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) verpflichtet sich den Zielen eines menschenrechtlich 
orientierten, inklusiven Entwicklungsansatzes (rights based resp. inclu-
sive development) und einem sozialen Modell von Behinderung (social 
disability model)“ (BMZ 2006:10).  

Dabei stützte es sich auf einen Menschenrechtsansatz, der im Entwicklungspo-
litischen Aktionsplan für Menschenrechte 2004-2007 des BMZ beschrieben war 
und stellte erstmalig einen Zusammenhang zum Thema Menschenrechte in der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit her. In diesem Politikpapier wurde 
weiter ausgeführt, dass die deutsche Entwicklungszusammenarbeit künftig Part-
ner aktiv dabei unterstützen möchte, Menschen mit Behinderungen stärker in 
nationalen Entwicklungsstrategien und Armutsbekämpfungsstrategien zu be-
rücksichtigen. Auf der Umsetzungsebene sollte der so genannte „twin-track ap-
proach“ angewendet werden, der z.B. auch von der Europäischen Kommission 
vorgeschlagen wurde und in Politikpapieren anderer internationaler Geber, wie 
z.B. des britischen Entwicklungsdienstes (DFID) Anwendung fand. 

8.1.2 Aktionsplan zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen  

Nachdem mit dem Politikpapier das erste strategische Dokument zu Menschen 
mit Behinderungen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit erschienen 
war, wurde einen Monat später die UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen mit verbindlichen Vorgaben für die Entwicklungszu-
sammenarbeit von den Vereinten Nationen verabschiedet. Damit wurde die Um-
setzung von beiden Dokumenten relevant. 



 87 

Diese wurde von zivilgesellschaftlicher Seite direkt nach Veröffentlichung 
angegangen, indem Anfang 2007 Gespräche mit dem BMZ, Bundestagsabge-
ordneten sowie der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Men-
schen mit Behinderungen geführt wurden. Zivilgesellschaftliches Engagement 
wurde von Letzterer als notwendig angesehen, um die Umsetzung einer inklusi-
ven Entwicklungszusammenarbeit voranzutreiben (Pr12, S. 2). Weitere zivilge-
sellschaftliche Aktivitäten waren die Durchführung einer Tagung vom 2.-3. Juli 
2007, um über die Umsetzung einer inklusiven Entwicklungszusammenarbeit 
zu beraten und Konzepte vorzustellen sowie eine Ausstellung, die als Wander-
ausstellung national gezeigt wurde (bezev-Ausstellung „Es ist an der Zeit“), wie 
auch ein Termin im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (AWZ) am 5. März 2008, bei dem u.a. eine Strategie des BMZ einge-
fordert wurde, um die UN-Konvention in der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit umzusetzen:  

„bezev und CBM fordern den AwZ auf, sich dafür einzusetzen, dass 

• die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen von Deutschland umfassend, vorbehaltlos und zügig ratifiziert 
wird, 

• die Empfehlungen der BMZ-Studie zur Umsetzung der UN-
Konvention zeitnah bewertet und umgesetzt werden, (…) 

• eine gemeinsame Strategie von BMZ, den Durchführungsorganisa-
tionen und der Zivilgesellschaft zur Implementierung und zum Mo-
nitoring eines inklusiven Entwicklungsansatzes entwickelt und um-
gesetzt wird“ (St2, S. 5-6). 

Da auf staatlicher Seite noch keine finanziellen Ressourcen für die Umsetzung 
bereitgestellt wurden, entsandte eine zivilgesellschaftliche Organisation, die 
Christoffel-Blindenmission, eine Mitarbeiterin auf eigene Kosten an die GTZ, 
die dort in Vollzeit für den Bereich Menschen mit Behinderungen, angesiedelt 
im Sektorvorhaben Soziale Sicherung, zuständig war (Pr12, S.2). 

Das BMZ blieb aber auch nicht untätig, sondern gab im Sommer 2007 eine 
Studie in Auftrag, (Weigt 2011:260) „Umsetzung der UN-Konvention zur För-
derung und zum Schutz der Rechte und Würde von Menschen mit Behinderun-
gen im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit“, die die Frage be-
antworten sollte, wie die deutsche Entwicklungszusammenarbeit die Anforde-
rungen, die sich aus Artikel 32 der UN-Konvention ergeben, erfüllen könne.  
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„Ziel dieser Studie ist es, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und seinen Durchführungsorga-
nisationen (DOs) konkrete Empfehlungen darüber auszusprechen, wie 
zukünftig die Aufgaben, die sich für die deutsche Entwicklungszusam-
menarbeit aus Artikel 32 der Konvention ergeben, im Rahmen der deut-
schen Entwicklungspolitik aufgegriffen und im Einklang mit den Prinzi-
pien der deutschen EZ umgesetzt werden können. Die Empfehlungen sol-
len auf einer breiten und gesicherten Datenlage fußen und sowohl Aus-
sagen über geeignete entwicklungspolitische Konzepte und Strategien im 
Hinblick auf eine nachhaltige Behindertenpolitik als auch Instrumente 
einer behindertensensiblen Entwicklungszusammenarbeit liefern“ (T2, 
S.1).  

Die GTZ, die die Erstellung der Studie koordinierte, bezog die „VENRO-AG 
Behinderung und Entwicklung“ in die Formulierung der Terms of References 
ein:  

„Anbei nun wie besprochen der Entwurf fuer die ToR der Studie zur Um-
setzung der UN Konvention in der dt EZ, deren Erstellung von uns ko-
ordiniert wird. Duerfte ich Sie bitten diese ToRs in der VENRO AG zu 
zirkulieren und kommentieren/ ergaenzen zu lassen und die Kommentare 
in ein Dokument zusammen zu fuehren. Ueber eine Ruecksendung bis 
zum 24.8. wuerde ich mich freuen“ (E3, S. 1). 

Diese Studie wurde von zwei Gutachter*innen durchgeführt, davon eine Men-
schenrechtsexpertin, und bis Mitte 2009 fertiggestellt. Sie kamen darin zu dem 
Ergebnis, dass die Mitgliedsstaaten der Konvention verpflichtet sind, auch im 
Rahmen der internationalen Zusammenarbeit tätig zu werden. Diese haben kei-
nen Ermessensspielraum, ob Maßnahmen zu ihrer Umsetzung ergriffen werden, 
sie haben lediglich einen Ermessensspielraum bezüglich der Frage, wie sie aktiv 
werden.  

Für die Implementierung auf nationaler Ebene schlugen die Gutacher*innen 
ein ganzheitliches Konzept vor, das die unterschiedlichen Organisationen der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit verbinden sowie auf drei Ebenen (nor-
mativ, strategisch, operativ) umgesetzt werden sollte. Zu den Empfehlungen ge-
hörten u.a.:  

• „Aktualisierung des Förderbereichsschlüssels (Creditor-Repor 
ting-System) im Development Assistance Committee (DAC) Aus-
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schuss empfehlen. Nur durch eine einheitliche Zuordnung von Vor-
haben, die Belange von Menschen mit Behinderungen als Ziel oder 
Teilziel haben, kann die Umsetzung der CRPD überprüft werden. 

• Förderbereichsschlüssel in der deutschen Entwicklungszusammen-
arbeit ergänzen. 

• Einführung einer zusätzlichen Kennung für Neuvorhaben bei der 
Erstellung von Angeboten, die Auswirkungen auf die Belange von 
Menschen mit Behinderungen anzeigt. Bislang werden bei Prüfun-
gen keine expliziten Fragen zur Situation von Menschen mit Behin-
derungen gestellt, das heißt, es wird nicht überprüft, ob Maßnah-
men der Entwicklungszusammenarbeit eventuell negative Auswir-
kungen auf das Leben von Menschen mit Behinderungen haben. Bei 
künftigen Prüfungen sollte gewährleistet sein, dass die Fördermaß-
nahmen nicht nur keinen negativen Effekt auf Menschen mit Behin-
derungen haben, sondern wenn möglich zu einer Verbesserung ih-
rer Lebenssituation beitragen (Wechsel von „do no harm“ zu „do 
good“). Das wäre Teil einer konsequenten Umsetzung der CRPD 
in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. 

• Zielformulierung für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit in 
Bezug auf Menschen mit Behinderungen in enger Zusammenarbeit 
mit DOs, NROs und DPOs entwickeln.  

• Integration und Sichtbarmachen von Menschen mit Behinderungen 
in anderen Fach- und Querschnittsthemen (Gleichstellung der Ge-
schlechter, HIV/AIDS etc.).  

• Einbeziehung von Themen zu Behinderung in die Organisationspo-
litik und -praxis der Entwicklungszusammenarbeit in Form von 
Stellenbeschreibungen, Leitbildern und Aufgabenbeschreibungen 
sowie Budgetzuweisungen“ (Stud1, S. 12-13). 

Außerdem betrachteten die Gutachter*innen die Einbindung von Expert*innen 
mit Behinderungen auf Geber- und Nehmerseite als einen wesentlichen Beitrag 
zu einer erfolgreichen Umsetzung der Konvention. 

Die umfangreichen Ergebnisse dieser Studie wurden vom BMZ positiv be-
wertet und in der Sitzung der „VENRO-AG Behinderung und Entwicklung“ am 
20. Januar 2009 (die AG hatte sich im Jahr 2008 umbenannt) betonte die Ver-
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treterin der BMZ, die Empfehlungen in der konkreten Arbeit des Ministeriums 
umzusetzen (Pr13, S. 1). In der Folge wurde deutlich, dass das BMZ im We-
sentlichen zwei Empfehlungen aufnahm und weiterverfolgte. Zum einen bezog 
sich dies auf die Aufnahme des Themas Behinderung in BMZ-Konzepte, die 
neu aufgelegt wurden. Zum anderen wurde der Empfehlung zur Schaffung eines 
neuen Sektorvorhabens bei der GTZ nachgekommen. Dieses neue Sektorvorha-
ben zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der deutschen Entwick-
lungspolitik wurde von der zuständigen Referentin im BMZ im Rahmen der Sit-
zung der VENRO-AG Behinderung und Entwicklung am 27. Oktober 2009 vor-
gestellt.  
Als Ziele für das neue Sektorvorhaben wurden formuliert: 

• „Menschen mit Behinderungen als Handlungsfeld der Sozialen Si-
cherung etabliert 

• Eigene Ressourcen für konzeptionelle und operationale Arbeit 

• Erarbeitung von konzeptionellen Herangehensweisen, Umsetzung 
in Form von Pilotansätzen, Aufarbeitung gemachter Erfahrungen 

• Informations-/Beratungsstelle für alle Durchführungsorganisatio-
nen“ (Präs1) 

Folgende Handlungsfelder wurden definiert: 

• „Menschen mit Behinderungen sichtbar machen in der deutschen 
Entwicklungspolitik  

• Nationale und internationale Zusammenarbeit ausbauen 

• Menschenrechtsbasiertes Vorgehen verstärken 

• Gemeinsam Zielformulierungsprozesse anstoßen“  
(ebd.; Pr14, S. 1-3) 

Im Handlungsfeld „Gemeinsam Zielformulierungsprozesse anstoßen“ war die 
Erarbeitung einer gemeinsamen strategischen Aufstellung deutscher Entwick-
lungspolitik sowie die Durchführung eines „Runden Tisches“ vorgesehen, der 
einem engen und regelmäßigen Austausch mit Behindertenverbänden und Zi-
vilgesellschaft dienen sollte.  

Diese Empfehlung wurde vom BMZ konkret aufgenommen, so dass der 
erste Runde Tisch „Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der Entwick-
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lungszusammenarbeit“ am 27. April 2010 als ganztägige Veranstaltung im BMZ 
in Bonn stattfand. An dieser nahmen 40 Personen teil, die in Organisationen der 
staatlichen und nicht-staatlichen Entwicklungszusammenarbeit, dem BMAS, 
VertreterInnen von Selbstvertretungsorganisationen und einer Stiftung arbeite-
ten. Im Zentrum dieses ersten Treffens stand der Erfahrungsaustausch sowie das 
gegenseitige Lernen zum Thema „Behinderung und Entwicklung“ (To1). 

Im gleichen Jahr fand am 2. November 2010 der zweite „Runde Tisch“ im 
BMZ in Bonn statt, der laut der Einladung des BMZ, sich schwerpunktmäßig 
mit der Umsetzung der UN-Konvention beschäftigen sollte. Neben Vorträgen 
von internationalen Referent*innen, die über die menschenrechtliche Bedeutung 
und den Stand in anderen Ländern berichteten, wurde in Arbeitsgruppen schwer-
punktmäßig zum Thema „Behinderung als Querschnittsaufgabe der Entwick-
lungszusammenarbeit“ gearbeitet. Als das wichtigste Ergebnis wurde die For-
derung aus einer Arbeitsgruppe vorgetragen (die Autorin hatte an dieser Arbeits-
gruppe teilgenommen, an der überwiegend Vertreter*innen von NROs beteiligt 
waren), eine Strategie samt Aktionsplan und Überprüfungsmechanismus zu er-
arbeiten, um eine strukturelle Verankerung des Themas Menschen mit Behinde-
rungen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zu gewährleisten. Diese 
Forderung wurde der Parlamentarischen Staatssekretärin im BMZ vorgetragen, 
die der Vorstellung der Ergebnisse beiwohnte.  

„F. Kopp hebt in der Diskussion die Notwendigkeit hervor, in Zukunft 
alle relevanten Vorhaben behinderungsinklusiv zu gestalten (…). Auf 
Nachfrage nach einer inklusiven Entwicklungsstrategie für die deutsche 
EZ in Anlehnung an das australische Vorbild spricht sich Fr. Kopp für 
die Erstellung einer zielführenden Strategie aus (…)“ (Pr15, S. 7). 

Um diesen Prozess weiter zu befördern, bemühte sich die VENRO-AG, das 
Thema wieder in einer Sitzung des AWZ behandeln zu lassen. Diese Bemühun-
gen waren erfolgreich, so dass der TOP „Inklusion von Menschen mit Behinde-
rung in der deutschen EZ“ am 30.11.2011 wieder auf der Tagesordnung stand. 
Vorbereitend hatte die VENRO-AG ein Positionspapier erarbeitet, das neben 
einem Überblick über die Situation, Herausforderungen und Handlungsbedarfe 
formulierte. Dieses wurde an die Parlamentarier*innen, wie auch schon bei den 
vorhergehenden Terminen, verteilt und die formulierten Handlungsbedarfe als 
Forderungen in der Sitzung des AWZ vorgetragen. Als wesentliche Forderun-
gen wurden benannt:  
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„Nachhaltige Verankerung von Inklusiver Entwicklung und praktische 
Umsetzung 

Das BMZ stellt längerfristig Ressourcen zur Verfügung, um inklusive 
Entwicklung in der staatlichen und nicht-staatlichen EZ nachhaltig zu 
verankern und umzusetzen, um damit den Verpflichtungen der BRK 
nachzukommen. Dazu sind insbesondere notwendig: 

Auf Ebene des BMZ: 

• Die BMZ-Strategie zu behinderungsinklusiver Entwicklung mit 
Zielen, Maßnahmen, Budgetzuweisungen und Indikatoren wird in 
enger Zusammenarbeit mit den Durchführungsorganisationen und 
der Zivilgesellschaft in 2011/12 erarbeitet und verbindlich imple-
mentiert. 

• Die sukzessive Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen in 
alle Konzepte, Strategie- und Politikpapiere sowie Länderkonzepte 
und Sektorstrategiepapiere der EZ wird kontinuierlich fortgesetzt. 

• Ein Monitoring-System, z.B. in Form einer internen Kennung, wird 
eingeführt, um den Fortschritt in Ländervorhaben zu dokumentie-
ren. 

• Es sind Kriterien formuliert, die „inklusive Projekte/Vorhaben“ 
bzw. spezifische Projekte erfüllen müssen, damit die Begriffe der 
Inklusion und des Empowerments nicht verwässert werden“ (Po1, 
S. 7). 

Mitgliedsorganisationen der VENRO-AG, verschiedene Selbstvertretungsorga-
nisationen sowie das Deutsche Institut für Menschenrechte wurden vom BMZ 
zum 05.12.2011 zu einem Expertenworkshop über die zukünftige BMZ-
Strategie zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen in das BMZ Bonn 
eingeladen.  

„Gerne möchte ich mit Ihnen, als Fachleute auf dem Gebiet, bereits jetzt 
zu einem frühen Zeitpunkt in den Austausch kommen, um dabei auf Ihre 
Erfahrung, Empfehlungen und Einschätzungen zurückgreifen zu kön-
nen“ (Ein1, S. 2). 
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Die Ergebnisse dieses Expertenworkshops wurden bei der Sitzung der 
VENRO-AG am 24.01.2012 vorgestellt. Statt „Strategie“ sprach das BMZ nun 
von einem „Aktionsplan“.  

„Das Thema Behinderung soll in die Strukturen aufgenommen und in 
den Projekten umgesetzt werden (…). Finanzielle und organisatorische 
Ebene war noch nicht geklärt (…). Oberziele, inhaltliche Hauptpunkte 
sind auf der Tagesordnung, leider bleibt die Umsetzung weitestgehend 
außen vor“ (Pr16, S. 5).  

Unzufrieden zeigte sich die VENRO-AG auch mit der zivilgesellschaftlichen 
Beteiligung: 

„Auf eine effektive und reale Teilhabe der Zivilgesellschaft muss weiter-
hin geachtet werden, weitere und mehr konkrete Mitgestaltung muss ge-
fordert werden“ (ebd.). „Staatssekretärin ist vormittags da, wahrschein-
lich hohe Unverbindlichkeit (…). Nötig sind konkrete Forderungen, die 
von verschiedenen Vertretern der VENRO AG eingebracht werden sol-
len“ (Pr16, S. 6).  

Die einzubringenden Forderungen wurden auf verschiedene Mitglieder der 
VENRO-AG verteilt (Pr 16, S. 6-7).  

Die Eckpunkte eines Aktionsplans (statt Strategie wurde das Dokument als 
Aktionsplan bezeichnet) wurden dann beim 3. Runden Tisch am 2. Februar 2012 
vorgestellt (Ein2). Seitens der VENRO-AG Behinderung und Entwicklung 
wurde der Wunsch geäußert, den Entwurf des Aktionsplans zu kommentieren, 
was vom BMZ positiv aufgenommen wurde, so dass die zivilgesellschaftlichen 
Akteure den Entwurf des Aktionsplans zur Kommentierung erhielten, die sehr 
umfangreich erfolgte (AP1). Das BMZ nahm die Anregungen zum Teil auf, an-
dere Kritikpunkte blieben bestehen und fanden keinen Eingang in den Aktions-
plan:  

• „Positiv: Der vorliegende Aktionsplan ist wesentlich konkreter als 
andere BMZ-Aktionspläne, aber zentrale Empfehlungen für Men-
schenrechtsaktionspläne werden nicht berücksichtigt (z.B. Situati-
onsanalyse, hoher Konkretisierungsgrad der Maßnahmen, Mess-
barkeit des Plans zu jedem Zeitpunkt) (…) 

• Monitoring: positiv, dass auf Drängen der CBM ein neues Kapitel 
für ein Gesamt-Monitoring des Plans aufgenommen wurde, aber 



 

94 

das Monitoring der Inklusion im Bereich der konkreten Umsetzung 
in den Partnerländern ist zu schwach und unkonkret, und gleich-
zeitig ein Hauptanliegen von inklusiver EZ! 

• Aktionsplan ist ein erster Anfang, ein ambitionierterer Plan muss 
2015 folgen!“ (Ü1, S. 1; Pr17, S. 5-8).  

Der „Aktionsplan zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen“ wurde am 
6. Februar 2013 mit einer Laufzeit von 2013-2015 im Rahmen einer Veranstal-
tung der Fachöffentlichkeit durch die Parlamentarische Staatssekretärin vorge-
stellt. Für die Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen in der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit stellte dieser einen Meilenstein dar, da er 
als übergeordnetes Ziel formulierte, dass sichergestellt werden soll, dass  

„eine systematische, querschnittsmäßige Verankerung der Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen in der deutschen Entwicklungspolitik er-
folgt“ (BMZ 2013a:4).  

Der Aktionsplan nahm die menschenrechtlichen Verpflichtungen aus der UN-
BRK auf und wollte dazu beitragen, dass  

„alle Menschen gleichermaßen ihre Potentiale entfalten, ihr Recht auf 
Teilhabe umsetzen, entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten zum 
Gemeinwohl beitragen und gesellschaftliche Leistungen gleichberech-
tigt in Anspruch nehmen können“ (ebd.).  

Mit diesem Aktionsplan sollten die ersten Schritte eingeleitet werden,  

„um sukzessive eine inklusive Entwicklungszusammenarbeit für Men-
schen mit Behinderung zu verwirklichen. Dabei ist die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen kein sektorspezifisches Thema, sondern 
für alle Sektoren der Entwicklungszusammenarbeit relevant“ (ebd.). 

8.1.3 Inklusion von Menschen mit Behinderungen – Strategiepapier 

Bereits bei der Vorlage der Zwischenbilanz 2015 des Aktionsplans wurde deut-
lich, dass nicht alle Ziele des Aktionsplans erreicht werden könnten und dass 
dieser einer Fortsetzung bedürfe (Pr18, S.7). Diese Zusage war vom damaligen 
Minister Müller für Entwicklungszusammenarbeit beim Runden Tisch am 
11.11.2014 im Rahmen der Vorstellung des Zwischenberichts gegeben worden 
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(Pr19, S. 3). Eigentlich war seitens des BMZ geplant, den neuen Aktionsplan 
bis Ende 2017 fertigzustellen (Pr20, S. 4). Dies gelang allerdings nicht. Statt-
dessen wurde die ursprüngliche Laufzeit des ersten Aktionsplans um zwei Jahre 
bis Ende 2017 verlängert und die Planungen für eine nachfolgende Strategie be-
gonnen. Zur Erarbeitung dieser Strategie wurde das Gremium des Thementeams 
genutzt, das fortan als Expert*innen-Gremium eine beratende Rolle bei der Ent-
wicklung der Strategie einnahm. Diesem Gremium gehörten neben Vertreter*in-
nen der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit (BMZ, KfW, GIZ, EG), dem 
Deutschen Institut für Menschenrechte, Selbstvertretungsorganisationen auch 
Nicht-Regierungsorganisationen an. Letztere Organisationen waren auch Mit-
glied der „VENRO-AG Behinderung und Entwicklung“ (auch die Autorin war 
Mitglied des Expert*innen-Gremiums). 

Zur Entwicklung und Abstimmung der zivilgesellschaftlichen Empfehlun-
gen für die neue Strategie hatte die VENRO-AG auf Grundlage der bisherigen 
Ergebnisse der Evaluierung des Aktionsplans einen Workshop im März 2017 
durchgeführt. Als Ergebnis dieses Workshops wurden neun zentrale Empfeh-
lungen formuliert, die dem BMZ mit Schreiben vom 20.06.2017 und vor dem 
Auftakttreffen zur Entwicklung der Inklusionsstrategie am 23. Juni 2017 über-
mittelt wurden (Sch4). Das BMZ hatte zuvor die Mitglieder des Thementeams, 
darunter zivilgesellschaftliche Organisationen, aufgefordert, Ideen und Vor-
schläge zur Entwicklung der Inklusionsstrategie einzureichen. Zu den VENRO-
Vorschlägen gehörte die Entwicklung einer ambitionierten und evidenzbasier-
ten Strategie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der DEval-Evaluierung. 
Weitere wichtige Punkte waren die Orientierung am menschenrechtsbasierten 
Ansatz unter Beachtung der Grundprinzipien der UN-BRK, die Verbindlichkeit 
in der Umsetzung zu erhöhen, die Partizipation von Selbstvertretungsorganisa-
tionen, qualitative und quantitative Daten zur Wirkungsmessung sowie ein Steu-
erungsgremium zum Monitoring und zur regelmäßigen Berichterstattung.  

„Für Monitoring und Evaluierung der Strategie und die Verankerung 
der Ergebnisse vom Monitoring sollte ein abteilungsübergreifendes 
Steuerungsgremium im BMZ geschaffen werden. Auch sollte eine Exper-
tengruppe aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft eingerichtet werden, 
welche die Umsetzung der Strategie begleitet. Das BMZ sollte jedes Jahr 
öffentlich zugänglich zur Umsetzung der Strategie berichten. Außerdem 
sollte eine unabhängige Evaluierung der Strategieumsetzung nach vier 
Jahren vorgesehen werden“ (Sch4, S. 2).  



 

96 

Diese grundlegenden Punkte flossen auch von zivilgesellschaftlicher Seite 
in weitere Sitzungen des Expert*innengremiums ein, das die Struktur und ver-
schiedene Entwürfe der Inklusionsstrategie kommentieren konnte. 

Zeitlich, zum Teil überschneidend, wurde die Evaluierung durch DEval 
durchgeführt. Diese wurde begleitet durch eine Referenzgruppe, der wiederum 
auch Mitglieder der „VENRO-AG Behinderung und Entwicklung“ angehörten 
(auch die Autorin war Mitglied dieser Referenzgruppe). Die aus der Evaluierung 
abgeleiteten Empfehlungen sollten in die neue übersektorale Strategie einflie-
ßen. Zu dieser hatte sich das BMZ auch im Kontext der Erarbeitung des Natio-
nalen Aktionsplans (NAP 2.0) verpflichtet (BMAS 2016:184).  

Nach Vorlage des Evaluationsberichts von DEval im August 2017 erfolgte 
die üblicherweise abgegebene Stellungnahme des BMZ im September 2017. 
Darin sagte das BMZ zu, bis Mitte 2018 eine Inklusionsstrategie zu erarbeiten, 
mit dem Ziel, eine verstärkte Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit zu erreichen. Weiterhin wurden zu-
sätzliche finanzielle und personelle Mittel für die Umsetzung zugesagt, wie auch 
die Bereitschaft, die Einführung einer Kennung (OECD-DAC-Markers) zu un-
terstützen, um Maßnahmen zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
systematisch erfassen zu können. Bezüglich der Empfehlung, eine interne Steu-
erungsstruktur zu schaffen, legte sich das BMZ nicht fest und sagte lediglich zu, 
die Einführung einer solchen im Prozess der Erarbeitung der Inklusionsstrategie 
zu erörtern (BMZ 2017b).  

Die Inklusionsstrategie wurde, entgegen allen Ankündigungen deutlich ver-
zögert, erst im Jahr 2019 fertiggestellt und im Dezember 2019 lediglich auf der 
Website des BMZ veröffentlicht (BMZ 2019). Sie folgte im Wesentlichen der 
Struktur des vorausgegangenen Aktionsplans, blieb dabei aber unverbindlich 
und wenig konkret. Die Unzufriedenheit mit dem Ergebnis der Inklusionsstra-
tegie fand sich im Vorwort wieder, das von Mitgliedern der VENRO-AG und 
Selbstvertretungsorganisationen verfasst worden war, aber als Vorwort von 
Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen im Ex-
pert*innen-Gremium des BMZ firmierte. Dort hieß es:  

„Die Umsetzung der menschenrechtlichen Verpflichtungen erfordert 
eine Strategie, die dazu auch in der Lage ist. Dies bedeutet, dass sie für 
das BMZ, seine Durchführungsorganisationen und in der Zusammenar-
beit mit Partnern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit verbind-
lich sein muss. Sie muss begleitet werden durch Umsetzungspläne, die 
zeitlich determinierte Maßnahmen, Indikatoren, eine klare Aufgabenver-
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teilung und die Aufstellung hierfür notwendiger zeitlicher, personeller 
und finanzieller Ressourcen beinhaltet. Dazu gehört ebenso die Auf-
nahme eines Monitoring-Konzepts sowie einer externen Evaluation“ 
(BMZ 2019:2).  

Nach Veröffentlichung der Inklusionsstrategie wurde diese seitens VENRO sehr 
deutlich kritisiert, da wesentliche Komponenten zur weiteren Verankerung einer 
inklusiven Entwicklungszusammenarbeit nicht enthalten seien und sie in ihrem 
Ambitionsniveau hinter den Aktionsplan zurückfalle.  

„Der Inhalt? Einige Grundlagen, der Zusammenhang mit der Agenda-
2030-Umsetzung, drei Oberziele, 23 Unterziele und zum Schluss die An-
kündigung, man werde nun an eine Umsetzungsplanung gehen und künf-
tig u.a. per entwicklungspolitischem Bericht wissen lassen, wie weit man 
ist. Keine Wirkungslogik, keine Messgrößen, keine Regelung von Ver-
antwortlichkeiten, kein Budget, kein Zeitplan. Eigentlich unentbehrliche 
Bestandteile einer Strategie. Geblieben ist zielformulierende Prosa, auf 
die man sich auf einem Halbtagesworkshop des begleitenden Expert_in-
nengremiums hätte einigen können“ (VENRO 2022b).  

8.2 Politische Anerkennung von Behinderung als entwicklungs-
politisches und menschenrechtliches Thema in übersektoralen 
und Sektorkonzepten (Kategorie 2) 

Nach dem Blick auf strategische Dokumente, die speziell zum Thema Behinde-
rung erstellt worden sind, lohnt der Blick auf sektorspezifische oder sektorüber-
greifende Dokumente, die die politische Ausrichtung der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit bestimmen. Dazu gehören im Wesentlichen Sektorkon-
zepte oder sektorübergreifende Strategien, die die strategischen und inhaltlichen 
Leitlinien für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit im jeweiligen Sektor, 
wie z.B. Bildung, Gesundheit, Soziale Sicherung, Ernährung, Klima, Energie 
oder Stadtentwicklung, darstellen und für das BMZ und seine Durchführungs-
organisationen verbindlich sind. Im Folgenden werden Sektor- und übergrei-
fende Strategien betrachtet, die für Menschen mit Behinderungen von besonde-
rer Bedeutung sind. 
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8.2.1 Aktionsprogramm 2015 – Der Beitrag der Bundesregierung zur 
weltweiten Minderung extremer Armut 

Zur Umsetzung der im Jahr 2000 verabschiedeten MDGs erarbeitete das BMZ 
einen „Aktionsplan 2015 – Der Beitrag der Bundesregierung zur weltweiten 
Minderung extremer Armut“. Der Entwurf des Aktionsplans wurde zur Kom-
mentierung an VENRO übermittelt, gleichzeitig fand ein Gespräch zwischen 
VENRO und dem BMZ dazu statt. Die neu gegründete Arbeitsgruppe „Behin-
dertenarbeit in Entwicklungsländern“ erhielt von VENRO die Möglichkeit der 
Kommentierung und nutzte diese auch. In einem Schreiben dieser vom 
08.01.2001 an den Vorstandsvorsitzenden von VENRO wurde kritisiert, dass im 
Entwurf des Aktionsplans Menschen mit Behinderungen nicht erwähnt werden, 
wobei Armutsbekämpfung aufgrund der Zusammenhänge zwischen Armut und 
Behinderung von besonderer Bedeutung sind.  

„Bei Durchsicht des Aktionsplanes fällt auf, dass dieser Menschen mit 
Behinderungen nicht erwähnt und daher befürchtet werden muss, dass 
behinderte Menschen nicht von den vorgesehenen Maßnahmen profitie-
ren werden. Die Erfahrungen zeigen, dass Maßnahmen, die für die all-
gemeine Bevölkerung vorgesehen sind, Menschen mit Behinderungen 
nicht automatisch mitberücksichtigen. Deshalb steht zu befürchten, dass 
Menschen mit Behinderungen durch das Netz dieses Planes fallen wer-
den, und dass sie in überproportional großer Zahl zu jener Hälfte der 
Armen gehören werden, die nach Abschluss des Aktionsplanes immer 
noch in absoluter Armut leben werden“ (Sch5, S. 1).  

Diese Kritik wurde von VENRO aufgenommen und die Aufnahme von Men-
schen mit Behinderungen in den Aktionsplan in einem Schreiben von VENRO 
an das BMZ vom 23.01.2001 explizit angesprochen:  

„So bleibt z.B. unklar, inwieweit viele der unter Punkt 3.1 (Wirtschaftli-
che Dynamik und aktive Teilnahme der Armen erhöhen“) erwähnten 
Maßnahmen auch unmittelbar den Armen, d.h. den ärmsten Ländern und 
den ärmsten Bevölkerungsgruppen zugute kommen. (…) Wir möchten an 
dieser Stelle exemplarisch auf eine dieser Gruppen, nämlich Menschen 
mit Behinderungen, hinweisen. (…) Um die Armut von Menschen mit 
Behinderungen in absehbarer Zeit substantiell zu mindern, reicht es 
nicht aus, generell Handel und wirtschaftliche Dynamik zu fördern. Viel-
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mehr sind gezielte, auf die speziellen Bedürfnisse dieser Bevölkerungs-
gruppe ausgerichteten Maßnahmen notwendig“ (Sch6, S. 2).  

In der Konsequenz wurden Menschen mit Behinderungen in den Aktionsplan 
aufgenommen, allerdings fiel die inhaltliche Aufnahme schwächer aus, als von 
VENRO vorgeschlagen. Sie wurden lediglich zwei Mal erwähnt. Im Kapitel 
„Armut und Armutsverständnis“:  

„Die Armen sind meist keine homogene Gruppe; arm können ausge-
grenzte oder ethnische Minderheiten (z.B. indigene Bevölkerungsgrup-
pen), Kinder und Jugendliche, allein erziehende Eltern, Kranke und 
Menschen mit Behinderungen sein“ (BMZ 2001:2).  

Zudem fanden sie im Kapitel zur sozialen Sicherheit Erwähnung:  

„Die Bundesregierung berät Regierungen von Partnerländern, natio-
nale Strategien sozialer Sicherung – unter Einbeziehung des Privatsek-
tors, der Zivilgesellschaften und der Armen selbst – zu entwickeln. Sie 
bietet Unterstützung an, um staatliche und privatwirtschaftliche Ange-
bote auch ärmeren Gruppen zu erschließen bzw. verschiedene Systeme 
sozialer Sicherung miteinander zu verknüpfen. Eine wichtige Zielgruppe 
sind Behinderte“ (BMZ 2001:25). 

8.2.2 Sektorkonzept Gesundheit 

In den 1990er-Jahren bis zu den ersten Jahren des neuen Jahrtausends war das 
Thema Behinderung im Sektor Gesundheit angesiedelt. Insofern ist ein Blick 
auf die Entwicklung des Themas Behinderung in diesem Sektor von Interesse. 
Wie bereits in Kapitel 6 dargestellt, wurden Menschen mit Behinderungen im 
1994 veröffentlichten Sektorkonzept Gesundheit nicht erwähnt. Im August 1999 
wurde dann ein weiteres Sektorkonzept Gesundheit (BMZ 1999) veröffentlicht. 
In diesem kommen Menschen mit Behinderungen als Zielgruppe explizit auch 
nicht vor, obwohl mit Bezug auf den Weltentwicklungsbericht 1993 festgestellt 
wurde, dass Anfang der 1990er-Jahre in Entwicklungsländern jährlich über 12 
Mio. Kinder unter fünf Jahren starben und Millionen andere körperliche und 
geistige Behinderungen, Schmerzen und andere Gesundheitsschäden erlitten 
(vgl. BMZ 1999:4). Zehn Jahre später erfolgte eine erneute Veröffentlichung 
eines Sektorkonzepts „Gesundheit in der deutschen Entwicklungspolitik“ (BMZ 
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Konzepte 183), in dem Menschen mit Behinderungen an zwei Stellen Erwäh-
nung fanden und damit zum ersten Mal als Zielgruppe von gesundheitspoliti-
schen Maßnahmen genannt wurden. Dies betraf zum einen den Zugang zu Ge-
sundheitsangeboten:  

„Auch für Arme, Behinderte und anderweitig benachteiligte Bevölke-
rungsgruppen muss dieser Zugang praktisch möglich und bezahlbar 
sein“ (BMZ 2009b:7)  

und 

„Die Interessen benachteiligter Gruppen, seien es ethnische Minderhei-
ten, sexuelle Minderheiten, Behinderte oder Menschen mit HIV/AIDS, 
müssen beachtet werden“ (BMZ 2009b:21).  

Die „VENRO AG Behinderung und Entwicklung“ hatte den Entwurf des Sek-
torkonzepts zur Kommentierung erhalten (E4) und an 32 Stellen Ergänzungen 
zum Thema Behinderung eingefügt. Übrig blieben die erwähnten zwei Stellen 
in der Endversion des Sektorkonzepts. 

8.2.3 Soziale Sicherung 

Nachdem es bis 1999 dauern musste, ehe das Thema Behinderung Aufnahme in 
ein Sektorkonzept des BMZ fand (Sektorkonzept Gesundheit), wurden Men-
schen mit Behinderungen im 2002 veröffentlichen Positionspapier „Förderung 
sozialer Sicherheit und sozialer Sicherungssysteme in Entwicklungsländern“ an 
mehreren Stellen erwähnt, allerdings nur als Empfänger von Wohlfahrtsleistun-
gen (Weigt 2011b:257; Weigt 2015:372-373). Diese Sichtweise änderte sich mit 
dem Sektorkonzept „Soziale Sicherung“ (BMZ Konzepte 180), das 2009 veröf-
fentlicht wurde und das „Soziale Sicherheit“ als ein Menschenrecht und Grund-
lage nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung und Armutsbekämpfung verstand. 
Bei der Erstellung dieses Konzepts wurden zum ersten Mal (zumindest auf das 
Thema Behinderung bezogen) Vertreter*innen von zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen beteiligt, die den Entwurf kommentieren und Ergänzungsvor-
schläge unterbreiten konnten (u.a. nahm die Autorin an der Konsultation teil). 
Menschen mit Behinderungen wurden in diesem Sektorkonzept durchgehend 
erwähnt und als Zielgruppe deutlich gemacht. Bemerkenswert ist es auch, dass 
Menschen mit Behinderungen ein eigenes Handlungsfeld zukam. In diesem 
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wurde zudem ein direkter Bezug zum „Politikpapier Behinderung und Entwick-
lung“ hergestellt. Neben anderen Schwerpunkten wurde es auch explizit im Text 
benannt:  

„Darüber hinaus gibt es auch Anknüpfungspunkte mit den Schwerpunk-
ten beziehungsweise Themen Bildung (SK Grundbildung, Berufsbildung, 
Hochschulwesen), Menschen mit Behinderung (Politikpapier), Mikro-
versicherungen in der Finanzsystementwicklung (Positionspapier), Be-
rufliche Bildung und Arbeitsmarkt (BMZ Konzept 137), Umsetzung der 
Kernarbeitsnormen in Entwicklungsländern (unter anderem „decent 
work“, BMZ Spezial 85) und dem Entwicklungspolitischen Aktionsplan 
für Menschenrechte 2008-2010 (BMZ Konzept 155), der die Nutzung 
von und den Verweis auf rechtlich bindende Vorgaben der Menschen-
rechte als Zielvorgaben für die entwicklungspolitische Zusammenarbeit 
definiert“ (BMZ 2009a:13).  

Das Sektorkonzept wurde der Autorin (vermutlich auch anderen zivilgesell-
schaftlichen Organisationen) seitens der damaligen Bundesministerin für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Heidemarie Wieczorek-Zeul, 
mit einem Anschreiben vom 24.08.2009 zugesandt, in dem sie sich für die Be-
teiligung an der Ausarbeitung des Sektorkonzepts bedankt:  

„Sie haben sich an der Ausarbeitung des Sektorkonzeptes „Soziale Si-
cherung“ mit wertvollen Beiträgen beteiligt. Viele Ihrer Anregungen 
konnten in das Sektorkonzept einfließen“ (Sch7, S. 1). 

8.2.4 Menschenrechte 

Im Mai 2011 veröffentlichte das BMZ sein neues Menschenrechtskonzept als 
übersektorales Konzept („Menschenrechte in der deutschen Entwicklungspoli-
tik“, BMZ-Strategiepapier 4/2011). Damit entwickelten sich die Menschen-
rechte zum Leitprinzip der deutschen Entwicklungspolitik und wurden zum Maß  

„für die Ziele, Programme und Vorgehensweisen der deutschen Ent-
wicklungspolitik in der Zusammenarbeit mit Partnerländern und auf in-
ternationaler Ebene“ (BMZ 2011:3).  

Das Menschenrechtskonzept beinhaltete einen starken Bezug auf die verab-
schiedeten Menschenrechtsverträge, u.a. die UN-Konvention über die Rechte 
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von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK). Menschen mit Behinderungen 
wurden darin als vernachlässigte Gruppe anerkannt, sie wurden an verschiede-
nen Stellen benannt und ein eigener Absatz widmete sich dieser Zielgruppe. Da-
rin wurde konstatiert, dass sie lange Zeit von der Entwicklungszusammenarbeit 
nicht wahrgenommen oder auf ihre medizinischen Bedürfnisse reduziert wur-
den. Im Weiteren widmete sich dieser Absatz Art. 32 der UN-BRK, der eine 
inklusive Umsetzung von Entwicklungsvorhaben erfordere.  

In diesem Menschenrechtskonzept wurde zum ersten Mal in einem strategi-
schen Papier des BMZ auf die UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen Bezug genommen, die in Deutschland im März 2009 in 
Kraft getreten war. Dies ist als positiv zu bewerten. Gleichzeitig fällt aber auf, 
dass sich die thematische Aufnahme auf Art. 32 fokussierte und das mit der 
Konvention z.B. verbundene Recht auf Bildung oder Gesundheit nicht heraus-
gearbeitet wurde (im Menschenrechts-Konzept wird ein Bezug aller MDGs zu 
den Menschenrechten hergestellt).  

8.2.5 Bildung 

Im Januar 2012 wurde eine neue Bildungsstrategie veröffentlicht (BMZ 2012a), 
die zum ersten Mal alle Bildungsbereiche, vom frühkindlichen Lernen bis zum 
lebenslangen Lernen sowie dem nicht-formalen Lernen umfasste. Die Erstellung 
dieser Strategie war auch konsultativ angelegt, so dass auch zivilgesellschaftli-
che Organisationen beteiligt wurden. Seitens der VENRO AG Behinderung be-
teiligten sich im Wesentlichen bezev und die CBM (Pr21, S. 2; Pr22, S. 8). bezev 
reichte nach der Erstellung des Entwurfs eine umfangreiche Stellungnahme ein 
(St3), die aber weitgehend unbeachtet blieb. In der Bildungsstrategie wurde 
zwar das Ziel einer inklusiven und ganzheitlichen Bildung ausgegeben und 
Menschen mit Behinderungen als Zielgruppe mit erwähnt. Ausdrücklich sollte 
der Ausgrenzung benachteiligter Bevölkerungsgruppen entgegengetreten wer-
den und Partnerländer sollten darin unterstützt werden, inklusive Bildungssys-
teme zu schaffen. Die Strategie beinhaltete aber keine weitergehenden Konkre-
tisierungen, um diesem formulierten Anspruch gerecht zu werden, obwohl sie 
Bezug auf das 2011 veröffentlichte Menschrechtskonzept nahm, in dem Men-
schen mit Behinderungen explizit aufgenommen worden waren (BMZ 2012a). 

In der Konkretisierung der neuen Bildungsstrategie veröffentlichte das BMZ 
im November 2012 als BMZ-Strategiepapier 8/2012 „Berufliche Bildung in der 
Entwicklungszusammenarbeit“. In diesem Dokument wurden Menschen mit 
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Behinderungen zwei Mal erwähnt und als marginalisierte Gruppe anerkannt. 
Vom Zugang zur Bildung sollte niemand ausgeschlossen werden und  

„Eine möglichst inklusive Bildung muss auch benachteiligte Bevölke-
rungsgruppen erreichen und der Vielfalt der Lernenden wie zum Beispiel 
ihrer ethnischen und religiösen Bindungen Rechnung tragen“ (BMZ 
2012b:17).  

Es kann vermutet werden, dass diese Formulierung auch Menschen mit Be-
hinderungen eingeschlossen hatte (dies muss aber auch nicht gegeben sein). Tat-
sächlich finden sich keine weiteren Ausführungen im Sektorkonzept, wie be-
nachteiligte Gruppen konkret erreicht werden sollten. Inklusive Bildung wurde 
auch nicht als ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit formuliert, wie dies z.B. 
für das Thema Gleichstellung der Geschlechter der Fall war (BMZ 2012b). 

2015 erfolgte eine Neufassung der Bildungsstrategie (BMZ-Bildungs-
strategie: „Gerechte Chancen auf hochwertige Bildung schaffen“, BMZ-Papier 
7/2015), in der Menschen mit Behinderungen deutlicher Berücksichtigung fan-
den. DEval fasste dies in seinem Evaluierungsbericht wie folgt zusammen:  

„Die Strategie nimmt aber auch explizit auf Menschen mit Behinderun-
gen, auf den Aktionsplan Inklusion sowie auf die VN-BRK Bezug (S. 14). 
Explizit wird außerdem der Abbau der Diskriminierung von Menschen 
mit Behinderungen gefordert (S. 6), und die besondere Benachteili-
gungssituation von Kindern mit Behinderungen wird herausgestellt (S. 
8). Erwähnt wird auch der Mangel an nach Behinderung disaggregier-
ten Daten (S. 11). Darüber hinaus wird die Notwendigkeit des „Abbau(s) 
von sozialen und strukturellen Barrieren“ betont (S. 28)“ (DEval 
2017:147). 

8.2.6 Weitere Strategien 

Im Rahmen der Evaluation des BMZ Aktionsplans Inklusion, der eine Laufzeit 
von 2013-2017 hatte, wurden vom Deutschen Evaluierungsinstitut der Entwick-
lungszusammenarbeit (DEval) die in dieser Laufzeit verabschiedeten Sektor-
konzepte untersucht. In diesen Zeitraum fällt auch die oben erwähnte Bildungs-
strategie aus dem Jahr 2015. Insgesamt wurden in diesem Untersuchungszeit-
raum neun Sektorkonzepte neu erstellt. In fünf dieser Konzepte wurden Men-
schen mit Behinderungen explizit erwähnt, wobei die Qualität allerdings unter-
schiedlich ausfiel. Mit Ausnahme der oben erwähnten Bildungsstrategie wurden 
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sie in den meisten Fällen nur als eine der zu berücksichtigenden vulnerablen 
Gruppen genannt (DEval 2017:49).  

In der 2017 veröffentlichten Wasser-Strategie (BMZ „Wasserstrategie“, 
BMZ 08/2017) wurden Menschen mit Behinderungen zwei Mal erwähnt (BMZ 
2017a). Hingegen fanden sie im 2018 veröffentlichten Strategiepapier „Ent-
wicklungspolitik 2030. Neue Herausforderungen – neue Antworten“ keine Er-
wähnung (BMZ 2018). Auch die Ende 2020 in Folge der Corona-Pandemie ver-
öffentlichte „One Health Strategie“ (One Health – Gesundheit systematisch den-
ken) erwähnte Menschen mit Behinderungen nicht (BMZ 2020b).  

8.2.7 Reformprozess „BMZ 2030“ 

Im Herbst 2018 begann das BMZ einen umfassenden Reformprozess mit dem 
Ziel,  

„die deutsche Entwicklungszusammenarbeit auf prioritäre entwick-
lungspolitische Ziele auszurichten, die politische und operative Steue-
rungs- und Handlungsfähigkeit des BMZ zu erhöhen, die Mittel strategi-
scher einzusetzen und die BMZ-interne Zusammenarbeit und Kommuni-
kation zu verbessern“ (VENRO 2020:1).  

Neben der neuen Fokussierung auf unterschiedliche Kategorien von Partnerlän-
dern beinhaltete die Strategie, die Anfang 2020 veröffentlicht wurde (Reform-
konzept „BMZ 2030“, Umdenken – Umsteuern), eine deutlich neue inhaltliche 
Strukturierung. Neben der Setzung von fünf Kernthemen, die die zukünftigen 
Schwerpunkte darstellen sollten, wie z.B. „Frieden und gesellschaftlicher 
Zusammenhalt“ oder „Eine Welt ohne Hunger“, wurden zehn Initiativthemen 
benannt, mit denen über einen bestimmten Zeitraum entwicklungspolitische 
Akzente gesetzt werden sollten. Als weitere Neuerung wurden sechs Qualitäts-
merkmale aufgenommen, die bei allen Maßnahmen berücksichtigt werden soll-
ten. Das erste Qualitätsmerkmal lautete: „Menschenrechte, Geschlechtergleich-
stellung und Inklusion“. Nach diesem Konzept wurde die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen zu einem Gütesiegel der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit.  

„Mit diesen Qualitätsmerkmalen legen wir ein Gütesiegel für eine wer-
teorientierte, nachhaltige und zukunftsorientierte entwicklungspoliti-
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sche Zusammenarbeit fest. Die Qualitätsmerkmale werden durchgängig 
bei allen Maßnahmen berücksichtigt“ (BMZ 2020a:10).  

Nach diesem Konzept wurde die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
zu einem Querschnittsthema, das bei allen entwicklungspolitischen Maßnahmen 
Berücksichtigung finden sollte. Umgesetzt werden sollten die Qualitätsmerk-
male durch die Aufnahme in den Kern- und Initiativthemen sowie durch die 
Erarbeitung von so genannten Leistungsprofilen.  

Nach einer Recherche auf der Website des BMZ ist unter den Publikationen 
der letzten Jahre nur das Leistungsprofil „Antikorruption und Integrität“ (BMZ 
2022d) abrufbar. Das Leistungsprofil zu den Themen „Menschenrechte, Ge-
schlechtergleichstellung, Inklusion“ ist nach Angaben des BMZ bis auf Weite-
res zurückgestellt (s. dazu auch Kapitel 8.3.3, Umsetzung Inklusionsstrategie). 

Erwähnenswert zum Reformkonzept BMZ 2030 ist die Zuordnung aller 
Kern- und Initiativthemen sowie der Qualitätsmerkmale zu den SDGs der 
Agenda 2030 (BMZ 2020a). 

8.2.8 Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 

Als letzte allgemeine Strategie soll die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) 
beleuchtet werden, da diese nach Verabschiedung der Agenda 2030 mit den 17 
Nachhaltigkeitszielen zur Umsetzung dieser durch die Bundesregierung aktua-
lisiert und an die Agenda 2030 angepasst wurde. Diese Neuauflage wurde im 
Oktober 2016 veröffentlicht, eine leicht angepasste Version in 2018 und eine 
weiterentwickelte Version im Dezember 2020 im Vorfeld des zweiten freiwilli-
gen Staatenberichts, der im Juli 2021 beim „High Level Political Forum“ der 
Vereinten Nationen in New York veröffentlicht wurde. 

Die Betrachtung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) ist in diesem 
Kontext von Interesse, da diese auch die entwicklungspolitische Umsetzung der 
Agenda 2030 und der SDGs beinhaltet. Die DNS enthält nicht nur Zielformu-
lierungen zu den einzelnen SDGs für die Umsetzung in Deutschland und mit 
Deutschland, sondern auch durch Deutschland für die internationale Zusammen-
arbeit.  

Da die Agenda 2030 (einschließlich der SDGs) auf UN-Ebene in einem sehr 
partizipativen Prozess entstanden war, war auch die Bundesregierung bemüht, 
den Prozess der Erarbeitung der DNS partizipativ zu gestalten. Daher wurden 
im Vorfeld der Überarbeitung 2016 Veranstaltungen durchgeführt, die zur Kon-
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sultation dienen sollten. Außerdem hatten u.a. zivilgesellschaftliche Organisati-
onen die Möglichkeit, Vorschläge für die DNS einzureichen. Diese Möglichkeit 
nutzte auch die VENRO-AG Behinderung, die gemeinsam mit dem Deutschen 
Behindertenrat (DBR) einen umfassenden Vorschlagskatalog für alle SDGs in 
der nationalen Umsetzung, wie in der internationalen Zusammenarbeit ein-
reichte (St4). Im Ergebnis wurden Menschen mit Behinderungen bei Maßnah-
men der internationalen Zusammenarbeit nur ein einziges Mal aufgenommen, 
und dies unter SDG 8  

„Deutschland fördert in den Partnerländern berufliche Bildung und den 
Aufbau von Arbeitsvermittlungssystemen und unterstützt den Zugang be-
nachteiligter Gruppen, insbesondere von Frauen, Jugendlichen und 
Menschen mit Behinderungen hierzu“ (Die Bundesregierung 2016:127), 

während Menschen mit Behinderungen bei Maßnahmen, die in Deutschland 
durchgeführt werden, etwas häufiger (drei Mal) benannt wurden. An weiteren 
Stellen wurde die Ratifizierung der UN-Konvention erwähnt sowie die Erstel-
lung eines nationalen Aktionsplans. 

Die Kommentierung, die von bezev, ISL und dem Deutschen Gehörlosen-
bund für die leicht überarbeitete Version 2018 eingereicht wurde, hatte praktisch 
keine konkreten Auswirkungen (Kom1). Auch für die Überarbeitung der Stra-
tegie im Jahr 2020 reichte VENRO gemeinsam mit dem Deutschen Behinder-
tenrat Ergänzungsvorschläge in Bezug auf Menschen mit Behinderungen ein, 
die kaum aufgenommen wurden.  

„Wir empfehlen der Bundesregierung, wohlwollend zu prüfen, wie die 
Situation von Menschen mit Behinderungen in der Deutschen Nachhal-
tigkeitsstrategie besser abgebildet werden kann. Unsere Vorschläge be-
ziehen sich sowohl auf die Situation in Deutschland, da auch hier Men-
schen mit Behinderung von Ungleichheiten betroffen sind, wie auch auf 
die internationale Zusammenarbeit, die einen wesentlichen Beitrag leis-
ten kann, um die häufig absolute Armut von Menschen mit Behinderung 
in Ländern des Globalen Südens zu bekämpfen. Dazu ist es unter ande-
rem notwendig, die Aufschlüsselung von Daten in Bezug auf Menschen 
mit Behinderung aufzunehmen“ (Sch8, S. 1).  

In der im Jahr 2021 veröffentlichten Version werden Menschen mit Behinde-
rungen im Bereich der inklusiven Bildung mit Bezug auf die Entwicklungszu-
sammenarbeit erwähnt. Diese Version der Strategie (Die Bundesregierung 
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2021) diente der Bundesregierung auch als Grundlage für den Freiwilligen Staa-
tenbericht, dessen Entwurf in einem konsultativen Prozess kommentiert werden 
konnte. In einer Stellungnahme von bezev und dem Deutschen Behindertenrat 
wurde noch einmal auf die fehlende Disaggregierung der Indikatoren in Bezug 
auf Menschen mit Behinderungen hingewiesen.  

„Während das Leitprinzip „Niemanden zurückzulassen“ in den Prinzi-
pien und den Ansprüchen der Dialogversion gut verankert ist, so fehlen 
doch die entsprechenden Maßnahmen, diesen Ansprüchen gerecht zu 
werden. Zudem finden sich diese nicht in den formulierten Zielen und 
Indikatoren wieder, die es zur Zeit nicht ermöglichen, festzustellen, ob 
tatsächlich alle Menschen erreicht werden bzw. wer (aufgrund welcher 
Faktoren der Diskriminierung) in den unterschiedlichen Bereichen zu-
rückgelassen wird. In Bezug auf dieses Leitprinzip zeigt die Dialogver-
sion deutliche Lücken auf. (...) Um diese Lücke des fehlenden nationalen 
Monitorings zu schließen, sollte Folgendes geschehen:  

a. In einem ersten Schritt sollten dort, wo Daten existieren, wie z. B. zu 
Indikator 4.1.a: „Frühe Schulabgänger (18- bis 24-jährige ohne Ab-
schluss)“; 5.1.a: „Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern“; 
Indikator 8.5.a: „Erwerbstätigenquote insgesamt (20 bis 64 Jahre)“ 
nach dem Merkmal „Menschen mit Behinderung“ disaggregiert werden. 
Der Indikator 17.1 „Anteil öffentlicher Entwicklungsausgaben am Brut-
tonationaleinkommen“ sollte nach Einführung des OECD-DAC Policy 
Markers zu Inklusion ebenfalls disaggregierte Daten bereitstellen“ 
(Po2, S. 2-3).  

Diese Forderungen waren bereits in den Kommentierungen zur Überarbeitung 
der Nachhaltigkeitsstrategie enthalten, aber bislang nicht aufgenommen wor-
den.  

8.3 Umsetzung von Strategien zum Thema Behinderung 
(Kategorie 3) 

8.3.1 Aktionsplan zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen 

Als Beitrag zu einer menschenrechtlichen Umsetzung der UN-BRK wurde der 
BMZ-Aktionsplan am 6. Februar 2013 veröffentlicht. Das BMZ bemühte sich 
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bei der Erstellung um einen partizipativen Prozess, an dem die „VENRO-AG 
Behinderung und Entwicklung“ maßgeblich beteiligt war. Während der Runde 
Tisch das wesentliche Dialogformat dazu darstellte, fanden neben der Teil-
nahme an Sitzungen der VENRO-AG (Pr22, S. 2-4; Pr17, S.4-5) mit der 
VENRO-AG weitere konsultative Treffen statt. Für den 05.12.2011 waren aus-
gewählte zivilgesellschaftliche Organisationen zu einem Expert*innenwork-
shop eingeladen, um auf  

„Ihre Erfahrungen, Empfehlungen und Einschätzungen zurückgreifen zu 
können“ (Ein1, S. 1).  

Ein weiterer Anhörungstermin („Runder Tisch light“) mit zivilgesellschaftli-
chen Organisationen fand am 11.09.2012 statt (E5). 

Mit dem Positionspapier, das die VENRO-AG für den AWZ-Termin im No-
vember 2011 erstellt hatte, hatte sie bereits sehr konkrete Forderungen für eine 
BMZ-Strategie formuliert. Dazu gehörten u.a. neben einer strukturellen Veran-
kerung mit einer entsprechenden personellen Ausstattung, die Formulierung von 
klaren Zielen, Maßnahmen, Indikatoren und ein adäquater Finanzierungsmecha-
nismus. Ein Monitoring-System, z.B. in Form einer internen Kennung sollte ein-
geführt und Kriterien für inklusive Vorhaben formuliert werden (Po1, S. 7-8). 
Auf Basis dieses Positionspapiers wurden die von zivilgesellschaftlicher Seite 
wichtigen Punkte beim 3. Runden Tisch am 02.02.2012 eingebracht (Pr16,  
S. 5-7). 

Unterstützt durch das „Sektorvorhaben Inklusion“ der GTZ stellte das BMZ 
die Eckpunkte des Aktionsplans als Ergebnis des 2. Runden Tisches sowie des 
Expert*innentreffens im Dezember 2011 vor. Diese wurden in Form von Ar-
beitsgruppen weiterbearbeitet (Pr23). Die bei diesem Runden Tisch präsentierte 
Struktur des Aktionsplans sollte auch die Struktur darstellen, die weiterverfolgt 
wurde und letztendlich die Struktur des Aktionsplans darstellte. Der Aktions-
plan gliederte sich in zwei Teile: im ersten wurde die strategische Zielsetzung 
sowie der rechtliche und konzeptionelle Rahmen dargelegt, der zweite Teil be-
inhaltete den konkreten Maßnahmenplan. Im ersten Teil des Aktionsplans fan-
den sich viele Inhalte wieder, die die VENRO-AG in ihren konzeptionellen Pa-
pieren, zuletzt mit dem 2011 erstellten Positionspapier, formuliert hatte. Daher 
gab es in der Phase der Kommentierung des Aktionsplans dazu kaum Anmer-
kungen. Diese fokussierten sich auf den zweiten Teil, der die konkreten Maß-
nahmen beinhaltete. Wie zahlreich und umfassend diese Kommentierung war, 
geht aus einer undatierten Kommentierung hervor (AP1). Das BMZ nahm die 
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Anregungen zum Teil auf, andere Kritikpunkte blieben bestehen und fanden kei-
nen Eingang in den Aktionsplan. Dazu zählten im Wesentlichen die folgenden 
Punkte: 

• Der Aktionsplan sollte breit im BMZ verankert werden. 
• Dieser sollte eine Situationsanalyse beinalten. 
• Das Monitoring und ein Monitoringsystem sollten aufgenommen werden. 
• Die Ziele und Maßnahmen sollten mit zugehörigen Indikatoren versehen 

werden. 
• Regelung der personellen Zuständigkeit für das Thema. 
• Zuweisung von Budgets. 
• Einführung eines Handlungsfeld „Barrierefreie Infrastrukturmaßnahmen“. 

Der Aktionsplan, so die zivilgesellschaftliche Kritik, berücksichtigte nicht die 
Empfehlungen für menschenrechtliche Aktionspläne, die Zuständigkeiten, Zeit-
rahmen, Budgets und Indikatoren beinhalten sollten (AP1; Ü1). Immerhin war 
es gelungen, dass auf Anregung von zivilgesellschaftlicher Seite ein neues Ka-
pitel für ein Gesamtmonitoring des Aktionsplans aufgenommen worden war, 
was sich in der Beurteilung der Umsetzung als sehr hilfreich erweisen sollte 
(DEval-Evaluierung, s. Kapitel 9.1). 

Der Aktionsplan nahm die Verpflichtung aus der UN-BRK mit Art. 32 auf, 
die deutsche Entwicklungszusammenarbeit inklusiv zu gestalten. Dieser über-
nahm das in der UN-BRK dargelegte Verständnis von Behinderung (s. Art. 1 
der Konvention) und erkannte die Relevanz des Themas für die Entwicklungs-
politik an:  

„(…) dass Behinderung ein wichtiges Thema für die Entwicklungspolitik 
ist“ (BMZ 2013:5).  

In dem Kapitel „Grundsätze einer inklusiven Entwicklungspolitik zu Gunsten 
von Menschen mit Behinderungen“ nahm das BMZ nicht nur die menschen-
rechtlichen Verpflichtungen aus der UN-BRK, sondern auch Ansätze aus der 
internationalen Diskussion auf. Der zweite Teil des Aktionsplans bestand aus 
einem Maßnahmenplan, der zehn Handlungsfelder mit über 40 Maßnahmen um-
fasste. Abschließend war noch ein Absatz zum Monitoring des Aktionsplans 
vorhanden. Darin wurde beschrieben, dass in den einzelnen Handlungsfeldern 
des Aktionsplans eine Bestandsaufnahme gemacht werden sollte, es sollte eine 
Halbzeit- und Schlussbilanz zur Umsetzung erstellt werden sowie eine externe 
Überprüfung der Umsetzung des Aktionsplans nach Ende der Laufzeit erfolgen. 
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8.3.2 Monitoring 

Die Umsetzung des Aktionsplans begann, ohne eine Bestandsaufnahme in den 
einzelnen Handlungsfeldern vorzunehmen. Im Februar 2015 legte das BMZ al-
lerdings die geplante Zwischenbilanz der ersten Hälfte der Laufzeit des Akti-
onsplans von Januar 2013 bis September 2014 vor. Darin kam das BMZ zu der 
positiven Bilanz, dass sich rund 80 Prozent der geplanten Maßnahmen in der 
Umsetzung befänden oder bereits umgesetzt seien. Außerdem, so hieß es im 
Zwischenbericht, habe der Aktionsplan viele Initiativen zur Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen angestoßen und dazu beigetragen, zusätzliche finan-
zielle und personelle Ressourcen zu mobilisieren. Bei neuen Projektanträgen 
oder Aufstockungen von Vorhaben seien ihre Belange vermehrt explizit berück-
sichtigt worden. Mehr Mitarbeitende der deutschen Entwicklungszusammenar-
beit konnten zum Thema sensibilisiert werden, auch arbeiteten und berieten – 
laut Stellenbeschreibung – mehr Mitarbeitende für die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen. Des Weiteren sei das Thema in der Zusammenarbeit mit 
mehr Ländern aufgenommen worden und habe in verschiedene Sektoren Einzug 
gehalten, wie z.B. Gesundheit, Bildung, Soziale Sicherung, berufliche Bildung 
und Arbeitsmarkt, Dezentralisierung und ländliche Entwicklung.  

In der Zwischenbilanz stellte das BMZ aber auch fest, dass Inklusion mittel- 
bis langfristig angelegt sein müsse, wenn sie erfolgreich sein wolle. Als Heraus-
forderung wurde die systematische nachhaltige Verankerung der Maßnahmen 
betrachtet. Dafür sei ein abgestimmter Bewertungsrahmen sinnvoll, der bislang 
noch nicht entwickelt worden sei. Das BMZ wolle sich aber in diesem Bereich 
weiterentwickeln und pflege dazu einen kontinuierlichen Austausch mit bi- und 
multilateralen Partnern sowie nationalen und internationalen Nichtregierungs- 
und Selbstvertretungsorganisationen (BMZ 2015). 

Der Zwischenbericht erfolgte auf Basis einer hausinternen Abfrage, die mit-
tels Leitfragen durchgeführt worden war. Den befragten Organisationseinheiten 
war freigestellt, in welcher Form und in welchem Umfang und wie detailliert sie 
die Leitfragen beantworten wollten. Den Umsetzungsstand der einzelnen Maß-
nahmen sollten sie auf der Basis eines Ampelsystems bewerten. Grün stand da-
bei für die messbare Umsetzung von Maßnahmen, wie z.B. die Beauftragung 
von Vorhaben. Die Farbe Gelb zeigte an, dass mit der Maßnahme begonnen oder 
dass Verantwortung für die Umsetzung der Maßnahme übernommen worden 
war. Die Farbe Rot signalisierte, dass mit der Umsetzung einer Maßnahme bis-
her noch nicht begonnen worden war oder dass die Umsetzung aus bestimmten 
Gründen nicht möglich sein würde, wie z.B. der Teilnahme am Wettbewerb 
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„Behindertenfreundlicher Arbeitgeber“ des Landschaftsverbands Rheinland, da 
die Verleihung dieses Prädikats eingestellt worden war.  

Die eigentlich vorgesehene Schlussbilanz konnte nicht erstellt werden. Es 
waren zwar wieder hausintern Abfragen an die einzelnen Referate des BMZ ver-
sandt worden. Die Rückläufe waren aber so gering, so dass die Erstellung einer 
Schlussbilanz nicht möglich war.  

Nach dem Scheitern der Erstellung der Schlussbilanz stellte es sich als sehr 
förderlich heraus, dass im Aktionsplan eine externe Evaluation aufgenommen 
worden war. Das im VENRO-Vorstand für die AG Behinderung verantwortli-
che Vorstandsmitglied machte bei der Sitzung der VENRO-AG am 15.05.2013 
das Angebot, sich als Mitglied des Beirats von DEval für eine Evaluierung ein-
zusetzen. Die VENRO-AG begrüßte diesen Vorschlag (Pr24, S. 3). Mit Schrei-
ben vom 21.07.2015 an den Geschäftsführer von DEval setzte sich VENRO 
nachdrücklich und erfolgreich für die Aufnahme der Evaluierung des Aktions-
plans in das Arbeitsprogramm ein (Sch9).  

Diese externe und unabhängige Evaluierung erfolgte in den Jahren 2016-
2017 und bildet die konkrete Umsetzung der UN-BRK in der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit bislang am besten und umfassendsten ab.  

8.3.3 Umsetzung Inklusionsstrategie 

Die Inklusionsstrategie wurde zwar im Dezember 2019 veröffentlicht, enthielt 
aber keine Umsetzungsplanung, die eine Empfehlung aus der DEval-Evaluation 
war und auch seitens der Zivilgesellschaft im Erarbeitungsprozess immer wie-
der eingefordert worden war (BMZ 2019). 

Sich zum Teil zeitlich überschneidend hatte der Reformprozess BMZ 2030 
begonnen, der eine konkret auf die Inklusionsstrategie fokussierte Umsetzungs-
planung verhinderte, da Inklusion gemeinsam mit den Themen Menschenrechte 
und Geschlechtergleichstellung zum Qualitätsmerkmal avancierte, zum „Güte-
siegel“ der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, das in allen Vorhaben zu 
berücksichtigen sei. Für die praktische Umsetzung sollten, wie bereits erwähnt, 
Leistungsprofile erarbeitet werden. Die Erstellung des Leistungsprofils zum 
Thema Inklusion verzögerte sich allerdings, so dass dieses im April 2022 immer 
noch nicht erstellt worden war. Zwischenzeitlich war die Leitung nach der Bun-
destagswahl 2021 neu besetzt worden. Nach Auskunft aus dem BMZ im April 
2022 wird die Erstellung aufgrund der neuen Schwerpunktsetzung der neuen 
Ministerin Svenja Schulze zurückgestellt,  
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„um keine parallelen Dokumente zu erstellen, die sich nicht aufeinander 
beziehen können“ (E6, S.1).  

Weiter wird in dieser E-Mail versichert, dass bei der Erstellung strategischer 
Dokumente zur feministischen Entwicklungspolitik natürlich ein inklusives, in-
tersektionales Verständnis zugrunde gelegt werde und dass die Zivilgesellschaft 
informiert werde, sobald das BMZ am Leistungsprofil arbeite (ebd.). 

8.4 Umsetzung von Inklusion in übersektoralen und 
Sektorkonzepten (Kategorie 4) 

8.4.1 BMZ-2030: Kernthemenstrategien 

Als erste Kernthemenstrategie wurde im Mai 2021 die Strategie „Eine Welt 
ohne Hunger“ veröffentlicht. Das Kernthema beinhaltete die so genannten Ak-
tionsfelder Ernährungssicherung, Ländliche Entwicklung und Landwirtschaft 
(einschl. Bodenschutz). Neben der Nennung von Inklusion als Qualitätsmerkmal 
schrieb das BMZ  

„Das BMZ steht für einen Entwicklungsansatz, der soziale, ökologische, 
ökonomische und politisch-institutionelle Aspekte sowie Menschen-
rechte, Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion von Menschen mit Be-
hinderungen integriert“ (BMZ 2021b:12). 

An anderer Stelle führte das BMZ aus, dass die Gütesiegel querschnittsmäßig 
berücksichtigt und in die unterschiedlichen Ansätze integriert werden müssten 
(vgl. BMZ 2021b:15).  

„Bei der Gestaltung von Maßnahmen setzen wir auf einen rechtebasier-
ten Ansatz und legen vorrangig Augenmerk auf benachteiligte und vul-
nerable Personen und Gruppen, z. B. indem gezielt die ärmsten Haus-
halte, Frauen im reproduktiven Alter, Schwangere, stillende Frauen, 
Menschen mit Behinderungen, Mütter und Kleinkinder anvisiert werden, 
oder Menschen im Krisenkontext“ (BMZ 2021b:18).  

Trotz diesem rechtebasierten Anspruch und dem Verweis auf das Qualitäts-
merkmal enthielt die Kernstrategie keine Ausführungen dazu, wie Menschen 
mit Behinderungen konkret erreicht werden sollten. Die Ernsthaftigkeit wird 
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weiter infrage gestellt, da bei der Erfolgsbewertung die formulierten Indikatoren 
nicht nach Behinderung disaggregiert werden sollten, sondern lediglich nach 
Gender und nach Altersgruppen, um Aussagen zum Thema Jugendbeschäfti-
gung zu erhalten (BMZ 2021b:29). 

Im Juni 2021 erfolgte die Veröffentlichung der Kernthemenstrategie zu 
„Verantwortung für unseren Planeten – Klima und Energie“. Dieses Kernthema 
beinhaltete die Aktionsfelder Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, 
Erneuerbare Energie und Energieeffizienz sowie Nachhaltige Stadtentwicklung. 
So enthielt die Strategie zwar den Bezug auf die Qualitätsmerkmale, die im ge-
samten Kernthema zu berücksichtigen seien, wie das Qualitätsmerkmal Inklu-
sion. Im gesamten Text fand sich aber nicht ein einziges Mal die Benennung 
von Menschen mit Behinderungen. Im Glossar wurde Inklusion wie folgt defi-
niert:  

„Der Begriff Inklusion beschreibt den Einschluss bzw. die Einbeziehung 
von Menschen in die Gesellschaft“ (BMZ 2021c:33).  

Auch bei der Erfolgsbewertung überrascht es wenig, dass nicht nach Behinde-
rung disaggregiert werden sollte. Stattdessen hieß es:  

„Wo sinnvoll und möglich, sollen Daten nach wichtigen Merkmalen wie 
Alter, Geschlecht und Armutsstatus disaggregiert erhoben werden“ 
(BMZ 2021c:32). 

Die Nutzung von Indikatoren ist ein wesentliches Mittel, um zu überprüfen, 
ob die intendierten Wirkungen tatsächlich erreicht worden sind. Wenn diese 
nach spezifischen Zielgruppen disaggregiert erhoben werden, kann damit über-
prüft werden, ob z.B. besonders benachteiligte Gruppen erreicht wurden. Der 
Verzicht auf die Aufschlüsselung nach Behinderung in beiden Kernthemenstra-
tegien deutet darauf hin, dass die Messung der Erreichung dieser Zielgruppe 
nicht als relevant betrachtet worden war. Zudem wirft die Definition von Inklu-
sion in der Kernthemenstrategie „Verantwortung für unseren Planeten – Klima 
und Energie“ die Frage auf, ob diese Menschen mit Behinderungen beinhaltet?  

Gleichzeitig ist festzustellen, dass beide Kernthemenstrategien deutliche Be-
züge zu den SDGs und den Nachhaltigkeitszielen der Bundesregierung beinhal-
ten, es aber nicht deutlich wird, wie der übergreifende Anspruch „Niemanden 
zurückzulassen“ tatsächlich umgesetzt werden soll. 
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8.4.2 Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 

Wie auch in den oben erwähnten Kernthemenstrategien wird kein Indikator der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie nach Behinderung disaggregiert. Auch ist 
kein einzelner Indikator zum Thema Behinderung erarbeitet worden (vgl. Die 
Bundesregierung 2016; Die Bundesregierung 2021). Die Aufnahme der Auf-
schlüsselung nach Behinderung wurde von zivilgesellschaftlicher Seite ver-
schiedene Male vergeblich vorgeschlagen und angemahnt (St4; Kom1; Po2).  

In den alle zwei Jahre seitens des Statistischen Bundesamtes veröffentlichten 
Indikatorenberichten zur Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die den Umset-
zungsstand widerspiegeln, existiert nach wie vor keine Disaggregierung zum 
Thema Behinderung (Statistisches Bundesamt 2021), so dass der in der Strategie 
wiederholte Anspruch „Niemanden zurückzulassen“ lediglich als Lippenbe-
kenntnis erscheint. 

8.5 Interpretation der Ergebnisse 

Die Ergebnisse bestätigen die erste Arbeitshypothese, dass die Aktivitäten der 
„VENRO-AG Behinderung und Entwicklung“ als zivilgesellschaftlicher Akteur 
ein wesentlicher Faktor war, der zu einer verstärkten Wahrnehmung und Be-
rücksichtigung von Menschen mit Behinderungen in der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit beigetragen hat. Zum Ende des letzten Jahrtausends wa-
ren Menschen mit Behinderungen noch nicht in strategischen und konzeptionel-
len Papieren des Ministeriums sichtbar und wurden seitens des Ministeriums als 
„nicht prioritäre Zielgruppe“ bezeichnet. Zudem wurde ihre Berücksichtigung 
noch nicht als menschenrechtlich relevant angesehen. Es war noch kein Be-
wusstsein im BMZ vorhanden, dass die bis dahin verabschiedeten Menschen-
rechtsverträge auch für Menschen mit Behinderungen gelten. In zahlreichen 
Stellungnahmen und Konzeptpapieren wies die VENRO-AG auf die Geltung 
der Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen hin. Gleichzeitig wurde 
in diesen Dokumenten die entwicklungspolitische Bedeutung von Menschen mit 
Behinderungen, auch zu den Themen Armutsbekämpfung, Bildung, Gesund-
heit, Arbeit, Ernährung, dargestellt. 

Aus den analysierten Dokumenten geht hervor, wie wichtig es war, Men-
schen mit Behinderungen in strategischen Papieren des BMZ sichtbar zu ma-
chen, wie auch die Entwicklung eines eigenen Konzepts zur Berücksichtigung 
von Menschen mit Behinderungen. Diese Bemühungen waren nach einer inten-
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siven Arbeit durch die Erstellung von Konzept- und Positionspapieren sowie 
Veröffentlichungen, Gesprächen mit dem BMZ und Bundestagsabgeordneten 
und Termine im relevanten Bundestagsausschuss erfolgreich und führten 2006 
zu der Veröffentlichung des „Politikpapiers Behinderung und Entwicklung“. 
Dieses stellte einen Meilenstein dar, da es das erste Politikpapier zum Thema 
Menschen mit Behinderungen war, das das BMZ seit seinem Bestehen 1961 
veröffentlicht hatte. Es brauchte somit 45 Jahre, bevor das BMZ das Thema Be-
hinderung in einer eigenen Veröffentlichung aufnahm. Inhaltlich fanden sich 
viele Forderungen aus den Dokumenten der VENRO-AG wieder. So verpflich-
tete sich das BMZ darin endlich zu einem menschenrechtlich basierten Entwick-
lungsansatz und erkannte damit die Menschenrechte auch für Menschen mit Be-
hinderungen als entwicklungsrelevant an.  

Neben der politischen Arbeit für das „Politikpapier Behinderung und Ent-
wicklung“ hat die VENRO-AG dazu beigetragen (durch Positionspapiere, Ver-
öffentlichungen, Teilnahme an Dialog- und Austauschformaten), dass das 
Thema Behinderung in strategischen und politischen Papieren des BMZ aufge-
nommen und Menschen mit Behinderungen dadurch als entwicklungspolitische 
Zielgruppe sichtbar wurden. Als neuer entwicklungspolitischer Akteur wurde 
sie, meist als AG, manchmal auch vertreten durch Mitgliedsorganisationen, in 
den Konsultationsprozess zu strategischen Papieren des BMZ eingeladen. Als 
Beispiel seien hier als thematisch wichtigste Strategien die BMZ-Sektorstrategie 
Soziale Sicherung, das übersektorale Menschenrechtskonzept und die Bildungs-
strategie genannt sowie die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie als ressortüber-
greifende Strategie der Bundesregierung. 

Das Sektorkonzept Soziale Sicherung enthielt einen deutlichen Bezug zum 
Politikpapier und wurde in einem Zeitraum erstellt, in dem die Bundesregierung 
die UN-BRK noch nicht ratifiziert hatte. Alle anderen genannten Sektorkon-
zepte sind nach Ratifizierung der UN-BRK erstellt worden. Auf der einen Seite 
hat vermutlich die Lobbyarbeit der VENRO-AG dazu beigetragen, dass Men-
schen mit Behinderungen aufgenommen wurden; andererseits kann auch die 
vertragliche Verpflichtung aus der UN-BRK zu einer Aufnahme beigetragen ha-
ben.  

Das BMZ hatte nach der Verabschiedung der UN-BRK eine Studie in Auf-
trag gegeben mit dem Ziel zu erarbeiten, was Art. 32 der UN-BRK für die deut-
sche Entwicklungszusammenarbeit bedeutet (s. Kapitel 8.1.2). Eine der Emp-
fehlungen war die Aufnahme des Themas Behinderung in strategische Papiere 
des BMZ. Diese Studie kann als ein wichtiger Faktor staatlichen Handelns be-
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trachtet werden, da aus den Empfehlungen, die aufgenommen wurden, weitere 
wichtige Gremien und Initiativen entstanden, die das Thema in der staatlichen 
Entwicklungszusammenarbeit weiterbeförderten. So wurde bei der GIZ (vor-
mals GTZ) ein Sektorvorhaben Inklusion eingerichtet, das nicht nur eine Bera-
tungsfunktion beinhaltete, sondern das BMZ auch fachlich unterstützte. Die 
zweite Empfehlung, die aus der Studie umgesetzt wurde, war die Einrichtung 
eines Runden Tisches, der die unterschiedlichen entwicklungsrelevanten Ak-
teure zusammenbrachte. Wichtigstes Ergebnis der verschiedenen Sitzungen des 
Runden Tisches war die Zusage der Erstellung eines Aktionsplans. Mit dem 
Runden Tisch bot das BMZ eine Austausch- und Diskussionsplattform und er-
möglichte einen demokratischen und offenen Prozess, was als sehr positiv zu 
bewerten ist. Gleichzeitig geht aus den analysierten Dokumenten aber hervor, 
dass sich in den Sitzungen insbesondere die Vertreter*innen der VENRO-AG 
für einen Aktionsplan bzw. eine Strategie stark machten und diese einforderten. 
Als wichtiger Faktor dürfte eine Rolle gespielt haben, dass das BMZ zum Run-
den Tisch die verantwortliche Staatssekretärin eingeladen hatte, an die der 
Wunsch durch einzelne Teilnehmer*innen der VENRO-AG nach einem Akti-
onsplan oder Strategie direkt herangetragen werden konnte. Als Resümee kann 
daher bezüglich der zweiten Arbeitshypothese festgestellt werden, dass die UN-
BRK zu einer stärkeren Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen 
beigetragen hat. 

Die Ergebnisse der dritten Arbeitshypothese zeigen, dass die Aktivitäten der 
VENRO-AG ein wichtiger Faktor für die Umsetzung der UN-BRK durch das 
BMZ waren, weil sie sich nicht nur für einen Aktionsplan eingesetzt, sondern 
gleich nach Verabschiedung der UN-BRK auf Ebene der Vereinten Nationen 
für eine Umsetzung in Deutschland auf vielfältige Weise engagiert hatte.  

Die VENRO-AG war nach dem Beschluss der Erstellung eines Aktionsplans 
in die Erarbeitung mit einbezogen, hatte aber ein stärkeres Ergebnis erwartet. 
Im Rahmen ihrer Partizipations- und Austauschmöglichkeiten begleitete die AG 
die Umsetzung des Aktionsplans. Als ein starker Hebel stellte sich die von zi-
vilgesellschaftlicher Seite geforderte und dann auch im Aktionsplan aufgenom-
mene Forderung nach einer externen Evaluierung heraus. Die DEval-Evaluie-
rung zeigte die Lücken des Aktionsplans in der Umsetzung einer menschen-
rechtsbasierten Entwicklungszusammenarbeit auf.  

Die Ergebnisse dieser Evaluierung bildeten die Basis für die weitere politi-
sche Arbeit der VENRO-AG für die Erstellung einer Inklusionsstrategie. 
Gleichzeitig war aber auch im BMZ die Bereitschaft vorhanden, nach dem Aus-
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laufen des Aktionsplans eine weitere Strategie zu erstellen. Diese wurde im De-
zember 2019 veröffentlicht. Dem Expert*innenrat, der die Erstellung der Stra-
tegie begleitete, gehörten auch Mitglieder der VENRO-AG an. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Aktivitäten der VENRO-AG, 
zum Teil durch Mitgliedsorganisationen vertreten, ein relevanter Faktor war, der 
zu einer veränderten Politik des BMZ in Bezug auf Menschen mit Behinderun-
gen beigetragen hat. Dies betrifft die Anerkennung als entwicklungspolitisches 
und menschenrechtliches Thema, wie auch die Umsetzung der politischen Com-
mitments in die Praxis. In den ersten Jahren des neuen Jahrtausends hat die 
VENRO-AG mit ihren Aktivitäten und letztlich mit dem „Politikpapier Behin-
derung und Entwicklung“ für eine menschenrechtliche Anerkennung durch das 
BMZ den Boden bereitet. Unterstützend kam die Verabschiedung der UN-BRK 
und Ratifizierung durch die Bundesregierung hinzu. Diese war für den BMZ-
Aktionsplan eine wichtige Grundlage und hat dazu geführt, dass das Thema 
Menschen mit Behinderungen in deutlich mehr strategischen Papieren des BMZ 
aufgenommen worden war.  

Damit sind die in den Arbeitshypothesen dargestellten Fragen bearbeitet 
worden, welche Faktoren für die Veränderungsprozesse innerhalb der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit die maßgeblichen waren. Es ist damit aber noch 
nicht die Frage beantwortet, ob die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
tatsächlich zu einem „Gütesiegel“ der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
geworden ist. Zur Beantwortung dieser Frage soll im Folgenden auf die Ergeb-
nisse der DEval-Evaluierung des Aktionsplans zurückgegriffen werden.  
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9 Status quo der Umsetzung einer inklusiven 
Entwicklungszusammenarbeit  

9.1 Ergebnisse der Umsetzung des Aktionsplans 

Die Ergebnisse der Evaluierung des Aktionsplans wurden von DEval im Herbst 
2017 vorgelegt und geben nach wie vor den besten Einblick in die konkrete Um-
setzung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit. 

Die DEval-Evaluierung hatte zum einen das Ziel zu untersuchen, inwieweit 
es durch den Aktionsplan gelungen war, die systematische Verankerung von In-
klusion in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit voranzubringen und in 
einer summativen Bewertung zu überprüfen, inwieweit der Aktionsplan seine 
Ziele erreicht hatte. Gleichzeitig sollten daraus aber auch Empfehlungen abge-
leitet werden, die in die Fortschreibung bzw. Neuentwicklung des Aktionsplans 
ab 2018 einfließen sollten (zwischenzeitlich hatte das BMZ die Laufzeit des Ak-
tionsplans um zwei Jahre bis 2017 verlängert). 

Zur Beurteilung der Zielerreichung und der Wirksamkeit nutzte das DEval 
die Evaluierungskriterien des Ausschusses für Entwicklung der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OEDC-DAC). Da diese aber 
für die Bewertung eines menschenrechtlichen Aktionsplans nicht ausreichend 
waren, wurde der Referenzrahmen um die normativen Vorgaben und Prinzipien 
der UN-BRK erweitert (DEval 2017).  

Die Evaluation ergab die folgenden zentralen Ergebnisse:  
Das Ziel des Aktionsplans, eine systematische, querschnittsmäßige Veran-

kerung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der deutschen Ent-
wicklungspolitik sicherzustellen, wurde nur in einem niedrigen bis moderaten 
Maß erreicht. DEval kam auch zu dem Ergebnis, dass diese Zielformulierung 
angesichts des ursprünglich anvisierten Drei-Jahreszeitraums für die Umsetzung 
des Aktionsplans und der unzureichenden Ausstattung mit finanziellen und per-
sonellen Ressourcen zu ambitioniert war.  

Die Umsetzung innerhalb der strategischen Ziele war unterschiedlich: So 
konnten die Maßnahmen zum beispielhaften Vorgehen in der eigenen Organi-
sation (Strategisches Ziel 1) in moderatem bis hohem Maße umgesetzt werden.  

Die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen in den Part-
nerländern (Strategisches Ziel 2), das Kernstück des Aktionsplans, wurde hin-
gegen nur in einem niedrigen bis moderaten Maß erreicht. Das BMZ hatte für 
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die Umsetzung des Aktionsplans keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt, die für 
Inklusionsvorhaben der technischen und finanziellen Zusammenarbeit hätten 
eingesetzt werden können, wodurch die Bereitschaft, das Thema Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen in Vorhaben systematisch zu bearbeiten, erheb-
lich eingeschränkt wurde. Auch die Maßnahmen des Strategischen Ziels 3, das 
die Inklusion durch eine verbesserte Kooperation auf der nationalen, regionalen 
und internationalen Ebene stärken sollte, wurden nur in einem niedrigen bis mo-
deraten Maß umgesetzt (vgl. DEval 2017).  

Der Aktionsplan war nicht als eine systematisch ausgearbeitete Strategie er-
stellt worden, in der im Sinne eines Wirkungsgefüges Ziele der mittleren Ebene 
und die entsprechenden Aktivitäten aus übergeordneten Zielsetzungen abgelei-
tet wurden. In den erwarteten Ergebnissen und übergreifenden Zielen war zwar 
ein solches Zusammenspiel erkennbar, eine strategische Ausrichtung erfolgte 
aufgrund der realistischen Einschätzung aktueller Potenziale zur Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen nicht. Daher knüpften einige Maßnahmen an be-
reits laufende Aktivitäten an, waren also keine neuen Vorhaben. Diesem Vorge-
hen lag die Absicht zugrunde (nach dem Verständnis des Evaluierungsteams), 
solche Akteure innerhalb der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit in die 
Umsetzung des Aktionsplans einzubeziehen, die zum damaligen Zeitpunkt of-
fen und bereit waren, sich in ihrem Verantwortungsbereich für eine inklusive 
Gestaltung von Vorhaben zu engagieren. Diese pragmatische Herangehens-
weise ging aber zu Lasten einer systematischen Verankerung (mangelnde Kon-
sistenz in der Ziel- und Maßnahmenformulierung bzw. in der Zuordnung von 
Maßnahmen zu Handlungsfeldern). Die Fokussierung auf konkrete Maßnahmen 
barg auch das Problem, dass aufgrund der geringen Steuerungskapazitäten die 
Verknüpfung zwischen den verschiedenen Zielebenen nicht systematisch bear-
beitet wurde. Das Monitoring konzentrierte sich weitgehend auf die Durchfüh-
rung der einzelnen Maßnahmen. DEval kam entsprechend zum Ergebnis, dass 
der Aktionsplan ein „Konglomerat konkreter inklusionsbezogener Maßnahmen“ 
(DEval 2017: 104) darstellte. Dennoch war dieses Vorgehen nach der Einschät-
zung durch DEval angesichts der eingesetzten geringen personellen und finan-
ziellen Mittel angemessen. Dies hatte aber als Ergebnis zur Folge, dass dem 
Mainstreaming, also der systematischen Verankerung von Inklusion in der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit, insgesamt eine zu geringe Bedeutung zu-
kam.  

Die Evaluation ergab als abschließendes Ergebnis, dass der Grad der Zieler-
reichung im Sinne der Verankerung von Inklusion in der deutschen EZ insge-
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samt als niedrig zu bewerten sei, obwohl das BMZ 2013 einen Leitfaden zur 
Berücksichtigung von menschenrechtlichen Standards und Prinzipien, bei der 
Erstellung von Programmvorschlägen der Deutschen Technischen und Finanzi-
ellen Zusammenarbeit veröffentlicht hatte (BMZ 2013b).  

Zudem sei aufgrund eines fehlenden Kennzeichnungssystems auch nicht 
feststellbar, welche Vorhaben als inklusiv zu bewerten seien bzw. es sei keine 
Aussage darüber möglich, in wie vielen Vorhaben Menschen mit Behinderun-
gen inklusiv berücksichtigt würden. Gemäß den Ergebnissen von DEval „ist bis-
lang nicht definiert, welche Kriterien ein Vorhaben erfüllen müsste, um als in-
klusiv zu gelten (…)“ (DEval 2017:54). Um festzustellen, wie viele Vorhaben 
der Technischen Zusammenarbeit die Inklusion von Menschen mit Behinderun-
gen berücksichtigen, wurden von der GIZ 2015 beauftragte TZ-Vorhaben auf 
ihren Inklusionsbezug hin untersucht. Es wurde der Anteil der Programmvor-
schläge (PV) ermittelt, in denen Menschen mit Behinderungen erwähnt wurden. 
„Dabei muss betont werden, dass „die Erwähnung von Menschen mit Behinde-
rungen im PV“ ein äußerst schwacher Indikator für „Inklusivität“ ist – solange 
sie nicht mit einer Verankerung auf Indikatorenebene einhergeht, kann sie in der 
anschließenden Umsetzung ohne jegliche Konsequenz für die De-facto-Inklusi-
vität bleiben (Interview 23)“ (DEval 2017:54). Innerhalb der repräsentativen 
Zufallsstichprobe wiesen lediglich vier Vorhaben, dies entspricht 6,45%, einen 
Inklusionsbezug auf. Überdies bedeutet der benutzte Indikator „Nennung von 
Menschen mit Behinderungen“ nicht, dass von inklusiven Vorhaben gesprochen 
werden kann, da „das Fehlen behinderungsspezifischer Indikatoren in allen vier 
Vorhaben die inklusive Ausgestaltung der Vorhaben während der Umsetzung 
nicht zwingend notwendig macht“ (DEval 2017:54).  

Hinzu kommt eine noch nicht ausreichend angepasste Ausgestaltung der 
Auftrags- und Durchführungsvereinbarungen zwischen dem BMZ und der GIZ 
und KfW als durchführende Organisationen der Vorhaben der staatlichen Ent-
wicklungszusammenarbeit.  

Mit den Sektorkonzepten schafft das BMZ eigentlich verbindliche Vorgaben 
für seine Durchführungsorganisationen, die diese in den von ihnen durchgeführ-
ten Vorhaben verpflichtet sind umzusetzen. Im Falle der Technischen Zusam-
menarbeit, die durch die GIZ umgesetzt wird, bestätigt die GIZ in einem „Tes-
tat“, dass die Vorgaben seitens des BMZ umgesetzt werden, so dass eine Ein-
zelfallprüfung nicht notwendig ist. „Insbesondere für differenziertere Vorgaben, 
etwa zu Inklusionsaspekten, fehlt es jedoch an Mechanismen, um diese Verbind-
lichkeit in der Umsetzung sicherzustellen. So wird im Rahmen der Zustimmung 
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zur Angebotskonzeption (ZAK) der GIZ üblicherweise nicht abgefragt, wie die 
Betroffenheit von Menschen mit Behinderungen bzw. die Potenziale zur Förde-
rung von Inklusion während der Prüfmission bearbeitet wurden und ob bzw. wie 
diese Aspekte in die Vorhabens-konzeption Eingang gefunden haben“ (DEval 
2017:53). Aufgrund des Testats wird von verantwortlichen Referent*innen im 
BMZ daher nicht erwartet, Programmvorschläge dahingehend zu überprüfen, ob 
in diesen die Belange von Menschen mit Behinderungen tatsächlich berücksich-
tigt worden sind (DEval 2017:51).  

Die bei der KfW angesiedelte Finanzielle Zusammenarbeit hat zwei Verfah-
ren entwickelt, in denen die verschiedenen Vorgaben des BMZ gebündelt wer-
den. Dies sind die „Zielgruppen- und Betroffenen-Analyse“ (ZGBA) und die 
„Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung“ (USVP). Die ZGBA wird für alle 
Vorhaben der Finanziellen Zusammenarbeit durchgeführt und beinhaltet auch 
Prüffragen zu Menschen mit Behinderungen. „Diese sind allerdings in den ‚De-
tailfragen‘ enthalten, die laut Instrument lediglich dann abgefragt werden, wenn 
sie für den jeweiligen ‚Einzelfall relevant‘ sind (KfW, 2013)“ (DEval 2017:57). 
Trotz dieses vorhandenen Instruments kann nicht sichergestellt werden, dass 
Menschen mit Behinderungen in ausreichendem Maße berücksichtigt werden, 
da die Handhabung der ZGBA nach den DEval-Ergebnissen unterschiedlich er-
folgt und auf persönliche Präferenzen der Projektverantwortlichen hindeutet. 

Auch im zweiten Standardverfahren wird auf die BMZ-Vorgaben zu Men-
schenrechten verwiesen und Menschen mit Behinderungen sind als vulnerable 
Gruppe mit erfasst. Auch muss die Beteiligung der Betroffenen während der 
USVP dokumentiert werden. „Da jedoch weder nach unterschiedlichen Bevöl-
kerungsgruppen differenziert wird noch Kriterien für die Qualität der Beteili-
gung eindeutig festgelegt werden (KfW, 2016a), ist fraglich, ob hiermit in FZ-
Vorhaben eine substantielle Partizipation von Menschen mit Behinderungen 
und ihren Selbstvertretungsorganisationen sichergestellt ist“ (DEVal 2017:57). 
Auch in der Finanziellen Zusammenarbeit hängt die Berücksichtigung der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen stark vom persönlichen Interesse und 
Engagement der Projektverantwortlichen ab. DEval kommt zu dem abschlie-
ßenden Ergebnis, dass eine Berücksichtigung in Standardverfahren zwar aufge-
nommen, die Wirksamkeit im Hinblick auf die Inklusion von Menschen mit Be-
hinderungen aber bislang nicht überprüft worden ist (DEVal 2017:58). In Bezug 
auf die operative Umsetzung durch die beiden Durchführungsorganisationen 
stellt DEval daher ernüchternd fest: „Mechanismen, die Verbindlichkeit für In-
klusion schaffen, fehlten über alle Phasen des Auftragsmanagementprozesses 
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hinweg – in der Planung, Prüfung und Umsetzung sowie im Monitoring und in 
der Evaluierung von Vorhaben. (...) Auch ein Ansatz zur Erfassung der inklusi-
ven Ausgestaltung von Vorhaben wurde bislang nicht erarbeitet“ (DEval 
2017:58), wodurch keine Aussagen bezüglich des Beitrags der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit zur Inklusion von Menschen mit Behinderung mög-
lich sind. 

„Im Laufe der Evaluierung wurde deutlich, dass die Durchführungsorgani-
sationen die Hauptverantwortung für die Umsetzung von Inklusion dem Auf-
traggeber BMZ zuschreiben. Dies entspricht zu großen Teilen der Logik des 
Auftragnehmer-Auftraggeber-Verhältnisses. Jedoch muss auch betont werden, 
dass eine einseitige Verantwortungszuschreibung die Tatsache verschleiert, dass 
ein Auftrag zur Berücksichtigung von Inklusion bereits auf übergreifender 
Ebene, etwa durch die BMZ-Strategie Menschenrechte in der deutschen EZ 
(2011) gegeben ist. Die Verbindlichkeit menschenrechtlicher Vorgaben ist also 
bereits klar geregelt, doch mangelt es an der konsequenten Umsetzung. Vor dem 
Hintergrund der unterschiedlichen Rollen ist eine gemeinsame Verantwortungs-
übernahme aller Akteure daher wichtig, um MmB sowohl auf der strategischen 
als auch auf der operativen Ebene zu berücksichtigen“ (DEval 2017:59).  

Das DEval resümiert, dass Deutschland von einer inklusiven Ausgestaltung 
aller Entwicklungsmaßnahmen noch weit entfernt ist, wie auch der UN-
Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in seinen Emp-
fehlungen nach Vorlage des ersten Staatenberichts fordert und dass trotz des 
völkerrechtlich verbindlichen Charakters der Konvention wenig verbindlicher 
Umsetzungswillen zu erkennen ist (United Nations 2015b).  

Mehr Verbindlichkeit wurde vom BMZ in seiner Stellungnahme nach Vor-
liegen des Evaluationsberichts zugesagt. Diese sollte mit der zu erarbeitenden 
Inklusionsstrategie erreicht werden, die das Ziel verfolgen sollte, eine verstärkte 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der deutschen Entwicklungszu-
sammenarbeit zu erreichen. Weiterhin wurden zusätzliche finanzielle und per-
sonelle Mittel für die Umsetzung zugesagt, wie auch die Bereitschaft, die Ein-
führung einer Kennung (OECD-DAC-Markers) zu unterstützen, um Maßnah-
men zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen systematisch erfassen zu 
können. Bezüglich der DEval-Empfehlung, eine interne Steuerungsstruktur zu 
schaffen, legte sich das BMZ nicht fest und sagte lediglich zu, die Einführung 
einer solchen im Prozess der Erarbeitung der Inklusionsstrategie zu erörtern. 

Wie bereits weiter oben dargelegt, wurde die Inklusionsstrategie zwar im 
Dezember 2019 veröffentlicht. Allerdings ist bislang keine Umsetzungsplanung 
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erfolgt, die zu einer Stärkung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
in der Entwicklungszusammenarbeit beitragen würde, so dass davon ausgegan-
gen werden kann, dass die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in deut-
schen Entwicklungsvorhaben nicht wesentlich vorangeschritten ist.  

Die von DEval empfohlene Einführung einer Kennung auf Basis des OECD-
DAC-Markers wurde in der Inklusionsstrategie als prüfend in Aussicht gestellt. 
„Nach Vorlage der Leitlinien der OECD zur Anwendung der Kennung, wird das 
BMZ prüfen, ob diese für die deutsche EZ operationalisiert werden können“ 
(BMZ 2019:12). Die Leitlinien der OECD wurden im Dezember 2020 veröf-
fentlicht (OECD 2020), ohne dass eine Umsetzung in der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit erfolgt ist. Damit ist bislang auch kein weiteres Instru-
ment verfügbar, das die Verbindlichkeit der Inklusion in Entwicklungsvorhaben 
erhöhen würde. 

Mit der fehlenden Umsetzungsplanung der Inklusionsstrategie kann davon 
ausgegangen werden, dass die in der Evaluierung festgestellten Mängel weiter-
hin bestehen. So existiert nach wie vor keine Steuerungsstruktur, die andere Re-
ferate verantwortlich in das Mainstreaming von Inklusion einbeziehen würde. 
Dies erfordert einen Änderungsprozess im BMZ, um die Verantwortlichkeiten 
im strukturellen Aufbau des Ministeriums anders zu verteilen bzw. zuzuweisen. 
Vor der Ratifikation der Konvention war ein Referat für Menschen mit Behin-
derungen zuständig. Mit dem aus der Konvention erwachsenen Erfordernis des 
Mainstreamings sollten sich die Verantwortlichkeiten auf viele verschiedene 
Referate verteilen. So würde z.B. das Bildungsreferat verantwortlich für die 
Umsetzung von inklusiven Bildungsvorhaben, das Referat Gesundheit für in-
klusive Vorhaben im Bereich Gesundheit, das Referat Stadtentwicklung für in-
klusive Stadtentwicklungsvorhaben, usw.  

Der 2013 verabschiedete Aktionsplan zielte darauf ab, die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
querschnittsmäßig zu verankern. Nach den Ergebnissen der Evaluierung des Ak-
tionsplans hat sich im BMZ strukturell nichts verändert. Die Inklusion ist nach 
wie vor beim Referat Menschenrechte angesiedelt – andere Referate fühlen sich 
für das Thema wenig verantwortlich (vgl. DEval 2017). Es ist davon auszuge-
hen, dass dies auch bis April 2022 noch der Fall ist.  
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9.2 Konzeptionelle Umsetzung 

Die fehlende Entwicklung von Kriterien für inklusive Vorhaben weist auf ein 
weiteres Defizit hin, das bislang zu wenig bearbeitet wurde. Bereits im 2006 
veröffentlichten Politikpapier verpflichtete sich das BMZ zu einem neuen „men-
schenrechtlich orientierten, inklusivem Entwicklungsansatz“ (BMZ-Politik-
papier 2006: 10). Die Umsetzung sollte mittels des so genannten twin track ap-
proach (dieser Ansatz war zu diesem Zeitpunkt der in der internationalen Ent-
wicklungszusammenarbeit gängige Ansatz und ist es auch heute noch) erfolgen. 
„Dieser Ansatz enthält eine Kombination aus ‚Disability Mainstreaming‘ in be-
stehende Verfahren und Strukturen als auch spezifische Maßnahmen zum ‚Em-
powerment‘ von Menschen mit Behinderungen“ (BMZ 2019:8). Der twin track 
approach ist aber bislang nicht weiter konkretisiert worden, obwohl der mit der 
Konvention verbundene Paradigmenwechsel ein ausformuliertes Konzept erfor-
dert, das aufzeigt, wie inklusive Entwicklungsvorhaben aussehen können und 
welchen Kriterien sie genügen müssen (vgl. Weigt 2010:8).  

Langjährige Erfahrungen in der Förderung von Menschen mit Behinderun-
gen sind weder in den Aktionsplan noch in die Inklusionsstrategie eingeflossen. 
Dies mag daran liegen, dass das BMZ bis dato wenig eigene Projekte für Men-
schen mit Behinderungen im Rahmen der staatlichen Entwicklungszusammen-
arbeit durchgeführt hatte. In der Arbeit von behinderungsspezifischen nicht-
staatlichen Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit war bei vielen seit 
Langem (allerdings auch in unterschiedlichem Maße) ein grundlegender Wech-
sel hin zu gemeindebasierten Ansätzen, der Community Based Rehabilitation 
(CBR), erfolgt. Diese grundlegende konzeptionelle Veränderung basierte auf 
den Erfahrungen internationaler Organisationen, insbesondere der WHO, dass 
die Förderung von Menschen mit Behinderungen in Sondereinrichtungen kein 
Ansatz war, der für die Länder des Globalen Südens geeignet war.  

Community Based Rehabilitation bestimmte die internationale Arbeit für 
Menschen mit Behinderungen seit den 1980/1990-er Jahren, war in vielen Län-
dern als eine nationale Strategie umgesetzt worden und wurde von der WHO 
nach dem Inkrafttreten der UN-BRK zu einem Ansatz weiterentwickelt, der eine 
inklusive Entwicklung ermöglichen sollte (Community Based Inclusive Devel-
opment – CBID). Der CBR-Ansatz enthielt bereits Elemente, wie z.B. eine ge-
meinsame (inklusive) Beschulung vor Ort oder inklusive Arbeit bei den lokalen 
Handwerksbetrieben möglich ist (WHO 2017b; IDDC 2012).  
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Das Konzept und die Erfahrungen von CBR oder CBID fanden weder im 
Aktionsplan noch in der Inklusionsstrategie Erwähnung, obwohl das CBR-
Konzept in vielen Positionspapieren und Stellungnahmen seitens der Zivilge-
sellschaft enthalten war. So blieben und bleiben diese fachlichen Erfahrungen 
ungenutzt. Der geringe Aufbau von Inklusions-Expertise wird auch von den Er-
gebnissen der DEval-Evaluierung unterstrichen, die festgestellt hat, dass es trotz 
der Verankerung im Aktionsplan nicht gelungen war, ein praktisches Erfah-
rungswissen aufzubauen, was für die fachliche Umsetzung von Art. 32 hätte ge-
nutzt werden können.  
  



 127 

10 Konsequenzen aus der Analyse 

Die bisherigen Ergebnisse zeigen sehr deutlich, dass in der Umsetzung einer 
inklusiven Entwicklungszusammenarbeit noch erhebliche Lücken bestehen. 
Obwohl mit der Erstellung des Aktionsplans des BMZ zwar der Wille erkennbar 
war, die deutsche Entwicklungszusammenarbeit inklusiv zu gestalten, zeigte die 
menschenrechtsbasierte Evaluation des Aktionsplans, dass dies bisher nur in ei-
nem niedrigen Maße erreicht worden war. Die erkannten Defizite aus der Eva-
luierung des Aktionsplans sollten in die Inklusionsstrategie aufgenommen wer-
den, was tatsächlich aber nur zum Teil geschah. Überdies steht die Umsetzung 
dieser mit konkretisierenden Maßnahmen seit ihrer Veröffentlichung Ende 2019 
aus.  

Aus dieser Analyse ergeben sich die folgenden Erfordernisse für eine inklu-
sivere Gestaltung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit: 

1. Die menschenrechtlichen Verbindlichkeiten aus Art. 32 der UN-BRK sollten 
zum integralen Bestandteil der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
werden. Dies bedeutet, dass alle strategischen und politikleitenden Papiere 
die Inklusion von Menschen mit Behinderungen explizit beinhalten. 

2. Es darf keine entwicklungspolitische Strategie mehr verabschiedet werden, 
die nicht die Wirkungen der Vorhaben explizit auch für Menschen mit Be-
hinderungen erhebt. Dies beinhaltet die Abbildung von Menschen mit Be-
hinderungen im System des Monitorings sowie der Berichterstattung. 

3. Ein Kennzeichnungs-System wird eingeführt, das kenntlich macht, in wel-
chen Vorhaben Menschen mit Behinderungen als Hauptziel- oder Neben-
zielgruppe berücksichtigt worden sind. Dieses wird ein grundlegendes Ele-
ment der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. 

4. Es sollten Kriterien entwickelt werden, die kenntlich machen, wann ein Vor-
haben gemäß der UN-BRK inklusiv ist. Die Entwicklung dieser Kriterien 
sollte auf einer wissenschaftlichen Basis erfolgen und die entsprechenden 
finanziellen Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden. 

5. Staatliche entwicklungspolitische Vorhaben werden in der Regel durch die 
beiden Durchführungsorganisationen KfW und GIZ durchgeführt. Diese 
sollten im Verfahren der Beauftragung seitens des BMZ dazu verpflichtet 
werden, Inklusion auf Indikatorenebene zu verankern, da dies eine Berichts-
pflicht nach sich zieht, die Verbindlichkeit für Inklusion schafft. 

6. Innerhalb des BMZ sollte eine Steuerungsstruktur eingeführt werden, die die 
Verantwortlichkeiten im Sinne des Mainstreamings auf alle relevanten Re-
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ferate verteilt. Es ist notwendig, dass sich die verschiedenen Referate mit 
einer inklusiven Ausrichtung ihres jeweiligen thematischen Schwerpunkts 
fachlich beschäftigen und im Rahmen ihrer Kompetenzen für die Umsetzung 
von Vorhaben die entsprechenden finanziellen und personellen Mittel zu-
weisen.  

7. Die Verantwortungszuschreibung von KfW und GIZ an das BMZ trotz ver-
bindlich bestehender Sektorkonzepte des BMZ ist zu beenden. Dafür sollten 
die Instrumente der Auftrags- und Vertragsgestaltung angepasst und ge-
schärft werden, so dass Inklusion in der Umsetzung bei den beiden Durch-
führungsorganisationen einen verbindlichen Charakter erhält.  

8. Inklusion in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit sollte mit ange-
messenen finanziellen und personellen Mitteln ausgestattet werden. Eine in-
klusivere Gestaltung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit erfordert 
zusätzliche Mittel, die für die entstehenden Mehrbedarfe entstehen. So kön-
nen z.B. Menschen mit Behinderungen nicht angemessen beteiligt werden, 
wenn Kosten für Gebärdensprachdolmetscher*innen nicht zur Verfügung 
stehen. Eine systematische und strukturelle Verankerung in der Entwick-
lungszusammenarbeit erfordert auch die Ausstattung mit ausreichendem 
Personal, da die Inklusion von Menschen mit Behinderungen alle Lebensbe-
reiche betrifft.  
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11 Zusammenfassung 

Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit und nimmt ei-
nen Zeitraum in den Blick, in dem sich diese von als „nicht prioritär“ bis zum 
Status eines „Gütesiegels“ deutscher Entwicklungsvorhaben verändert haben. 
Diese Arbeit zeichnet diese Entwicklung nach, analysiert die Faktoren, die zu 
den Veränderungsprozessen beigetragen haben und fragt kritisch nach, ob die 
Rechte und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen heute tatsächlich 
zu einem Gütesiegel deutscher Entwicklungsvorhaben geworden sind. 

Die Darlegung der internationalen Rahmenbedingungen zeigen auf, dass die 
prekären Lebenssituationen von Menschen mit Behinderungen spätestens seit 
den 1990er-Jahren im internationalen Bewusstsein waren. Fast alle Ergebnisdo-
kumente der Weltkonferenzen der Vereinten Nationen äußern sich zu Menschen 
mit Behinderungen, möglicherweise als Konsequenz der „UN-Dekade der Be-
hinderten“ von 1983-1992. Obwohl darin Armut, ungleiche Lebensverhältnisse, 
Benachteiligungen und Diskriminierung deutlich zum Ausdruck kamen, fanden 
Menschen mit Behinderungen noch keine bzw. nur eine marginale Aufnahme in 
entwicklungspolitische Vorhaben. Besonders deutlich wurde dies an ihrer feh-
lenden Berücksichtigung in den MDGs.  

Auch als die Menschenrechte in den 1990er-Jahren stärkeren Eingang in die 
Entwicklungszusammenarbeit fanden, wurden sie noch nicht auf Menschen mit 
Behinderungen angewendet. Diese Verbindung wurde erst mit der Verabschie-
dung der UN-BRK 2006 hergestellt, die einen eigenen Artikel zur Entwick-
lungszusammenarbeit enthält, und kann für die internationale, wie auch natio-
nale Ebene, d.h. die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, relativ zeitgleich 
beschrieben werden. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit nahm zwar in 
den 1990er-Jahren die Menschenrechte in ihre Konzepte und Strategien auf, er-
kannte die Rechte von Menschen mit Behinderungen aber erst mit dem Politik-
papier von 2006 an. Im gleichen Jahr wurde die UN-BRK verabschiedet, die die 
Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen völkerrechtlich verbindlich 
machte und die in Deutschland im Jahr 2009 in Kraft trat.  

Die Belange von Menschen mit Behinderungen waren in der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit lange Zeit von sehr geringer Bedeutung. Dies zeigt 
sich schon allein in der Tatsache, dass es bis zum Jahr 2006 dauern musste, ehe 
das BMZ aufgrund eines erheblichen zivilgesellschaftlichen Engagements ein 



 

130 

politisches Papier zum Thema Behinderung verfasste (das BMZ wurde 1961 
gegründet). In Sektorstrategien war das Thema so gut wie gar nicht vertreten.  

Die Analyse der Dokumente hat gezeigt, dass das zivilgesellschaftliche En-
gagement durch die „VENRO-AG Behinderung und Entwicklung“ wesentlich 
dazu beigetragen hat, dass das Thema Behinderung in der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit deutlich mehr Bedeutung erlangt hat. Die Ratifizierung 
der UN-BRK hat dem Thema zusätzlich Rückenwind verschafft. Es wurde aber 
auch dargelegt, dass es wiederum zivilgesellschaftliches Engagement war, das 
dazu beigetragen hat, dass das BMZ Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK 
aufgenommen hatte. 

Mit dem Aktionsplan hatte das BMZ 2013 einen wichtigen ersten Schritt zur 
inklusiven Gestaltung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit unternom-
men. Der Prozess ist aber mit der unvollständigen Umsetzung der Evaluierungs-
ergebnisse ins Stocken geraten, da wesentliche Empfehlungen nicht in die 2019 
veröffentlichte Inklusionsstrategie aufgenommen worden sind.  

Das Thema Behinderung ist zwar in den letzten Jahren sichtbarer und wich-
tiger geworden, in mehr Strategiepapieren aufgenommen und im Rahmen des 
BMZ 2030-Prozesses zu einem „Gütesiegel“ der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit avanciert. Nur mangelt es an der tatsächlichen Umsetzung. Bis-
lang fehlen nach wie vor verbindliche Prozesse, Strukturen, Verantwortlichkei-
ten und Ressourcen, die die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
tatsächlich zu einem Gütesiegel der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
werden lassen. Als Fazit kann daher festgehalten werden, dass das „Gütesiegel“ 
bislang nur auf dem Papier existiert. 
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